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4.1.4 Verzeichnis der Verpackungsanweisungen 
Bem. Obwohl in den folgenden Verpackungsanweisungen die gleiche Nummerierung wie im IMDG-Code 

und in den UN-Modellvorschriften verwendet wird, ist auf einige abweichende Besonderheiten zu 
achten. 

4.1.4.1 Anweisungen für die Verwendung von Verpackungen (ausgenommen Grosspackmittel (IBC) und 
Grossverpackungen) 

 
P 001 VERPACKUNGSANWEISUNG (FLÜSSIGE STOFFE) P 001 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
höchste(r) Fassungsraum/Nettomasse 

(siehe Unterabschnitt 4.1.3.3) 
 

Innenverpackungen 
 

Aussenverpackungen 
Verpa-

ckungs-
gruppe I 

Verpa-
ckungs-
gruppe II 

Verpa-
ckungs-

gruppe III 
aus Glas  10 l 
aus Kunststoff  30 l 
aus Metall 40 l 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 

 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
150 kg 
75 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz (4C1, 4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
150 kg 
150 kg 
75 kg 
75 kg 
60 kg 
150 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

Kanister 
 aus Stahl (3A1, 3A2) 
 aus Aluminium (3B1, 3B2) 
 aus Kunststoff (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
Einzelverpackungen 
Fässer 
 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1) 
 aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (1A2) 
 aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (1B1) 
 aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (1B2) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit nicht ab- 
 nehmbarem Deckel (1N1) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit abnehm- 
  barem Deckel (1N2) 
 aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (1H1) 
 aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (1H2) 

 
250 l 
250 la) 
250 l 
250 la) 
250 l 
 
250 la) 
 
250 l 
250 la) 

 
450 l 
450 l 
450 l 
450 l 
450 l 
 
450 l 
 
450 l 
450 l 

 
450 l 
450 l 
450 l 
450 l 
450 l 
 
450 l 
 
450 l 
450 l 

Kanister 
 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1) 
 aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (3A2) 
 aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (3B1) 
 aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (3B2) 
 aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (3H1) 
 aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (3H2) 

 
60 l 
60 la) 
60 l 
60 la) 
60 l 
60 la) 

 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 

 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 
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Einzelverpackungen (Forts.) 
Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff 

(6HA1, 6HB1, 6HH1) 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Pappe oder Sperrholz (6HG1, 

6HD1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder 

Aluminium oder Kunststoffgefäss in einer Kiste aus Naturholz, Sper-
rholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 
6HG2 oder 6HH2) 

Glasgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe, Sperrholz, 
Schaumstoff oder starrem Kunststoff (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 
6PH1 oder 6PH2) oder in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl 
oder Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz oder Pappe oder in ei-
nem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) 

 
250 l 
 
120 l 
 
60 l 
 
 
 
60 l 

 
250 l 
 
250 l 
 
60 l 
 
 
 
60 l 

 
250 l 
 
250 l 
 
60 l 
 
 
 
60 l 

Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. 
 
Zusätzliche Vorschrift 
Für Stoffe der Klasse 3 Verpackungsgruppe III, die geringe Mengen an Kohlendioxid und Stickstoff freisetzen, müssen 
die Verpackungen mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 1 Die UN-Nummern 1133, 1210, 1263 und 1866 sowie Klebstoffe, Druckfarben, Druckfarbzubehörstoffe, Farben, 

Farbzubehörstoffe und Harzlösungen, die der UN-Nummer 3082 zugeordnet sind, dürfen als Stoffe der Verpa-
ckungsgruppen II und III in Mengen von höchstens 5 Litern je Verpackung in Verpackungen aus Metall oder 
Kunststoff, die nicht die Prüfungen nach Kapitel 6.1 bestehen müssen, verpackt werden, wenn sie wie folgt 
befördert werden: 
a) als Palettenladung, in Gitterboxpaletten oder Ladungseinheiten, z. B. einzelne Verpackungen, die auf eine 

Palette gestellt oder gestapelt sind und die mit Gurten, Dehn- oder Schrumpffolie oder einer anderen ge-
eigneten Methode auf der Palette befestigt sind, oder 

b) als Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen mit einer höchsten Nettomasse von 40 kg. 
PP 2 Für die UN-Nummer 3065 dürfen Holzfässer mit einem höchsten Fassungsraum von 250 Litern, die nicht den 

Vorschriften des Kapitels 6.1 entsprechen, verwendet werden. 
PP 4 Für die UN-Nummer 1774 müssen die Verpackungen den Prüfanforderungen der Verpackungsgruppe II ent-

sprechen. 
PP 5 Für die UN-Nummer 1204 müssen die Verpackungen so gebaut sein, dass eine Explosion durch den Anstieg 

des Innendrucks nicht möglich ist. Flaschen, Grossflaschen und Druckfässer dürfen für diese Stoffe nicht ver-
wendet werden. 

PP 6 (gestrichen) 
PP 10 Für die UN-Nummer 1791 Verpackungsgruppe II muss die Verpackung mit einer Lüftungseinrichtung versehen 

sein. 
PP 31 Für die UN-Nummer 1131 müssen die Verpackungen luftdicht verschlossen sein. 
PP 33 Für die UN-Nummer 1308 Verpackungsgruppen I und II sind nur zusammengesetzte Verpackungen mit einer 

höchsten Bruttomasse von 75 kg zugelassen. 
PP 81 Für die UN-Nummer 1790 mit mehr als 60 %, aber höchstens 85 % Fluorwasserstoff und die UN-Nummer 2031 

mit mehr als 55 % Salpetersäure beträgt die zulässige Verwendungsdauer der als Einzelverpackungen verwen-
deten Fässer und Kanister aus Kunststoff zwei Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

PP 93 Für die UN-Nummern 3532 und 3534 müssen die Verpackungen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie das 
Freisetzen von Gas oder Dampf ermöglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem Verlust der 
Stabilisierung zu einem Zubruchgehen der Verpackung führen könnte. 

 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
RR 2 Für die UN-Nummer 1261 sind Verpackungen mit abnehmbarem Deckel nicht zugelassen. 

a) Es sind nur Stoffe mit einer Viskosität von mehr als 2680 mm2/s zugelassen. 
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P 002 VERPACKUNGSANWEISUNG (FESTE STOFFE) P 002 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
höchste Nettomasse (siehe Unterabschnitt 

4.1.3.3) 
Innenverpackungen Aussenverpackungen Verpa-

ckungs-
gruppe I 

Verpa-
ckungs-
gruppe II 

Verpa-
ckungs-

gruppe III 
aus Glas  10 kg 
aus Kunststoffa)  50 kg 
aus Metall 50 kg 
aus Papiera),b),c) 50 kg 
aus Pappea),b),c) 50 kg 
 
a) Diese Innenverpackun-

gen müssen staubdicht 
sein. 

b) Diese Innenverpackun-
gen dürfen nicht verwen-
det werden, wenn sich 
die zu befördernden 
Stoffe während der Be-
förderung verflüssigen 
können (siehe Unterab-
schnitt 4.1.3.4). 

c) Diese Innenverpackun-
gen dürfen für Stoffe der 
Verpackungsgruppe I 
nicht verwendet werden. 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten  

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
250 kg 
250 kg 
 
250 kg 
125 kg 
125 kg 
60 kg 
250 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

Kanister 
 aus Stahl (3A1, 3A2) 
 aus Aluminium (3B1, 3B2) 
 aus Kunststoff (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
Einzelverpackungen 
Fässer 
 aus Stahl (1A1 oder 1A2d)) 
 aus Aluminium (1B1 oder 1B2d)) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1 oder  
 1N2d)) 
 aus Kunststoff (1H1 oder 1H2d)) 
 aus Pappe (1G)e) 
 aus Sperrholz (1D)e) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Kanister 
 aus Stahl (3A1 oder 3A2d)) 
 aus Aluminium (3B1 oder 3B2d)) 
 aus Kunststoff (3H1 oder 3H2d)) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Kisten 
 aus Stahl (4A)e) 
 aus Aluminium (4B)e) 
 aus einem anderen Metall (4N)e) 
 aus Naturholz (4C1)e) 
 aus Sperrholz (4D)e) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F)e) 
 aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)e) 
 aus Pappe (4G)e) 
 aus starrem Kunststoff (4H2)e) 

 
nicht zulässig 
nicht zulässig 
nicht zulässig 
nicht zulässig 
nicht zulässig 
nicht zulässig 
nicht zulässig 
nicht zulässig 
nicht zulässig 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Säcke 
Säcke (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)e) 

 
nicht zulässig 

 
50 kg 

 
50 kg 

d) Diese Verpackungen dürfen nicht für Stoffe der Verpackungsgruppe I verwendet werden, die sich während der Beför-
derung verflüssigen können (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4). 

e) Diese Verpackungen dürfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu befördernden Stoffe während der Beförderung 
verflüssigen können (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4). 

  



4.1-35 

 
Einzelverpackungen (Forts.) 
Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz, 

Pappe oder Kunststoff (6HA1, 6HB1, 6HG1e), 6HD1e) oder 6HH1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder 

Aluminium oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder 
starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2e), 6HG2e) oder 6HH2) 

Glasgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz oder Pappe 
(6PA1, 6PB1, 6PD1e) oder 6PG1e)) oder in einem Verschlag oder ei-
ner Kiste aus Stahl oder Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz oder 
Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2e) oder 
6PD2e)) oder in einer Verpackung aus Schaumstoff oder starrem 
Kunststoff (6PH1 oder 6PH2e)) 

 
400 kg 
 
75 kg 
 
 
 
75 kg 

 
400 kg 
 
75 kg 
 
 
 
75 kg 

 
400 kg 
 
75 kg 
 
 
 
75 kg 

e) Diese Verpackungen dürfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu befördernden Stoffe während der Beförderung 
verflüssigen können (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4). 

Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 6 (gestrichen) 
PP 7 UN 2000 Celluloid darf auch unverpackt mit Kunststofffolie umhüllt und mit geeigneten Mitteln, wie Stahlbän-

dern, gesichert auf Paletten als geschlossene Ladung in gedeckten Fahrzeugen oder in geschlossenen Contai-
nern befördert werden. Die Bruttomasse einer Palette darf 1000 kg nicht übersteigen. 

PP 8 Für die UN-Nummer 2002 müssen die Verpackungen so gebaut sein, dass eine Explosion durch den Anstieg 
des Innendrucks nicht möglich ist. Flaschen, Grossflaschen und Druckfässer dürfen für diese Stoffe nicht ver-
wendet werden. 

PP 9 Für die UN-Nummern 3175, 3243 und 3244 müssen die Verpackungen einer Bauart entsprechen, welche die 
Dichtheitsprüfung für die Verpackungsgruppe II bestanden hat. Für die UN-Nummer 3175 ist die Dichtheitsprü-
fung nicht erforderlich, wenn die flüssigen Stoffe vollständig in einem festen Stoff aufgesaugt und in dicht ver-
schlossenen Säcken enthalten sind. 

PP 11 Für die UN-Nummern 1309 Verpackungsgruppe III und 1362 sind Säcke 5H1, 5L1 und 5M1 zugelassen, wenn 
diese in Kunststoffsäcken und mit einer Schrumpf- oder Dehnfolie auf Paletten umverpackt sind. 

PP 12 Für die UN-Nummern 1361, 2213 und 3077 sind Säcke 5H1, 5L1 und 5M1 zugelassen, wenn diese in gedeckten 
Fahrzeugen oder geschlossenen Containern befördert werden. 

PP 13 Für Gegenstände der UN-Nummer 2870 sind nur zusammengesetzte Verpackungen zugelassen, welche die 
Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe I erfüllen. 

PP 14 Für die UN-Nummern 2211, 2698 und 3314 müssen die Verpackungen nicht die Prüfungen nach Kapitel 6.1 
bestehen. 

PP 15 Für die UN-Nummern 1324 und 2623 müssen die Verpackungen die Prüfanforderungen für die Verpackungs-
gruppe III erfüllen. 

PP 20 Für die UN-Nummer 2217 darf jedes staubdichte und reissfeste Gefäss verwendet werden. 
PP 30 Für die UN-Nummer 2471 sind Innenverpackungen aus Papier oder Pappe nicht zugelassen. 
PP 34 Für UN 2969 Rizinussaat (ganze Bohnen) sind Säcke 5H1, 5L1 und 5M1 zugelassen. 
PP 37 Für die UN-Nummern 2590 und 2212 sind Säcke 5M1 zugelassen. Alle Arten von Säcken müssen in gedeckten 

Fahrzeugen oder geschlossenen Containern befördert oder in geschlossene starre Umverpackungen eingesetzt 
werden. 

PP 38 Für die UN-Nummer 1309 Verpackungsgruppe II sind Säcke nur in gedeckten Fahrzeugen oder geschlossenen 
Containern zugelassen. 

PP 84 Für die UN-Nummer 1057 sind starre Aussenverpackungen zu verwenden, die den Prüfanforderungen für die 
Verpackungsgruppe II entsprechen. Die Verpackungen sind so auszulegen, herzustellen und einzurichten, dass 
eine Bewegung, eine unbeabsichtigte Zündung der Einrichtungen oder ein unbeabsichtigtes Freiwerden ent-
zündbarer Gase oder entzündbarer flüssiger Stoffe verhindert wird. 
Bem. Für Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt werden, siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 654. 

PP 92 Für die UN-Nummern 3531 und 3533 müssen die Verpackungen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie das 
Freisetzen von Gas oder Dampf ermöglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem Verlust der 
Stabilisierung zu einem Zubruchgehen der Verpackung führen könnte. 

 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
RR 5 Ungeachtet der Sondervorschrift für die Verpackung PP 84 müssen nur die allgemeinen Vorschriften der Un-

terabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 bis 4.1.1.7 erfüllt werden, wenn die Bruttomasse des Versandstücks 
höchstens 10 kg beträgt. 
Bem. Für Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt werden, siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 654. 

 
  



4.1-36 

P 003 VERPACKUNGSANWEISUNG P 003 
 
Die gefährlichen Güter müssen in geeignete Aussenverpackungen eingesetzt sein. Die Verpackungen müssen die Vor-
schriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und 4.1.1.8 und des Abschnitts 4.1.3 erfüllen und müssen so aus-
gelegt sein, dass sie den Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen. Es müssen Aussenverpackungen verwendet 
werden, die aus geeignetem Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und der vorgesehenen Ver-
wendung eine ausreichende Festigkeit aufweisen und entsprechend ausgelegt sind. Bei der Anwendung dieser Verpa-
ckungsanweisung für die Beförderung von Gegenständen oder Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackun-
gen muss die Verpackung so ausgelegt und gebaut sein, dass eine unbeabsichtigte Entladung der Gegenstände unter 
normalen Beförderungsbedingungen verhindert wird. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 16 
 

UN 2800 Batterien (Akkumulatoren) müssen gegen Kurzschluss geschützt und in widerstandsfähigen Aussen-
verpackungen sicher verpackt sein. 
Bem. 1. Auslaufsichere Batterien (Akkumulatoren), die für die Funktion eines mechanischen oder elektroni-

schen Geräts notwendig und dessen Bestandteil sind, müssen sicher in der Batteriehalterung des 
Gerätes befestigt und gegen Beschädigung und Kurzschluss geschützt sein. 

 2. Für gebrauchte Batterien (Akkumulatoren) (UN-Nummer 2800) siehe P 801. 
PP 17 Für die UN-Nummer 2037 dürfen Versandstücke bei Verpackungen aus Pappe die Nettomasse von 55 kg und 

bei anderen Verpackungen die Nettomasse von 125 kg nicht überschreiten. 
PP 19 Für die UN-Nummern 1364 und 1365 ist die Beförderung in Ballen zugelassen. 
PP 20 Für die UN-Nummern 1363, 1386, 1408 und 2793 darf jedes staubdichte und reissfeste Gefäss verwendet 

werden. 
PP 32 Die UN-Nummern 2857 und 3358 sowie widerstandsfähige Gegenstände, die unter der UN-Nummer 3164 ver-

sandt werden, dürfen unverpackt, in Verschlägen oder geeigneten Umverpackungen befördert werden. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterab-

schnitt 4.1.3.3). 
PP 87 (gestrichen) 
PP 88 (gestrichen) 
PP 90 Für die UN-Nummer 3506 müssen dicht verschlossene Innenauskleidungen oder Säcke aus einem wider-

standsfähigen, flüssigkeitsdichten, durchstossfesten und für Quecksilber undurchlässigen Werkstoff verwendet 
werden, die unabhängig von der Lage oder Ausrichtung des Versandstücks ein Freiwerden des Stoffes aus 
dem Versandstück verhindern. 

PP 91 Für die UN-Nummer 1044 dürfen grosse Feuerlöscher auch unverpackt befördert werden, vorausgesetzt, die 
Vorschriften des Absatzes 4.1.3.8.1 a) bis e) werden erfüllt, die Ventile sind durch eine der Methoden gemäss 
Unterabschnitt 4.1.6.8 a) bis d) geschützt und andere auf dem Feuerlöscher angebrachte Ausrüstungen sind 
geschützt, um eine unbeabsichtigte Auslösung zu verhindern. «Grosse Feuerlöscher» im Sinne dieser Sonder-
vorschrift sind die in den Absätzen c) bis e) der Sondervorschrift 225 des Kapitels 3.3 beschriebenen Feuerlö-
scher. 

PP 96 Bei Abfall-Gaspatronen der UN-Nummer 2037, die gemäss Kapitel 3.3 Sondervorschrift 327 befördert werden, 
müssen die Verpackungen ausreichend belüftet sein, um die Bildung gefährlicher Atmosphären und einen 
Druckaufbau zu verhindern. 

 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschriften für die Verpackung 
 
RR 6 Gegenstände aus Metall der UN-Nummer 2037 dürfen bei der Beförderung als geschlossene Ladung auch wie 

folgt verpackt werden: 

Die Gegenstände müssen auf Trays zu Einheiten zusammengestellt werden und mit einer geeigneten Kunst-
stoffhülle in der richtigen Lage gehalten werden; diese Einheiten müssen auf Paletten in geeigneter Weise ge-
stapelt und gesichert sein. 
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RR 9 Für UN 3509 müssen die Verpackungen nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 entsprechen. 
Es müssen Verpackungen verwendet werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen und die 
flüssigkeitsdicht oder mit einer flüssigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Innenausklei-
dung oder einem flüssigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Sack ausgerüstet sind. 
Wenn die einzigen enthaltenen Rückstände feste Stoffe sind, die sich bei den während der Beförderung voraus-
sichtlich auftretenden Temperaturen nicht verflüssigen können, dürfen flexible Verpackungen verwendet wer-
den. 
Wenn flüssige Rückstände vorhanden sind, müssen starre Verpackungen, die über Rückhaltemittel (z. B. saug-
fähiges Material) verfügen, verwendet werden. 
Vor der Befüllung und der Übergabe zur Beförderung muss jede Verpackung überprüft werden, um sicherzu-
stellen, dass sie frei von Korrosion, Verunreinigung oder anderen Schäden ist. Verpackungen mit Anzeichen 
verminderter Widerstandsfähigkeit dürfen nicht mehr verwendet werden (kleinere Beulen und Risse gelten dabei 
nicht als Verringerung der Widerstandsfähigkeit der Verpackung). 
Verpackungen für die Beförderung von leeren, ungereinigten Altverpackungen mit Rückständen der Klasse 5.1 
müssen so gebaut oder angepasst sein, dass die Güter nicht mit Holz oder anderen brennbaren Werkstoffen in 
Berührung kommen können. 
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P 004 VERPACKUNGSANWEISUNG P 004 
 
Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3473, 3476, 3477, 3478 und 3479. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen: 
(1) Für Brennstoffzellen-Kartuschen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 

und 4.1.1.6 sowie des Abschnitts 4.1.3 erfüllt sind: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 
Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

(2) Für Brennstoffzellen-Kartuschen mit Ausrüstungen verpackt: widerstandsfähige Aussenverpackungen, die die all-
gemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.6 sowie des Abschnitts 4.1.3 erfüllen. 
Wenn Brennstoffzellen-Kartuschen mit Ausrüstungen verpackt werden, müssen sie in Innenverpackungen verpackt 
werden oder so mit Polstermaterial oder einer Trennwand (Trennwänden) in die Aussenverpackung eingesetzt wer-
den, dass die Brennstoffzellen-Kartuschen gegen Beschädigungen geschützt sind, die durch eine Bewegung des 
Inhalts in der Aussenverpackung oder das Einsetzen des Inhalts in die Aussenverpackung verursacht werden kön-
nen. 
Die Ausrüstungen müssen gegen Bewegungen in der Aussenverpackung gesichert werden. 
«Ausrüstung» im Sinne dieser Verpackungsanweisung ist ein Gerät, für dessen Betrieb die mit ihm verpackten 
Brennstoffzellen-Kartuschen erforderlich sind. 

(3) Für Brennstoffzellen-Kartuschen in Ausrüstungen: widerstandsfähige Aussenverpackungen, die die allgemeinen 
Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.6 sowie des Abschnitts 4.1.3 erfüllen. 
Grosse robuste Ausrüstungen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.8), die Brennstoffzellen-Kartuschen enthalten, dürfen un-
verpackt befördert werden. Bei Brennstoffzellen-Kartuschen in Ausrüstungen muss das gesamte System gegen 
Kurzschluss und gegen unbeabsichtigte Inbetriebsetzung geschützt sein. 

Bem. Die nach den Absätzen (2) und (3) zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschrei-
ten (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3). 

 
 
 
P 005 VERPACKUNGSANWEISUNG P 005 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3528, 3529 und 3530. 

Wenn der Motor oder die Maschine so gebaut und ausgelegt ist, dass das Umschliessungsmittel, das die gefährlichen 
Güter enthält, einen angemessenen Schutz bietet, ist eine Aussenverpackung nicht erforderlich. 

In den übrigen Fällen müssen gefährliche Güter in Motoren oder Maschinen in Aussenverpackungen verpackt sein, die 
aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer vorgesehenen Verwen-
dung eine ausreichende Festigkeit aufweisen und entsprechend ausgelegt sind und welche die anwendbaren Vorschriften 
des Unterabschnitts 4.1.1.1 erfüllen, oder die Motoren oder Maschinen müssen so befestigt sein, dass sie sich unter 
normalen Beförderungsbedingungen nicht lösen können, z. B. auf Schlitten, in Verschlägen oder in anderen Handha-
bungsvorrichtungen. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 

4.1.3.3). 

Darüber hinaus müssen die Umschliessungsmittel so im Motor oder in der Maschine enthalten sein, dass unter normalen 
Beförderungsbedingungen eine Beschädigung des Umschliessungsmittels, das die gefährlichen Güter enthält, verhindert 
wird und dass bei einer Beschädigung des Umschliessungsmittels, das flüssige gefährliche Güter enthält, ein Austreten 
der gefährlichen Güter aus dem Motor oder der Maschine unmöglich ist (für das Erfüllen dieser Vorschrift darf eine dichte 
Auskleidung verwendet werden). 

Umschliessungsmittel, die gefährliche Güter enthalten, müssen so eingebaut, gesichert oder gepolstert sein, dass ein 
Zubruchgehen oder eine Undichtheit verhindert und ihre Bewegung innerhalb des Motors oder der Maschine unter nor-
malen Beförderungsbedingungen eingeschränkt wird. Das Polstermaterial darf mit dem Inhalt der Umschliessungsmittel 
nicht gefährlich reagieren. Ein eventuelles Austreten des Inhalts darf die Schutzeigenschaften des Polstermaterials nicht 
wesentlich beeinträchtigen. 

Zusätzliche Vorschrift 

Andere gefährliche Güter (z. B. Batterien, Feuerlöscher, Druckgasspeicher oder Sicherheitseinrichtungen), die für die 
Funktion oder den sicheren Betrieb des Motors oder der Maschine erforderlich sind, müssen sicher in den Motor oder die 
Maschine eingebaut sein. 
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P 006 VERPACKUNGSANWEISUNG P 006 
 
Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3537 bis 3548. 

(1) Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt 
sind: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 
Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

(2) Darüber hinaus sind für robuste Gegenstände folgende Verpackungen zugelassen: 
Widerstandsfähige Aussenverpackungen, die aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres 
Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Die Ver-
packungen müssen den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.8 sowie des Abschnitts 4.1.3 
entsprechen, um ein Schutzniveau zu erzielen, das zumindest dem des Kapitels 6.1 entspricht. Gegenstände dürfen 
unverpackt oder auf Paletten befördert werden, sofern die gefährlichen Güter durch den Gegenstand, in dem sie 
enthalten sind, gleichwertig geschützt werden. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 

4.1.3.3). 

(3) Darüber hinaus müssen folgende Vorschriften erfüllt sein: 
a) In Gegenständen enthaltene Gefässe, die flüssige oder feste Stoffe enthalten, müssen aus geeigneten Werk-

stoffen hergestellt und im Gegenstand so gesichert sein, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen 
nicht zerbrechen oder durchstossen werden können oder ihr Inhalt nicht in den Gegenstand oder die Aussen-
verpackung austreten kann. 

b) Gefässe, die flüssige Stoffe enthalten und mit Verschlüssen ausgerüstet sind, müssen so verpackt werden, 
dass die Verschlüsse richtig ausgerichtet sind. Die Gefässe müssen darüber hinaus den Vorschriften für die 
Innendruckprüfung des Unterabschnitts 6.1.5.5 entsprechen. 

c) Gefässe, die zerbrechlich sind oder leicht durchstossen werden können, wie Gefässe aus Glas, Porzellan oder 
Steinzeug oder aus gewissen Kunststoffen, müssen in geeigneter Weise gesichert werden. Beim Austreten 
des Inhalts dürfen die schützenden Eigenschaften des Gegenstandes oder der Aussenverpackung nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. 

d) In Gegenständen enthaltene Gefässe, die Gase enthalten, müssen den Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bzw. 
des Kapitels 6.2 entsprechen oder in der Lage sein, ein gleichwertiges Schutzniveau wie die Verpackungsan-
weisung P 200 oder P 208 zu erzielen. 

e) Wenn innerhalb des Gegenstandes kein Gefäss vorhanden ist, muss der Gegenstand die gefährlichen Stoffe 
vollständig umschliessen und ihre Freisetzung unter normalen Beförderungsbedingungen verhindern. 

(4) Die Gegenstände müssen so verpackt sein, dass Bewegungen und eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung unter 
normalen Beförderungsbedingungen verhindert werden. 
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P 010 VERPACKUNGSANWEISUNG P 010 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
höchste Nettomasse 

(siehe Unterabschnitt 4.1.3.3) Innenverpackungen Aussenverpackungen 
aus Glas    1 l 
aus Stahl  40 l 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Naturholz (4C1, 4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

 
Einzelverpackungen 

 
höchster Fassungsraum 

(siehe Unterabschnitt 4.1.3.3) 
Fässer 
 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1) 

 
450 l 

Kanister 
 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1) 

 
60 l 

Kombinationsverpackungen 
 Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl (6HA1) 

 
250 l 

Druckgefässe aus Stahl, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. 
 
 
 
P 099 VERPACKUNGSANWEISUNG P 099 
 
Es dürfen nur von der zuständigen Behörde für diese Güter zugelassene Verpackungen verwendet werden. Jeder Sen-
dung muss eine Kopie der Zulassung der zuständigen Behörde beigefügt werden, oder das Beförderungspapier muss 
eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zuständige Behörde zugelassen ist. 
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P 101 VERPACKUNGSANWEISUNG P 101 
 
Es dürfen nur von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes zugelassene Verpackungen verwendet werden. Ist das 
Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, ist die Verpackung von der zuständigen Behörde der ersten von der Sen-
dung berührten Vertragspartei des ADR zuzulassen. Das für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr verwendete Un-
terscheidungszeichena) des Staates, in dessen Auftrag die zuständige Behörde handelt, muss wie folgt im Beförderungs-
papier angegeben werden: 
 
«VERPACKUNG VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE VON ... ZUGELASSEN» (siehe Absatz 5.4.1.2.1 e)). 

a) Das für Kraftfahrzeuge und Anhänger im internationalen Strassenverkehr verwendete Unterscheidungszeichen des Zu-
lassungsstaates, z. B. gemäss dem Genfer Übereinkommen über den Strassenverkehr von 1949 oder dem Wiener Über-
einkommen über den Strassenverkehr von 1968. 

 
 
 
P 110a VERPACKUNGSANWEISUNG P 110a 
 

(bleibt offen) 
 

Bem. Diese in den UN-Modellvorschriften vorgesehene Verpackungsanweisung ist für Beförderungen gemäss ADR 
nicht zugelassen. 

 
 
 
P 110b VERPACKUNGSANWEISUNG P 110b 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnittes 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Behälter 
 aus Metall 
 aus Holz 
 aus leitfähigem Gummi 
 aus leitfähigem Kunststoff 
 
Säcke 
 aus leitfähigem Gummi 
 aus leitfähigem Kunststoff 

 
Unterteilungen 
 aus Metall 
 aus Holz 
 aus Kunststoff 
 aus Pappe 

 
Kisten 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 42 Für die UN-Nummern 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 und 0224 müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

a) In einer Innenverpackung dürfen nicht mehr als 50 g an explosivem Stoff (Menge als Trockensubstanz) ent-
halten sein; 

b) in einem Abteil zwischen unterteilenden Trennwänden darf nicht mehr als eine Innenverpackung sein, die 
fest eingesetzt sein muss; 

c) die Anzahl der Abteile muss auf 25 je Aussenverpackung begrenzt sein. 
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P 111 VERPACKUNGSANWEISUNG P 111 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus wasserbeständigem Papier 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe, gummiert 
 
Behälter 
 aus Holz 
 
Einwickler 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe, gummiert 

 
nicht erforderlich 
 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 43 Für die UN-Nummer 0159 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 

1B2, 1N1 oder 1N2) oder aus Kunststoff (1H1 oder 1H2) als Aussenverpackungen verwendet werden. 
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P 112a VERPACKUNGSANWEISUNG 
(angefeuchteter fester Stoff 1.1D) 

P 112a 

 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
Säcke 
 aus Papier, mehrlagig, wasser- 

 beständig 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe 
 aus Textilgewebe, gummiert 
 aus Kunststoffgewebe 
 
Behälter 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

Säcke 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe, mit Auskleidung 

 oder Beschichtung aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 

Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Bei der Verwendung von dichten Fässern mit abnehmbarem Deckel als Aussenverpackungen sind keine Zwischenver-
packungen erforderlich. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 26 Für die UN-Nummern 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 und 0394 müssen die Verpackungen bleifrei sein. 
PP 45 Für die UN-Nummern 0072 und 0226 sind keine Zwischenverpackungen erforderlich. 
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P 112b VERPACKUNGSANWEISUNG 
(trockener, nicht pulverförmiger fester Stoff 1.1D) 

P 112b 

 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kraftpapier 
 aus Papier, mehrlagig, wasser- 

 beständig 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe 
 aus Textilgewebe, gummiert 
 aus Kunststoffgewebe 

 
Säcke (nur für UN-Nummer 0150) 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe, mit Auskleidung 

 oder Beschichtung aus Kunststoff 
 

 
Säcke 
 aus Kunststoffgewebe, staubdicht 

 (5H2) 
 aus Kunststoffgewebe, wasser- 

 beständig (5H3) 
 aus Kunststofffolie (5H4) 
 aus Textilgewebe, staubdicht (5L2) 
 aus Textilgewebe, wasserbeständig 

 (5L3) 
 aus Papier, mehrlagig, wasser- 

 beständig (5M2) 
 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 26 Für die UN-Nummern 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 und 0386 müssen die Verpackungen bleifrei sein. 
PP 46 Für die UN-Nummer 0209 für geschupptes oder geprilltes TNT in trockenem Zustand und einer höchsten Net-

tomasse von 30 kg werden staubdichte Säcke (5H2) empfohlen. 
PP 47 Für die UN-Nummer 0222 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn die Aussenverpackung ein Sack 

ist. 
 
 
  



4.1-45 

P 112c VERPACKUNGSANWEISUNG 
(trockener pulverförmiger fester Stoff 1.1D) 

P 112c 

 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Papier, mehrlagig, wasser- 

 beständig 
 aus Kunststoff 
 aus Kunststoffgewebe 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
Säcke 
 aus Papier, mehrlagig, wasser- 

 beständig mit Innenbeschichtung 
 aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Bei der Verwendung von Fässern als Aussenverpackungen sind keine Innenverpackungen erforderlich.  
2. Die Verpackungen müssen staubdicht sein. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 26 Für die UN-Nummern 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 und 0386 müssen die Verpackungen bleifrei sein. 
PP 46 Für die UN-Nummer 0209 für geschupptes oder geprilltes TNT in trockenem Zustand und einer höchsten Net-

tomasse von 30 kg werden staubdichte Säcke (5H2) empfohlen. 
PP 48 Für die UN-Nummer 0504 dürfen keine Verpackungen aus Metall verwendet werden. Verpackungen aus ande-

ren Werkstoffen mit einer geringen Menge Metall, z. B. Metallverschlüsse oder andere Zubehörteile aus Metall, 
wie die in Abschnitt 6.1.4 genannten, gelten nicht als Verpackungen aus Metall. 
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P 113 VERPACKUNGSANWEISUNG P 113 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Papier  
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe, gummiert 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
nicht erforderlich 
 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Die Verpackungen müssen staubdicht sein. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 49 Für die UN-Nummern 0094 und 0305 dürfen in einer Innenverpackung nicht mehr als 50 g des Stoffes enthalten 

sein. 
PP 50 Für die UN-Nummer 0027 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fässer als Aussenverpackungen 

verwendet werden. 
PP 51 Für die UN-Nummer 0028 dürfen Einwickler aus Kraftpapier oder Wachspapier als Innenverpackung verwendet 

werden. 
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P 114a VERPACKUNGSANWEISUNG 
(angefeuchteter fester Stoff) 

P 114a 

 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe 
 aus Kunststoffgewebe 
 
Behälter 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
Säcke 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe mit Auskleidung 

 oder Beschichtung aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 
Unterteilungen 
 aus Holz 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus einem anderen Metall als Stahl 

 oder Aluminium (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Bei der Verwendung von dichten Fässern mit abnehmbarem Deckel als Aussenverpackungen sind keine Zwischenver-
packungen erforderlich. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 26 Für die UN-Nummern 0077, 0132, 0234, 0235 und 0236 müssen die Verpackungen bleifrei sein. 
PP 43 Für die UN-Nummer 0342 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 

1B2, 1N1 oder 1N2) oder aus Kunststoff (1H1 oder 1H2) als Aussenverpackungen verwendet werden. 
 
 
  



4.1-48 

P 114b VERPACKUNGSANWEISUNG 
(trockener fester Stoff) 

P 114b 

 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kraftpapier 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe, staubdicht 
 aus Kunststoffgewebe, staubdicht 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Papier 
 aus Kunststoff 
 aus Kunststoffgewebe, staubdicht 
 aus Holz 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 26 Für die UN-Nummern 0077, 0132, 0234, 0235 und 0236 müssen die Verpackungen bleifrei sein. 
PP 48 Für die UN-Nummern 0508 und 0509 dürfen keine Metallverpackungen verwendet werden. Verpackungen aus 

anderen Werkstoffen mit einer geringen Menge Metall, z. B. Metallverschlüsse oder andere Zubehörteile aus 
Metall, wie die in Abschnitt 6.1.4 genannten, gelten nicht als Verpackungen aus Metall. 

PP 50 Für die UN-Nummern 0160, 0161 und 0508 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn als Aussenver-
packungen Fässer verwendet werden. 

PP 52 Werden für die UN-Nummern 0160 und 0161 Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) als Aus-
senverpackung verwendet, so müssen diese so hergestellt sein, dass ein Explosionsrisiko infolge eines An-
stiegs des Innendrucks auf Grund innerer oder äusserer Ursachen verhindert wird. 

 
 
  



4.1-49 

P 115 VERPACKUNGSANWEISUNG P 115 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Behälter 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
Säcke 
 aus Kunststoff in Behältern aus 

 Metall 
 
Fässer 
 aus Metall 
 
Behälter 
 aus Holz 

 
Kisten 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 45 Für die UN-Nummer 0144 sind keine Zwischenverpackungen erforderlich. 
PP 53 Bei der Verwendung von Kisten als Aussenverpackungen für die UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497 

müssen die Innenverpackungen mit Kapseln und Schraubkappen verschlossen sein und ihr Fassungsraum darf 
nicht grösser als 5 Liter sein. Die Innenverpackungen müssen mit saugfähigem und nicht brennbarem Polster-
material umgeben sein. Die Menge des saugfähigen Polstermaterials muss ausreichend sein, um die enthalte-
nen flüssigen Stoffe vollständig aufzusaugen. Die Metallbehälter müssen mit einem Polstermaterial gegenei-
nander fixiert sein. Werden Kisten als Aussenverpackung verwendet, so ist die Nettomasse des Treibstoffs auf 
30 kg je Versandstück begrenzt. 

PP 54 Bei der Verwendung von Fässern als Aussenverpackungen und Fässern als Zwischenverpackungen für die 
UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497 müssen die Zwischenverpackungen mit nicht brennbarem saugfähi-
gem Polstermaterial in einer Menge umgeben sein, die ausreichend ist, um die enthaltenen flüssigen Stoffe 
aufzusaugen. An Stelle der Innen- und Zwischenverpackungen darf eine aus einem Kunststoffgefäss in einem 
Fass aus Metall bestehende Kombinationsverpackung verwendet werden. Das Nettovolumen des Treibstoffs 
darf nicht mehr als 120 Liter je Versandstück betragen. 

PP 55 Für die UN-Nummer 0144 muss saugfähiges Polstermaterial beigefügt werden. 
PP 56 Für die UN-Nummer 0144 dürfen Metallbehälter als Innenverpackungen verwendet werden. 
PP 57 Für die UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497 müssen bei der Verwendung von Kisten als Aussenverpa-

ckungen Säcke als Zwischenverpackungen verwendet werden. 
PP 58 Für die UN-Nummern 0075, 0143, 0495 und 0497 müssen bei der Verwendung von Fässern als Aussenverpa-

ckungen Fässer als Zwischenverpackungen verwendet werden. 
PP 59 Für die UN-Nummer 0144 dürfen Kisten aus Pappe (4G) als Aussenverpackungen verwendet werden. 
PP 60 Für die UN-Nummer 0144 dürfen Fässer aus Aluminium (1B1 und 1B2) und aus einem anderen Metall als Stahl 

oder Aluminium (1N1 und 1N2) nicht verwendet werden. 
 
 
  



4.1-50 

P 116 VERPACKUNGSANWEISUNG P 116 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Papier, wasser- und ölbeständig 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe, mit Auskleidung 

 oder Beschichtung aus Kunststoff 
 aus Kunststoffgewebe, staubdicht 
 
Behälter 
 aus Pappe, wasserbeständig 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz, staubdicht 
 
Einwickler 
 aus Papier, wasserbeständig 
 aus Wachspapier 
 aus Kunststoff 

 
nicht erforderlich 

 
Säcke 
 aus Kunststoffgewebe (5H1, 5H2, 

 5H3) 
 aus Papier, mehrlagig, wasser- 

 beständig (5M2) 
 aus Kunststofffolie (5H4) 
 aus Textilgewebe, staubdicht (5L2) 
 aus Textilgewebe, wasserbeständig 

 (5L3) 
 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
 
Kanister 
 aus Stahl (3A1, 3A2) 
 aus Kunststoff (3H1, 3H2) 

 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 61 Für die UN-Nummern 0082, 0241, 0331 und 0332 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn als Aus-

senverpackungen dichte Fässer mit abnehmbarem Deckel verwendet werden. 
PP 62 Für die UN-Nummern 0082, 0241, 0331 und 0332 sind keine Innenverpackungen erforderlich, sofern der explo-

sive Stoff in einem flüssigkeitsundurchlässigen Werkstoff enthalten ist. 
PP 63 Für die UN-Nummer 0081 sind keine Innenverpackungen erforderlich, sofern dieser Stoff in starrem Kunststoff 

enthalten ist, der für Salpetersäureester undurchlässig ist. 
PP 64 Für die UN-Nummer 0331 sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn als Aussenverpackungen Säcke 

(5H2, 5H3 oder 5H4) verwendet werden. 
PP 65 (gestrichen) 
PP 66 Für die UN-Nummer 0081 dürfen als Aussenverpackungen keine Säcke verwendet werden. 

 
 
  



4.1-51 

P 130 VERPACKUNGSANWEISUNG P 130 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
nicht erforderlich 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 67 Folgende Vorschriften gelten für die UN-Nummern 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 

0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 
0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 
0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 und 0510: 
Grosse und robuste Gegenstände mit Explosivstoff, die normalerweise für militärische Verwendung vorgesehen 
sind und die keine Zündmittel enthalten oder deren Zündmittel mit mindestens zwei wirksamen Sicherungsvor-
richtungen ausgerüstet sind, dürfen ohne Verpackung befördert werden. Enthalten diese Gegenstände Treibla-
dungen oder sind die Gegenstände selbstantreibend, müssen ihre Zündungssysteme gegenüber Belastungen 
geschützt sein, die unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten können. Ist das Ergebnis der an einem 
unverpackten Gegenstand durchgeführten Prüfungen der Prüfreihe 4 negativ, kann eine Beförderung des Ge-
genstandes ohne Verpackung vorgesehen werden. Solche unverpackten Gegenstände dürfen auf Schlitten be-
festigt oder in Verschlägen oder anderen geeigneten Handhabungseinrichtungen eingesetzt sein. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterab-

schnitt 4.1.3.3). 
 
 
  



4.1-52 

P 131 VERPACKUNGSANWEISUNG P 131 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Papier  
 aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Spulen 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 68 Für die UN-Nummern 0029, 0267 und 0455 dürfen Säcke und Spulen nicht als Innenverpackungen verwendet 

werden. 
 
 
 
P 132a VERPACKUNGSANWEISUNG 

(Gegenstände, die aus einer geschlossenen Umhüllung aus Metall, Kunststoff oder Pappe beste-
hen und einen detonierenden Explosivstoff enthalten oder die aus einem kunststoffgebundenen de-

tonierenden Explosivstoff bestehen) 

P 132a 

 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
nicht erforderlich 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
 
  



4.1-53 

P 132b VERPACKUNGSANWEISUNG 
(Gegenstände ohne geschlossene Umhüllung) 

P 132b 

 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Einwickler 
 aus Papier 
 aus Kunststoff 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten  

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
 
 
P 133 VERPACKUNGSANWEISUNG P 133 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Horden mit unterteilenden Trenn-
wänden 
 aus Pappe 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Behälter sind als Zwischenverpackungen nur erforderlich, sofern die Innenverpackungen Horden sind. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 69 Für die UN-Nummern 0043, 0212, 0225, 0268 und 0306 dürfen Horden nicht als Innenverpackungen verwendet 

werden. 
 
 
  



4.1-54 

P 134 VERPACKUNGSANWEISUNG P 134 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 wasserbeständig 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Einwickler 
 aus Wellpappe 
 
Hülsen 
 aus Pappe 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
 
 
P 135 VERPACKUNGSANWEISUNG P 135 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Papier 
 aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Einwickler 
 aus Papier 
 aus Kunststoff 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
 
  



4.1-55 

P 136 VERPACKUNGSANWEISUNG P 136 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe 
 
Kisten 
 aus Pappe 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
unterteilende Trennwände in der 
Aussenverpackung 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
 
 
P 137 VERPACKUNGSANWEISUNG P 137 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kunststoff 
 
Kisten 
 aus Pappe 
 aus Holz 
 
Hülsen 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 
unterteilende Trennwände in der 
Aussenverpackung 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 70 Werden für die UN-Nummern 0059, 0439, 0440 und 0441 die Hohlladungen einzeln verpackt, müssen die ko-

nischen Höhlungen nach unten gerichtet und das Versandstück mit dem Kennzeichen gemäss der Abbildung 
5.2.1.10.1.1 oder 5.2.1.10.1.2 versehen sein. Werden die Hohlladungen paarweise verpackt, müssen die koni-
schen Höhlungen der Hohlladungen einander zugewandt sein, um den Hohlladungseffekt im Falle einer unge-
wollten Auslösung möglichst gering zu halten. 

 
 
  



4.1-56 

P 138 VERPACKUNGSANWEISUNG P 138 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kunststoff 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Wenn die Enden der Gegenstände dicht verschlossen sind, sind keine Innenverpackungen erforderlich. 
 
 
 
P 139 VERPACKUNGSANWEISUNG P 139 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Spulen 
 
Einwickler 
 aus Kraftpapier 
 aus Kunststoff 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 71 Für die UN-Nummern 0065, 0102, 0104, 0289 und 0290 müssen die Enden der Sprengschnur dicht verschlos-

sen sein, z. B. mit Hilfe einer Verschlusseinrichtung, die so fest verschlossen ist, dass kein explosiver Stoff 
entweichen kann. Die Enden der biegsamen Sprengschnur müssen befestigt sein. 

PP 72 Für die UN-Nummern 0065 und 0289 sind keine Innenverpackungen erforderlich, sofern die Gegenstände in 
Rollen vorliegen. 



4.1-57 

 
P 140 VERPACKUNGSANWEISUNG P 140 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Holz 
 
Spulen 
 
Einwickler 
 aus Kraftpapier 
 aus Kunststoff 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 73 Wenn die Enden für die UN-Nummer 0105 dicht verschlossen sind, sind keine Innenverpackungen erforderlich. 
PP 74 Die Verpackung für die UN-Nummer 0101 muss staubdicht sein, es sei denn, die Stoppine befindet sich in einer 

Hülse aus Papier und die beiden Enden der Hülse sind mit abnehmbaren Kappen abgedeckt. 
PP 75 Für die UN-Nummer 0101 dürfen keine Kisten oder Fässer aus Stahl, Aluminium oder einem anderen Metall 

verwendet werden. 
 
 
 
P 141 VERPACKUNGSANWEISUNG P 141 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Horden mit unterteilenden Trenn-
wänden 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
unterteilende Trennwände in der 
Aussenverpackung 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
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P 142 VERPACKUNGSANWEISUNG P 142 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Papier 
 aus Kunststoff 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Einwickler 
 aus Papier 
 
Horden mit unterteilenden Trenn-
wänden 
 aus Kunststoff 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
 
 
P 143 VERPACKUNGSANWEISUNG P 143 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Säcke 
 aus Kraftpapier 
 aus Kunststoff 
 aus Textilgewebe 
 aus Textilgewebe, gummiert 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Horden mit unterteilenden Trenn-
wänden 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Anstelle der oben genannten Innen- und Aussenverpackungen dürfen Kombinationsverpackungen (6HH2) (Kunststoffge-
fäss in einer Kiste aus starrem Kunststoff) verwendet werden. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 76 Werden für die UN-Nummern 0271, 0272, 0415 und 0491 Verpackungen aus Metall verwendet, so müssen 

diese so hergestellt sein, dass ein Explosionsrisiko infolge eines Anstiegs des Innendrucks auf Grund innerer 
oder äusserer Ursachen verhindert wird. 
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P 144 VERPACKUNGSANWEISUNG P 144 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
unterteilende Trennwände in der 
Aussenverpackung 

 
nicht erforderlich 

 
Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz, einfach (4C1) mit 

 Auskleidung aus Metall 
 aus Sperrholz (4D) mit Auskleidung 

 aus Metall 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) mit 

 Auskleidung aus Metall 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 
 
Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 

 1N2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 77 Für die UN-Nummern 0248 und 0249 müssen die Verpackungen gegen das Eindringen von Wasser geschützt 

sein. Werden die Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, ohne Verpackung befördert, müssen sie mindestens 
zwei voneinander unabhängige Sicherungsvorrichtungen enthalten, um das Eindringen von Wasser zu verhin-
dern. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterab-

schnitt 4.1.3.3). 
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P 200 VERPACKUNGSANWEISUNG P 200 

Verpackungsart 

Flaschen, Grossflaschen, Druckfässer und Flaschenbündel 

Flaschen, Grossflaschen, Druckfässer und Flaschenbündel sind zugelassen, vorausgesetzt, die besonderen Vorschriften 
des Abschnitts 4.1.6, die nachstehend unter den Absätzen (1) bis (9) aufgeführten Vorschriften und, sofern darauf in der 
Spalte «Sondervorschriften für die Verpackung» der Tabelle 1, 2 oder 3 verwiesen wird, die jeweiligen Sondervorschriften 
für die Verpackung des nachstehenden Absatzes (10) werden beachtet. 

Allgemeines 

(1) Die Druckgefässe müssen so verschlossen und dicht sein, dass ein Entweichen von Gasen ausgeschlossen ist. 

(2) Druckgefässe, die giftige Stoffe mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 (ppm) gemäss Tabelle enthalten, 
dürfen mit keiner Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. UN-Druckgefässe zur Beförderung von UN 1013 
Kohlendioxid und UN 1070 Distickstoffmonoxid müssen mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerüstet sein. 

(3) Die folgenden drei Tabellen umfassen verdichtete Gase (Tabelle 1), verflüssigte und gelöste Gase (Tabelle 2) und 
Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen (Tabelle 3). Sie enthalten Angaben über: 
a) die UN-Nummer, die Benennung und Beschreibung sowie den Klassifizierungscode des Stoffes; 
b) den LC50-Wert für giftige Stoffe; 
c) die durch den Buchstaben «X» bezeichneten Arten von Druckgefässen, die für den Stoff zugelassen sind; 
d) die höchstzulässige Prüffrist für die wiederkehrende Prüfung der Druckgefässe; 
Bem. Bei Druckgefässen, für die Verbundwerkstoffe verwendet wurden, beträgt die höchstzulässige Prüffrist 

5 Jahre. Die Prüffrist darf auf die in den Tabellen 1 und 2 festgelegte Prüffrist (d. h. auf bis zu 10 Jahre) 
ausgedehnt werden, wenn dies von der zuständigen Behörde oder der von dieser Behörde bestimmten 
Stelle, welche die Baumusterzulassung ausgestellt hat, zugelassen ist. 

e) den Mindestprüfdruck der Druckgefässe; 
f) den höchstzulässigen Betriebsdruck der Druckgefässe für verdichtete Gase (wenn kein Wert angegeben ist, 

darf der Betriebsdruck nicht grösser sein als zwei Drittel des Prüfdrucks) oder den (die) höchsten Füllungs-
grad(e) abhängig von dem (den) Prüfdruck (Prüfdrücken) für verflüssigte und gelöste Gase; 

g) die Sondervorschriften für die Verpackung, die für den Stoff gelten. 

Prüfdruck, Füllungsgrad und Vorschriften für das Befüllen 

(4) Der Mindestprüfdruck beträgt 1 MPa (10 bar). 

(5) Druckgefässe dürfen in keinem Fall über den in den nachfolgenden Vorschriften zugelassenen Grenzwert befüllt 
werden: 
a) Für verdichtete Gase darf der Betriebsdruck nicht grösser sein als zwei Drittel des Prüfdrucks der Druckge-

fässe. Die Sondervorschrift für die Verpackung «o» in Absatz (10) legt Einschränkungen bezüglich dieser Ober-
grenze des Betriebsdrucks fest. Der Innendruck bei 65 °C darf in keinem Fall den Prüfdruck überschreiten. 

b) Für unter hohem Druck verflüssigte Gase ist der Füllungsgrad so zu wählen, dass der bei 65 °C entwickelte 
Druck den Prüfdruck der Druckgefässe nicht überschreitet. 
Mit Ausnahme der Fälle, in denen die Sondervorschrift für die Verpackung «o» des Absatzes (10) gilt, ist die 
Verwendung anderer als der in der Tabelle angegebenen Prüfdrücke und Füllungsgrade zugelassen, voraus-
gesetzt, 
(i) das Kriterium der Sondervorschrift für die Verpackung «r» in Absatz (10) ist, sofern anwendbar, erfüllt 

oder 
(ii) das oben genannte Kriterium ist in allen anderen Fällen erfüllt. 
Für unter hohem Druck verflüssigte Gase oder Gasgemische, für die entsprechende Daten nicht verfügbar 
sind, ist der höchste Füllungsgrad (FR) wie folgt zu bestimmen: 

FR = 8,5 × 10−4 × dg × Ph 
wobei 
FR = höchster Füllungsgrad 
dg  = Gasdichte (bei 15 °C, 1 bar) (in kg/m3) 
Ph  = Mindestprüfdruck (in bar). 

Ist die Dichte des Gases nicht bekannt, ist der höchste Füllungsgrad wie folgt zu bestimmen: 

FR =
Ph × MM × 10−3

R × 338  
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wobei 
FR = höchster Füllungsgrad 
Ph  = Mindestprüfdruck (in bar) 
MM = Molekularmasse (in g/Mol) 
R  = 8,31451 × 10-2 bar⋅l⋅Mol-1⋅K-1 (Gaskonstante). 
Für Gasgemische ist die durchschnittliche Molekularmasse unter Berücksichtigung der Volumenkonzentratio-
nen der einzelnen Komponenten zu verwenden. 

c) Für unter niedrigem Druck verflüssigte Gase ist die höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum 
gleich der 0,95fachen Dichte der flüssigen Phase bei 50 °C; ausserdem darf die flüssige Phase bei Tempera-
turen bis zu 60 °C das Druckgefäss nicht ausfüllen. Der Prüfdruck des Druckgefässes muss mindestens gleich 
dem Dampfdruck (absolut) des flüssigen Stoffes bei 65 °C minus 100 kPa (1 bar) sein. 
Für unter niedrigem Druck verflüssigte Gase oder Gasgemische, für die entsprechende Daten nicht verfügbar 
sind, ist der höchste Füllungsgrad wie folgt zu bestimmen: 

FR = (0,0032 × BP − 0,24) × dl 
wobei 
FR = höchster Füllungsgrad 
BP = Siedepunkt (in Kelvin) 
dl  = Dichte des flüssigen Stoffes beim Siedepunkt (in kg/l). 

d) Für UN 1001 Acetylen, gelöst, und UN 3374 Acetylen, lösungsmittelfrei, siehe Absatz (10) Sondervorschrift für 
die Verpackung p. 

e) Bei verflüssigten Gasen, die mit verdichteten Gasen überlagert sind, müssen bei der Berechnung des Innen-
drucks des Druckgefässes beide Bestandteile – das verflüssigte Gas und das verdichtete Gas – berücksichtigt 
werden. 
Die höchstzulässige Masse des Inhalts je Liter Fassungsraum darf nicht grösser als die 0,95fache Dichte der 
flüssigen Phase bei 50 °C sein; ausserdem darf die flüssige Phase bei Temperaturen bis zu 60 °C das Druck-
gefäss nicht vollständig ausfüllen. 
Im gefüllten Zustand darf der Innendruck bei 65 °C den Prüfdruck des Druckgefässes nicht überschreiten. Es 
müssen die Dampfdrücke und die volumetrischen Ausdehnungen aller Stoffe im Druckgefäss berücksichtigt 
werden. Wenn keine Versuchsdaten verfügbar sind, müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 
(i) Berechnung des Dampfdrucks des verflüssigten Gases und des partiellen Drucks des verdichteten Gases 

bei 15 °C (Fülltemperatur); 
(ii) Berechnung der volumetrischen Ausdehnung der flüssigen Phase, die aus einer Erwärmung von 15 °C 

auf 65 °C resultiert, und Berechnung des für die gasförmige Phase verbleibenden Volumens; 
(iii) Berechnung des partiellen Drucks des verdichteten Gases bei 65 °C unter Berücksichtigung der volumet-

rischen Ausdehnung der flüssigen Phase. 
Bem. Der Kompressibilitätsfaktor des verdichteten Gases bei 15 °C und 65 °C muss berücksichtigt werden. 
(iv) Berechnung des Dampfdrucks des verflüssigten Gases bei 65 °C; 
(v) der Gesamtdruck ist die Summe aus Dampfdruck des verflüssigten Gases und partiellem Druck des ver-

dichteten Gases bei 65 °C; 
(vi) Berücksichtigung der Löslichkeit des verdichteten Gases bei 65 °C in der flüssigen Phase. 
Der Prüfdruck des Druckgefässes darf nicht kleiner sein als der berechnete Gesamtdruck minus 100 kPa 
(1 bar). 
Wenn für die Berechnung die Löslichkeit des verdichteten Gases in der flüssigen Phase nicht bekannt ist, darf 
der Prüfdruck ohne Berücksichtigung der Gaslöslichkeit (Unterabsatz (vi)) berechnet werden. 

(6) Sofern die in den Absätzen (4) und (5) aufgeführten allgemeinen Vorschriften erfüllt sind, dürfen abweichende Prüf-
drücke und Füllungsgrade verwendet werden. 

(7) a) Das Befüllen der Druckgefässe darf nur durch besonders ausgerüstete Stellen, die über geeignete Verfahren 
verfügen, und durch qualifiziertes Personal vorgenommen werden. 
Die Verfahren müssen folgende Kontrollen beinhalten: 
– Übereinstimmung der Gefässe und der Zubehörteile mit dem ADR, 
– Verträglichkeit der Gefässe und der Zubehörteile mit dem zu befördernden Produkt, 
– Nichtvorhandensein von Schäden, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, 
– Einhaltung des Füllungsgrades oder des Fülldrucks, abhängig davon, welcher von beiden anwendbar ist, 
– Kennzeichen und Erkennungszeichen. 

b) Für die Befüllung von Flaschen vorgesehenes Flüssiggas muss qualitativ hochwertig sein; diese Vorschrift gilt 
als erfüllt, wenn das einzufüllende Flüssiggas den in der Norm ISO 9162:1989 festgelegten Begrenzungen der 
Korrosivität entspricht. 
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Wiederkehrende Prüfungen 

(8) Wiederbefüllbare Druckgefässe sind nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5 wiederkehren-
den Prüfungen zu unterziehen. 

(9) Sofern in den nachstehenden Tabellen nicht besondere stoffbezogene Vorschriften enthalten sind, müssen die wie-
derkehrenden Prüfungen vorgenommen werden: 
a) alle 5 Jahre an Druckgefässen zur Beförderung von Gasen der Klassifizierungscodes 1 T, 1 TF, 1 TO, 1 TC, 

1 TFC, 1 TOC, 2 T, 2 TO, 2 TF, 2 TC, 2 TFC, 2 TOC, 4 A, 4 F und 4 TC; 
b) alle 5 Jahre an Druckgefässen zur Beförderung von Stoffen anderer Klassen; 
c) alle 10 Jahre an Druckgefässen zur Beförderung von Gasen der Klassifizierungscodes 1 A, 1 O, 1 F, 2 A, 2 O 

und 2 F. 

Bei Druckgefässen, für die Verbundwerkstoffe verwendet wurden, beträgt die höchstzulässige Prüffrist 5 Jahre. Die 
Prüffrist darf auf die in den Tabellen 1 und 2 festgelegte Prüffrist (d. h. auf bis zu 10 Jahre) ausgedehnt werden, 
wenn dies von der zuständigen Behörde oder der von dieser Behörde bestimmten Stelle, welche die Baumusterzu-
lassung ausgestellt hat, zugelassen ist. 

Sondervorschriften für die Verpackung 

(10) Werkstoffverträglichkeit 

a: Druckgefässe aus Aluminiumlegierungen dürfen nicht verwendet werden. 

b: Ventile aus Kupfer dürfen nicht verwendet werden. 

c: Metallteile, die mit dem Inhalt in Berührung kommen, dürfen höchstens 65 % Kupfer enthalten. 

d: Werden Druckgefässe aus Stahl oder Druckgefässe aus Verbundwerkstoffen mit Linern aus Stahl verwendet, 
sind nur solche zugelassen, welche gemäss Absatz 6.2.2.7.4 p) mit dem Kennzeichen «H» versehen sind. 

Vorschriften für giftige Stoffe mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 (ppm) 

k: Die Ventilöffnungen müssen mit druckfesten gasdichten Stopfen oder Kappen mit einem zu den Ventilöffnun-
gen passenden Gewinde versehen sein, die aus einem Werkstoff hergestellt sein müssen, der vom Inhalt des 
Druckgefässes nicht angegriffen wird. 

Jede Flasche eines Bündels muss mit einem eigenen Ventil ausgerüstet sein, das während der Beförderung 
geschlossen sein muss. Nach dem Befüllen muss die Sammelleitung entleert, gereinigt und verschlossen wer-
den. 

Flaschenbündel, die UN 1045 Fluor, verdichtet, enthalten, dürfen mit Trennventilen an Gruppen von Flaschen 
mit einem (mit Wasser) ausgeliterten Gesamtfassungsraum von höchstens 150 Litern anstatt mit Trennventilen 
an jeder Flasche ausgerüstet sein. 

Flaschen und die einzelnen Flaschen eines Flaschenbündels müssen einen Prüfdruck von mindestens 200 bar 
und eine Mindestwanddicke von 3,5 mm für Aluminiumlegierung oder 2 mm für Stahl haben. Einzelne Fla-
schen, die dieser Vorschrift nicht entsprechen, müssen in einer starren Aussenverpackung befördert werden, 
welche die Flasche und ihre Armaturen ausreichend schützt und den Prüfanforderungen der Verpackungs-
gruppe I entspricht. Druckfässer müssen eine von der zuständigen Behörde festgelegte Mindestwanddicke 
haben. 

Druckgefässe dürfen nicht mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. 

Der Fassungsraum von Flaschen und einzelnen Flaschen eines Bündels ist auf höchstens 85 Liter zu begren-
zen. 

Jedes Ventil muss dem Prüfdruck des Druckgefässes standhalten können und muss entweder durch ein kege-
liges Gewinde oder durch andere Mittel, die den Anforderungen der Norm ISO 10692-2:2001 entsprechen, 
direkt mit dem Druckgefäss verbunden sein. 

Jedes Ventil muss entweder ein Membranventil mit einer unperforierten Membran oder ein Typ sein, bei dem 
Undichtheiten durch die oder an der Dichtung vorbei verhindert werden. 

Die Beförderung in Kapseln ist nicht zugelassen. 

Jedes Druckgefäss muss nach dem Befüllen auf Dichtheit geprüft werden. 
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Gasspezifische Vorschriften 

l: UN 1040 Ethylenoxid darf auch in luftdicht verschlossenen Innenverpackungen aus Glas oder Metall verpackt 
sein, die mit geeignetem Polstermaterial in Kisten aus Pappe, Holz oder Metall, die den Anforderungen für die 
Verpackungsgruppe I genügen, eingesetzt sind. Die höchstzulässige Menge in Innenverpackungen aus Glas 
beträgt 30 g, die höchstzulässige Menge in Innenverpackungen aus Metall 200 g. Nach dem Befüllen muss 
jede Innenverpackung durch Einsetzen in ein Heisswasserbad auf Dichtheit geprüft werden, wobei Temperatur 
und Dauer ausreichend sein müssen, um sicherzustellen, dass ein Innendruck in der Höhe des Dampfdrucks 
von Ethylenoxid bei 55 °C erreicht wird. Die höchste Nettomasse in einer Aussenverpackung darf 2,5 kg nicht 
überschreiten. 

m: Die Druckgefässe müssen bis zu einem Betriebsdruck befüllt werden, der 5 bar nicht überschreitet. 

n: Flaschen und einzelne Flaschen eines Flaschenbündels dürfen höchstens 5 kg des Gases enthalten. Wenn 
Flaschenbündel mit UN 1045 Fluor, verdichtet, gemäss Sondervorschrift für die Verpackung «k» in Gruppen 
von Flaschen unterteilt sind, darf jede Gruppe höchstens 5 kg des Gases enthalten. 

o: Der in den Tabellen angegebene Betriebsdruck oder Füllungsgrad darf in keinem Fall überschritten werden. 

p: Für UN 1001 Acetylen, gelöst, und UN 3374 Acetylen, lösungsmittelfrei: Die Flaschen müssen mit einem ho-
mogenen monolithischen porösen Material gefüllt sein; der Betriebsdruck und die Menge Acetylen dürfen die 
in der Zulassung oder in der Norm ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 bzw. ISO 3807:2013 beschriebenen 
Werte nicht überschreiten. 

Für UN 1001 Acetylen, gelöst: Die Flaschen müssen eine in der Zulassung festgelegte Menge Aceton oder 
eines geeigneten Lösungsmittels enthalten (siehe Norm ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 bzw. 
ISO 3807:2013); Flaschen, die mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerüstet sind oder die durch ein Sam-
melrohr miteinander verbunden sind, müssen in vertikaler Lage befördert werden. 

Alternativ für UN 1001 Acetylen, gelöst: Flaschen, die keine UN-Druckgefässe sind, dürfen mit einem nicht 
monolithischen porösen Material gefüllt sein; der Betriebsdruck, die Menge Acetylen und die Menge des Lö-
sungsmittels dürfen die in der Zulassung beschriebenen Werte nicht überschreiten. Die höchstzulässige Frist 
zwischen den wiederkehrenden Prüfungen der Flaschen darf fünf Jahre nicht überschreiten. 

Ein Prüfdruck von 52 bar ist nur bei den Flaschen anzuwenden, die mit einem Schmelzstopfen ausgerüstet 
sind. 

q: Die Ventilöffnungen von Druckgefässen für pyrophore Gase oder entzündbare Gemische von Gasen, die mehr 
als 1 % pyrophore Verbindungen enthalten, müssen mit gasdichten Stopfen oder Kappen ausgestattet sein, 
die aus einem Werkstoff hergestellt sein müssen, der vom Inhalt des Druckgefässes nicht angegriffen wird. 
Wenn diese Druckgefässe in einem Bündel mit einer Sammelleitung verbunden sind, muss jedes Druckgefäss 
mit einem eigenen Ventil, das während der Beförderung geschlossen sein muss, und die Öffnung des Sam-
melleitungsventils mit einem druckfesten gasdichten Stopfen oder einer druckfesten gasdichten Kappe ausge-
stattet sein. Gasdichte Stopfen oder Kappen müssen mit zu den Ventilöffnungen passenden Gewinden verse-
hen sein. Die Beförderung in Kapseln ist nicht zugelassen. 

r: Der Füllungsgrad dieses Gases ist so zu begrenzen, dass der Druck im Falle des vollständigen Zerfalls zwei 
Drittel des Prüfdrucks des Druckgefässes nicht übersteigt. 

ra: Dieses Gas darf unter den folgenden Bedingungen auch in Kapseln verpackt werden: 
a) Die Masse des Gases darf 150 g je Kapsel nicht überschreiten. 
b) Die Kapseln müssen frei von Fehlern sein, die ihre Festigkeit verringern könnten. 
c) Die Dichtheit des Verschlusses muss durch eine zusätzliche Vorrichtung (Deckel, Kappe, Versiegelung, 

Umwicklung usw.) sichergestellt werden, die geeignet ist, Undichtheiten des Verschlusssystems während 
der Beförderung zu verhindern. 

d) Die Kapseln müssen in eine Aussenverpackung von ausreichender Festigkeit eingesetzt werden. Ein 
Versandstück darf nicht schwerer sein als 75 kg. 

s: Druckgefässe aus Aluminiumlegierungen: 
– dürfen nur mit Ventilen aus Messing oder aus rostfreiem Stahl ausgerüstet sein und 
– müssen von Verunreinigungen durch Kohlenwasserstoffe befreit sein und dürfen nicht mit Öl verunreinigt 

sein. UN-Druckgefässe müssen gemäss Norm ISO 11621:1997 gereinigt sein. 

ta: Für die Befüllung geschweisster Flaschen aus Stahl zur Beförderung von Stoffen der UN-Nummer 1965 dürfen 
andere Kriterien verwendet werden: 
a) mit Zustimmung der zuständigen Behörde(n) des Staates (der Staaten), in dem (denen) die Beförderung 

durchgeführt wird, und 
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b) in Übereinstimmung mit den Vorschriften eines von der zuständigen Behörde anerkannten technischen 
Regelwerks oder einer von der zuständigen Behörde anerkannten Norm. 

Wenn die Kriterien für das Befüllen von denen in P 200 (5) abweichen, muss das Beförderungspapier die An-
gabe «Beförderung in Übereinstimmung mit Verpackungsanweisung P 200 Sondervorschrift für die Verpa-
ckung ta» und die Angabe der für die Berechnung des Füllungsfaktors verwendeten Bezugstemperatur enthal-
ten. 

Wiederkehrende Prüfung 

u: Die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen darf für Druckgefässe aus Aluminiumlegierungen auf 
10 Jahre verlängert werden. Diese Abweichung darf für UN-Druckgefässe nur dann angewendet werden, wenn 
die Legierung des Druckgefässes einer Prüfung auf Spannungsrisskorrosion gemäss Norm ISO 7866:2012 + 
Cor 1:2014 unterzogen worden ist. 

ua: Die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen darf für Flaschen aus Aluminiumlegierungen und für Bün-
del solcher Flaschen auf 15 Jahre ausgedehnt werden, wenn die Vorschriften des Absatzes (13) dieser Verpa-
ckungsanweisung angewendet werden. Dies gilt nicht für Flaschen aus Aluminiumlegierung AA 6351. Diese 
Sondervorschrift «ua» darf für Gemische angewendet werden, vorausgesetzt, allen einzelnen Gasen des Ge-
misches ist in Tabelle 1 oder Tabelle 2 «ua» zugeordnet. 

v: (1) Die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen für Flaschen aus Stahl, ausgenommen wiederbefüll-
bare geschweisste Flaschen aus Stahl für die UN-Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder 1978, darf auf 
15 Jahre ausgedehnt werden: 
a) mit Zustimmung der zuständigen Behörde(n) des Staates (der Staaten), in dem (denen) die wieder-

kehrende Prüfung und die Beförderung durchgeführt werden, und 
b) in Übereinstimmung mit den Vorschriften eines technischen Regelwerks oder einer Norm, das/die von 

der zuständigen Behörde anerkannt ist. 
(2) Für wiederbefüllbare geschweisste Flaschen aus Stahl für die UN-Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder 

1978 darf diese Frist auf 15 Jahre ausgedehnt werden, wenn die Vorschriften des Absatzes (12) dieser 
Verpackungsanweisung angewendet werden. 

va: Für nahtlose Flaschen aus Stahl, die mit nach der Norm EN ISO 15996:2005 + A1:2007 oder 
EN ISO 15996:2017 ausgelegten und geprüften Restdruckventilen (siehe nachstehende Bem.) ausgerüstet 
sind, und für Bündel von nahtlosen Flaschen aus Stahl, die mit einem oder mehreren nach der Norm 
EN ISO 15996:2005 + A1:2007 oder EN ISO 15996:2017 geprüften Hauptventilen mit einer Restdruckeinrich-
tung ausgerüstet sind, darf die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen auf 15 Jahre ausgedehnt wer-
den, wenn die Vorschriften des Absatzes (13) dieser Verpackungsanweisung angewendet werden. Diese Son-
dervorschrift «va» darf für Gemische angewendet werden, vorausgesetzt, allen einzelnen Gasen des Gemi-
sches ist in Tabelle 1 oder Tabelle 2 «va» zugeordnet. 

Bem. Ein Restdruckventil ist ein Verschluss, der eine Restdruckeinrichtung umfasst, die durch die Aufrechterhal-
tung einer positiven Differenz zwischen dem Druck innerhalb der Flasche und der Ventilöffnung das Eindrin-
gen von verunreinigenden Stoffen verhindert. Um einen Rückfluss von Flüssigkeiten aus einer Quelle mit 
höherem Druck in die Flasche zu verhindern, muss eine Ventilrückschlagfunktion entweder in die Restdruck-
einrichtung eingebaut sein oder als getrennte zusätzliche Einrichtung im Flaschenventil, z. B. ein Regulator, 
vorhanden sein. 

Vorschriften für n.a.g.-Eintragungen und Gemische 

z: Die Werkstoffe der Druckgefässe und ihrer Ausrüstungsteile müssen mit dem Inhalt verträglich sein und dürfen 
mit ihm keine schädlichen oder gefährlichen Verbindungen bilden. 

Der Prüfdruck und der Füllungsgrad sind nach den zutreffenden Vorschriften des Absatzes (5) zu berechnen. 

Giftige Stoffe mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 dürfen nicht in Grossflaschen, Druckfässern oder 
MEGC befördert werden und müssen der Sondervorschrift für die Verpackung k entsprechen. UN 1975 Stick-
stoffmonoxid und Distickstofftetroxid, Gemisch, darf jedoch in Druckfässern befördert werden. 

Druckgefässe, die pyrophore Gase oder entzündbare Gemische von Gasen mit mehr als 1 % pyrophore Ver-
bindungen enthalten, müssen der Sondervorschrift für die Verpackung q entsprechen. 

Notwendige Massnahmen zur Verhinderung gefährlicher Reaktionen (d. h. Polymerisation oder Zerfall) wäh-
rend der Beförderung sind zu treffen. Soweit erforderlich, ist eine Stabilisierung durchzuführen oder ein Inhibitor 
hinzuzufügen. 

Gemische mit UN 1911 Diboran sind bis zu einem Druck zu befüllen, bei dem im Falle des vollständigen Zerfalls 
des Diborans zwei Drittel des Prüfdrucks des Druckgefässes nicht überschritten werden. 

Gemische mit UN 2192 Germaniumwasserstoff (German), ausgenommen Gemische mit bis zu 35 % Germa-
niumwasserstoff (German) in Wasserstoff oder Stickstoff oder bis zu 28 % Germaniumwasserstoff (German) 
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in Helium oder Argon, sind bis zu einem Druck zu befüllen, bei dem im Falle des vollständigen Zerfalls des 
Germaniumwasserstoffs (German) zwei Drittel des Prüfdrucks des Druckgefässes nicht überschritten werden. 

Gemische aus Fluor und Stickstoff mit einer Fluorkonzentration von weniger als 35 Volumen-% dürfen in Druck-
gefässe bis zu einem höchstzulässigen Betriebsdruck gefüllt werden, bei dem der Fluorpartialdruck 3,1 MPa 
(31 bar) (absolut) nicht übersteigt. 

Betriebsdruck (bar) <
31
xf
− 1 

wobei 
xf = Fluorkonzentration in Volumen-%/100. 

Gemische aus Fluor und inerten Gasen mit einer Fluorkonzentration von weniger als 35 Volumen-% dürfen in 
Druckgefässe bis zu einem höchstzulässigen Betriebsdruck gefüllt werden, bei dem der Fluorpartialdruck 
3,1 MPa (31 bar) (absolut) nicht übersteigt, wobei bei der Berechnung des Partialdrucks zusätzlich der Stick-
stoff-Äquivalenzkoeffizient gemäss Norm ISO 10156:2017 berücksichtigt wird. 

Betriebsdruck (bar) <
31
xf

(xf + Kk × xk) − 1 

wobei 
xf = Fluorkonzentration in Volumen-%/100 
Kk = Äquivalenzkoeffizient eines inerten Gases in Bezug auf Stickstoff (Stickstoff-Äquivalenzkoeffizient) 
xk = Inertgaskonzentration in Volumen-%/100. 

Der Betriebsdruck für Gemische aus Fluor und inerten Gasen darf jedoch 20 MPa (200 bar) nicht übersteigen. 
Der Mindestprüfdruck von Druckgefässen für Gemische aus Fluor und inerten Gasen entspricht dem 1,5-fa-
chen des Betriebsdrucks oder 20 MPa (200 bar), wobei der grössere Wert anzuwenden ist. 

Vorschriften für Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen 

ab: Die Druckgefässe müssen folgende Bedingungen erfüllen: 
(i) Die Druckprüfung ist mit einer inneren Untersuchung der Druckgefässe sowie einer Überprüfung der Ar-

maturen zu verbinden. 

(ii) Darüber hinaus sind sie alle zwei Jahre mit geeigneten Messgeräten (z. B. Ultraschall) hinsichtlich Ab-
zehrungen und des Zustandes der Armaturen zu untersuchen. 

(iii) Ihre Wanddicke darf nicht geringer sein als 3 mm. 

ac: Die Prüfungen und Untersuchungen sind unter der Kontrolle eines von der zuständigen Behörde anerkannten 
Sachverständigen vorzunehmen. 

ad: Die Druckgefässe müssen folgende Bedingungen erfüllen: 
(i) Sie müssen nach einem Berechnungsdruck von mindestens 2,1 MPa (21 bar) (Überdruck) bemessen 

sein. 
(ii) Zusätzlich zu den Angaben für wiederbefüllbare Gefässe müssen folgende Angaben gut lesbar und dau-

erhaft angebracht sein: 
– die UN-Nummer und die gemäss Abschnitt 3.1.2 bestimmte offizielle Benennung für die Beförderung 

des Stoffes, 
– die höchstzulässige Masse der Füllung und die Eigenmasse des Gefässes einschliesslich Ausrüs-

tungsteile, die zum Zeitpunkt des Befüllens angebracht sind, oder die Bruttomasse. 

(11) Die Vorschriften dieser Verpackungsanweisung gelten bei Anwendung der nachstehenden Normen als erfüllt: 

 anwendbar für 
Vorschrift 

Referenz Titel des Dokuments 

 
(7) EN 13365:2002 + 

A1:2005 
Ortsbewegliche Gasflaschen – Flaschenbündel für permanente und verflüs-
sigte Gase (ausser Acetylen) – Prüfung zum Zeitpunkt des Füllens 

 
(7) EN ISO 

24431:2016 
Gasflaschen – Nahtlose, geschweisste und Composite-Flaschen für verdich-
tete und verflüssigte Gase (ausgenommen Acetylen) – Inspektion zum Zeit-
punkt des Füllens 

 
(7) a) ISO 10691:2004 Gasflaschen – Wiederbefüllbare geschweisste Flaschen aus Stahl für Flüs-

siggas (LPG) – Verfahren für das Prüfen vor, während und nach dem Füllen 

 
(7) a) ISO 11755:2005 Gasflaschen – Flaschenbündel für verdichtete und verflüssigte Gase (ausge-

nommen Acetylen) – Prüfung zum Zeitpunkt des Füllens 

 
(7) a) und (10) 
p 

EN ISO 
11372:2011 

Gasflaschen – Acetylenflaschen – Füllbedingungen und Inspektion beim Fül-
len 
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(7) a) und (10) 
p 

EN ISO 
13088:2011 

Gasflaschen – Acetylenflaschenbündel – Füllbedingungen und Inspektion 
beim Füllen 

 (7) und (10) ta 
b) 

EN 1439:2021 Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Kontrollverfahren für Flaschen für 
Flüssiggas (LPG) vor, während und nach dem Füllen 

 (7) und (10) ta 
b) 

EN 13952:2017 Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Füllverfahren für Flaschen für 
Flüssiggas (LPG) 

 (7) und (10) ta 
b) 

EN 14794:2005 Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Ortsbewegliche, wiederbefüllbare 
Flaschen aus Aluminium für Flüssiggas (LPG) – Kontrollverfahren vor, wäh-
rend und nach dem Füllen 

(12) Für die wiederkehrende Prüfung von wiederbefüllbaren geschweissten Flaschen aus Stahl darf in Übereinstimmung 
mit der Sondervorschrift für die Verpackung v (2) des Absatzes (10) eine Frist von 15 Jahren gewährt werden, wenn 
folgende Vorschriften eingehalten werden. 

1. Allgemeine Vorschriften 

1.1 Für die Anwendung dieses Absatzes darf die zuständige Behörde ihre Aufgaben und Pflichten nicht an Xb-
Stellen (Prüfstellen des Typs B) oder IS (betriebseigene Prüfdienste) delegieren (wegen der Begriffsbestim-
mung von Xb und IS siehe Absatz 6.2.3.6.1). 

1.2 Der Eigentümer der Flaschen muss bei der zuständigen Behörde die Gewährung der Prüffrist von 15 Jahren 
beantragen und nachweisen, dass die Vorschriften der Unterabsätze 2, 3 und 4 eingehalten werden. 

1.3 Seit dem 1. Januar 1999 hergestellte Flaschen müssen in Übereinstimmung mit den folgenden Normen in der 
jeweils gemäss der Tabelle in Abschnitt 6.2.4 anwendbaren Fassung hergestellt sein: 
– Norm EN 1442 oder 
– Norm EN 13322-1 oder 
– Anlage I Teile 1 bis 3 der Richtlinie des Rates 84/527/EWGa). 
Andere Flaschen, die vor dem 1. Januar 2009 nach den Vorschriften des ADR in Übereinstimmung mit einem 
von der zuständigen Behörde anerkannten technischen Regelwerk hergestellt wurden, dürfen für eine Prüffrist 
von 15 Jahren zugelassen werden, wenn sie ein Sicherheitsniveau aufweisen, das dem der zum Zeitpunkt der 
Beantragung anwendbaren Vorschriften des ADR gleichwertig ist. 

1.4 Der Eigentümer muss der zuständigen Behörde Belege zum Nachweis vorlegen, mit dem gezeigt wird, dass 
die Flaschen den Vorschriften des Unterabsatzes 1.3 entsprechen. Die zuständige Behörde muss prüfen, ob 
diese Vorschriften eingehalten werden. 

1.5 Die zuständige Behörde muss prüfen, ob die Vorschriften der Unterabsätze 2 und 3 erfüllt und richtig ange-
wendet werden. Wenn alle Vorschriften erfüllt sind, muss sie die Prüffrist von 15 Jahren für die Flaschen ge-
nehmigen. In dieser Genehmigung muss das Baumuster der Flasche (gemäss der genauen Beschreibung in 
der Baumusterzulassung) oder eine erfasste Gruppe von Flaschen (siehe Bem.) eindeutig bestimmt sein. Die 
Genehmigung muss dem Eigentümer zugestellt werden; die zuständige Behörde muss eine Kopie aufbewah-
ren. Der Eigentümer muss die Dokumente aufbewahren, solange die Flaschen für eine Prüffrist von 15 Jahren 
zugelassen sind. 
Bem. Eine Gruppe von Flaschen wird durch die Herstellungsdaten identischer Flaschen in einem Zeitraum 

bestimmt, in dem sich die anwendbaren Vorschriften des ADR und des von der zuständigen Behörde 
anerkannten Regelwerks in ihrem technischen Inhalt nicht geändert haben. Beispiel: Flaschen identi-
scher Auslegung und identischen Volumens, die nach den zwischen dem 1. Januar 1985 und dem 
31. Dezember 1988 anwendbaren Vorschriften des ADR in Kombination mit dem in demselben Zeit-
raum anwendbaren, von der zuständigen Behörde anerkannten Regelwerk gebaut wurden, bilden im 
Sinne der Vorschriften dieses Absatzes eine Gruppe. 

1.6 Die zuständige Behörde muss den Eigentümer der Flaschen hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften des 
ADR und der erteilten Genehmigung in angemessener Weise beaufsichtigen, mindestens jedoch alle drei Jahre 
oder wenn in den Verfahren Änderungen eingeführt werden. 

2. Betriebliche Vorschriften 

2.1 Flaschen, für die eine Frist von 15 Jahren für die wiederkehrende Prüfung gewährt wurde, dürfen nur in Befüll-
zentren befüllt werden, die ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem anwenden, um zu gewährleisten, 
dass alle Vorschriften des Absatzes (7) dieser Verpackungsanweisung und die Vorschriften und Pflichten der 
Normen EN 1439:2021 (oder bis zum 31. Dezember 2024 EN 1439:2017) und EN 13952:2017 erfüllt und rich-
tig angewendet werden. 

2.2 Die zuständige Behörde muss nachprüfen, dass diese Vorschriften erfüllt werden, und in angemessener Weise 
überprüfen, mindestens jedoch alle drei Jahre oder wenn in den Verfahren Änderungen eingeführt werden. 

2.3 Der Eigentümer muss der zuständigen Behörde Belege zum Nachweis vorlegen, dass das Befüllzentrum die 
Vorschriften des Unterabsatzes 2.1 einhält. 
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2.4 Wenn ein Befüllzentrum in einer anderen Vertragspartei des ADR angesiedelt ist, muss der Eigentümer zu-
sätzliche Belege zum Nachweis vorlegen, dass das Befüllzentrum von der zuständigen Behörde dieser Ver-
tragspartei des ADR entsprechend beaufsichtigt wird. 

2.5 Um innere Korrosion zu vermeiden, dürfen nur Gase hoher Qualität mit sehr geringer potenzieller Kontamina-
tion in diese Flaschen eingefüllt werden. Diese Vorschrift gilt als erfüllt, wenn die Gase den in der Norm 
ISO 9162:1989 festgelegten Begrenzungen der Korrosivität entsprechen. 

3. Vorschriften für die Qualifizierung und die wiederkehrende Prüfung 

3.1 Flaschen eines bereits verwendeten Baumusters oder einer bereits verwendeten Gruppe, für die eine Prüffrist 
von 15 Jahren gewährt und auf die die Prüffrist von 15 Jahren angewendet wurde, müssen einer wiederkeh-
renden Prüfung gemäss Unterabschnitt 6.2.3.5 unterzogen werden. 
Bem. Für die Definition einer Gruppe von Flaschen siehe Bem. zu Unterabsatz 1.5. 

3.2 Wenn eine Flasche mit einer Prüffrist von 15 Jahren bei einer wiederkehrenden Prüfung die Flüssigkeitsdruck-
prüfung nicht besteht, z. B. wegen Berstens oder Undichtheit, muss der Eigentümer die Ursache des Versa-
gens und die Auswirkungen auf andere Flaschen (z. B. desselben Baumusters oder derselben Gruppe) unter-
suchen und einen Bericht darüber anfertigen. Sofern andere Flaschen betroffen sind, muss der Eigentümer die 
zuständige Behörde informieren. Die zuständige Behörde muss dann über geeignete Massnahmen entschei-
den und die zuständigen Behörden der übrigen Vertragsparteien des ADR entsprechend informieren. 

3.3 Wenn eine in der angewendeten Norm (siehe Unterabsatz 1.3) definierte interne Korrosion festgestellt wurde, 
muss die Flasche aus der Verwendung zurückgezogen werden und darf nicht mehr für die Befüllung und die 
Beförderung freigegeben werden. 

3.4 Flaschen, für die eine Prüffrist von 15 Jahren gewährt wurde, dürfen nur mit Ventilen ausgerüstet sein, die nach 
der Norm EN 13152:2001 + A1:2003, EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010, EN ISO 14245:2019, 
EN ISO 14245:2021, EN ISO 15995:2010, EN ISO 15995:2019 oder EN ISO 15995:2021 für eine Mindestver-
wendungsdauer von 15 Jahren ausgelegt und hergestellt wurden. Nach einer wiederkehrenden Prüfung muss 
die Flasche mit einem neuen Ventil ausgerüstet werden, ausgenommen davon sind nach der Norm 
EN 14912:2022 wiederaufgearbeitete und geprüfte manuell betätigte Ventile, die wiederangebracht werden 
dürfen, wenn sie für einen weiteren Verwendungszeitraum von 15 Jahren geeignet sind. Die Wiederaufarbei-
tung oder Prüfung darf nur vom Hersteller der Ventile oder nach dessen technischen Anweisungen von einem 
für diese Arbeit qualifizierten Unternehmen durchgeführt werden, das mit einem dokumentierten Qualitätssi-
cherungssystem arbeitet. 

4. Kennzeichnung 

Flaschen, für die nach diesem Absatz eine Frist von 15 Jahren für die wiederkehrende Prüfung gewährt wurde, 
müssen zusätzlich deutlich und lesbar mit der Angabe «P15Y» gekennzeichnet sein. Dieses Kennzeichen 
muss von der Flasche entfernt werden, wenn sie nicht mehr für eine Prüffrist von 15 Jahren zugelassen ist. 
Bem. Dieses Kennzeichen darf nicht für Flaschen verwendet werden, die unter die Übergangsvorschrift des 

Unterabschnitts 1.6.2.9, 1.6.2.10 oder unter die Vorschriften der Sondervorschrift für die Verpackung v 
(1) in Absatz (10) dieser Verpackungsanweisung fallen. 

(13) Für die wiederkehrende Prüfung von Flaschen aus nahtlosem Stahl und aus Aluminiumlegierungen sowie von Bün-
deln solcher Flaschen darf in Übereinstimmung mit der Sondervorschrift für die Verpackung ua oder va des Absatzes 
(10) eine Frist von 15 Jahren gewährt werden, wenn folgende Vorschriften angewendet werden: 

1. Allgemeine Vorschriften 

1.1 Für die Anwendung dieses Absatzes darf die zuständige Behörde ihre Aufgaben und Pflichten nicht an Xb-
Stellen (Prüfstellen des Typs B) oder IS (betriebseigene Prüfdienste) delegieren (wegen der Begriffsbestim-
mung von Xb und IS siehe Absatz 6.2.3.6.1). 

1.2 Der Eigentümer der Flaschen oder Flaschenbündel muss bei der zuständigen Behörde die Gewährung einer 
Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen beantragen und nachweisen, dass die Vor-
schriften der Unterabsätze 2, 3 und 4 eingehalten werden. 
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1.3 Ab dem 1. Januar 1999 hergestellte Flaschen müssen in Übereinstimmung mit einer der folgenden zum Zeit-
punkt der Herstellung anwendbaren Normen (siehe auch Tabelle in Unterabschnitt 6.2.4.1) hergestellt sein: 
– Norm EN 1964-1 oder EN 1964-2 oder 
– Norm EN 1975 oder 
– Norm EN ISO 9809-1 oder Norm EN ISO 9809-2 oder 
– Norm EN ISO 7866 oder 
– Anlage I Teile 1 bis 3 der Richtlinien des Rates 84/525/EWGb) und 84/526/EWGc). 
Andere Flaschen, die vor dem 1. Januar 2009 nach den Vorschriften des ADR in Übereinstimmung mit einem 
von der nationalen zuständigen Behörde anerkannten technischen Regelwerk hergestellt wurden, dürfen für 
eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen zugelassen werden, wenn sie ein Sicher-
heitsniveau aufweisen, das dem der zum Zeitpunkt der Beantragung anwendbaren Vorschriften des ADR 
gleichwertig ist. 
Bem. Diese Vorschrift gilt als erfüllt, wenn die Flasche nach dem in Anhang III der Richtlinie 2010/35/EU vom 

16. Juni 2010 oder in Anhang IV Teil II der Richtlinie 1999/36/EG vom 29. April 1999 beschriebenen 
Verfahren für die Neubewertung der Konformität neu bewertet wurde. 

Für Flaschen und Flaschenbündel, die mit dem in Absatz 6.2.2.7.2 a) festgelegten Symbol der Vereinten Nati-
onen für Verpackungen gekennzeichnet sind, darf eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden 
Prüfungen nicht gewährt werden. 

1.4 Flaschenbündel müssen so gebaut sein, dass Berührungen der Flaschen entlang der Längsachse der Flaschen 
nicht zu einer äusseren Korrosion führen. Die Stützen und Spannbänder müssen so ausgestaltet sein, dass 
das Korrosionsrisiko der Flaschen minimiert wird. In den Stützen verwendete stossdämpfende Werkstoffe sind 
nur zugelassen, wenn sie behandelt wurden, um eine Wasseraufnahme auszuschliessen. Beispiele für geeig-
nete Werkstoffe sind wasserbeständiger Riemenwerkstoff und Gummi. 

1.5 Der Eigentümer muss der zuständigen Behörde Belege zum Nachweis vorlegen, dass die Flaschen den Vor-
schriften des Unterabsatzes 1.3 entsprechen. Die zuständige Behörde muss prüfen, ob diese Vorschriften ein-
gehalten werden. 

1.6 Die zuständige Behörde muss prüfen, ob die Vorschriften der Unterabsätze 2 und 3 erfüllt und richtig ange-
wendet werden. Wenn alle Vorschriften erfüllt sind, muss sie für die Flaschen oder Flaschenbündel eine Frist 
von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen genehmigen. In dieser Genehmigung muss eine 
erfasste Gruppe von Flaschen (siehe nachstehende Bem.) eindeutig bestimmt sein. Die Genehmigung muss 
dem Eigentümer zugestellt werden; die zuständige Behörde muss eine Kopie aufbewahren. Der Eigentümer 
muss die Dokumente aufbewahren, solange die Flaschen für eine Frist von 15 Jahren zwischen den wieder-
kehrenden Prüfungen zugelassen sind. 
Bem. Eine Gruppe von Flaschen wird durch die Herstellungsdaten identischer Flaschen in einem Zeitraum 

bestimmt, in dem sich die anwendbaren Vorschriften des ADR und des von der zuständigen Behörde 
anerkannten Regelwerks in ihrem technischen Inhalt nicht geändert haben. Zum Beispiel bilden Fla-
schen identischer Auslegung und identischen Volumens, die nach den zwischen dem 1. Januar 1985 
und dem 31. Dezember 1988 anwendbaren Vorschriften des ADR in Kombination mit dem in demsel-
ben Zeitraum anwendbaren, von der zuständigen Behörde anerkannten Regelwerk gebaut wurden, im 
Sinne der Vorschriften dieses Absatzes eine Gruppe. 

1.7 Der Eigentümer muss die Einhaltung der Vorschriften des ADR bzw. der erteilten Genehmigung sicherstellen 
und dies der zuständigen Behörde auf Anforderung, mindestens jedoch alle drei Jahre oder wenn in den Ver-
fahren bedeutende Änderungen eingeführt wurden, nachweisen. 

2. Betriebliche Vorschriften 

2.1 Flaschen oder Flaschenbündel, für die eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen 
gewährt wurde, dürfen nur in Befüllzentren befüllt werden, die ein dokumentiertes und zertifiziertes Qualitäts-
sicherungssystem anwenden, um zu gewährleisten, dass alle Vorschriften des Absatzes (7) dieser Verpa-
ckungsanweisung sowie die Vorschriften und Pflichten der jeweils anwendbaren Norm EN ISO 24431:2016 
oder EN 13365:2002 erfüllt und richtig angewendet werden. Das Qualitätssicherungssystem gemäss der Nor-
menreihe ISO 9000 oder ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem muss von einer von der zuständigen 
Behörde anerkannten akkreditierten unabhängigen Stelle zertifiziert sein. Dies schliesst Prüfverfahren vor und 
nach dem Befüllen und den Befüllvorgang für Flaschen, Flaschenbündel und Ventile ein. 
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2.2 Flaschen aus Aluminiumlegierungen und Bündel solcher Flaschen ohne Restdruckventile, für die eine Frist von 
15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen gewährt wurde, müssen vor jedem Befüllen nach einem 
dokumentierten Verfahren, das mindestens folgende Punkte umfasst, geprüft werden: 
• Öffnen des Flaschenventils oder des Hauptventils des Flaschenbündels zur Überprüfung des Restdrucks; 
• wenn Gas ausströmt, darf die Flasche oder das Flaschenbündel befüllt werden; 
• wenn kein Gas ausströmt, muss das Innere der Flasche oder des Flaschenbündels auf Verunreinigungen 

geprüft werden; 
• wenn keine Verunreinigungen festgestellt werden, darf die Flasche oder das Flaschenbündel befüllt werden; 
• wenn Verunreinigungen festgestellt werden, müssen Abhilfemassnahmen getroffen werden. 

2.3 Mit Restdruckventilen ausgestattete nahtlose Flaschen aus Stahl und mit einem oder mehreren Hauptventilen 
mit einer Restdruckeinrichtung ausgerüstete Flaschenbündel aus nahtlosem Stahl, für die eine Frist von 15 
Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen gewährt wurde, müssen vor jedem Befüllen nach einem 
dokumentierten Verfahren, das mindestens folgende Punkte umfasst, geprüft werden: 
• Öffnen des Flaschenventils oder des Hauptventils des Flaschenbündels zur Überprüfung des Restdrucks; 
• wenn Gas ausströmt, darf die Flasche oder das Flaschenbündel befüllt werden; 
• wenn kein Gas ausströmt, muss die Restdruckeinrichtung geprüft werden; 
• wenn die Prüfung ergibt, dass die Restdruckeinrichtung Druck beibehalten hat, darf die Flasche oder das 

Flaschenbündel befüllt werden; 
• wenn die Prüfung ergibt, dass die Restdruckeinrichtung keinen Druck beibehalten hat, muss das Innere der 

Flasche oder des Flaschenbündels auf Verunreinigung geprüft werden: 
– wenn keine Verunreinigungen festgestellt werden, darf die Flasche oder das Flaschenbündel nach der 

Reparatur oder dem Austausch der Restdruckeinrichtung befüllt werden, 
– wenn Verunreinigungen festgestellt werden, müssen Abhilfemassnahmen getroffen werden. 

2.4 Um innere Korrosion zu vermeiden, dürfen nur Gase hoher Qualität mit sehr geringer potenzieller Verunreini-
gung in Flaschen oder Flaschenbündel eingefüllt werden. Diese Vorschrift gilt als erfüllt, wenn die Verträglich-
keit der Gase und Werkstoffe nach den Normen EN ISO 11114-1:2020 und EN ISO 11114-2:2013 annehmbar 
ist und die Gasqualität den Spezifikationen der Norm EN ISO 14175:2008 entspricht oder Gase, die von dieser 
Norm nicht erfasst werden, einen Mindestreinheitsgrad von 99,5 Vol.-% und einen maximalen Feuchtigkeits-
gehalt von 40 ml/m3 (ppm) aufweisen. Für Distickstoffmonoxid betragen die Werte für den Mindestreinheitsgrad 
98 Vol.-% und für den maximalen Feuchtigkeitsgehalt 70 ml/m3 (ppm). 

2.5 Der Eigentümer muss die Einhaltung der Vorschriften der Unterabsätze 2.1 bis 2.4 sicherstellen und der zu-
ständigen Behörde auf Anforderung, mindestens jedoch alle drei Jahre oder wenn in den Verfahren bedeutende 
Änderungen eingeführt wurden, Belege zum Nachweis der Einhaltung vorlegen. 

2.6 Wenn ein Befüllzentrum in einer anderen Vertragspartei des ADR angesiedelt ist, muss der Eigentümer der 
zuständigen Behörde auf Anforderung zusätzliche Belege zum Nachweis vorlegen, dass das Befüllzentrum 
von der zuständigen Behörde dieser Vertragspartei des ADR entsprechend beaufsichtigt wird. Siehe auch Un-
terabsatz 1.2. 

3. Vorschriften für die Qualifizierung und die wiederkehrende Prüfung 

3.1 Für bereits verwendete Flaschen und Flaschenbündel, welche die Vorschriften des Unterabsatzes 2 ab dem 
Zeitpunkt der letzten wiederkehrenden Prüfung zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde erfüllt haben, darf 
die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen ab dem Zeitpunkt der letzten wiederkehrenden Prüfung auf 
15 Jahre ausgedehnt werden. Anderenfalls muss der Wechsel der Prüffrist von 10 auf 15 Jahre zum Zeitpunkt 
der wiederkehrenden Prüfung erfolgen. Sofern zutreffend, muss im Bericht über die wiederkehrende Prüfung 
angegeben sein, dass diese Flasche oder dieses Flaschenbündel mit einer Restdruckeinrichtung ausgerüstet 
sein muss. Von der zuständigen Behörde darf auch anderes Dokumentationsmaterial für den Nachweis zuge-
lassen werden. 

3.2 Wenn eine Flasche mit einer Prüffrist von 15 Jahren im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung die Druckprü-
fung wegen Berstens oder Undichtheit nicht besteht oder bei einer zerstörungsfreien Prüfung einen schwer-
wiegenden Mangel aufweist, muss der Eigentümer die Ursache des Versagens und die Auswirkungen auf an-
dere Flaschen (z. B. desselben Baumusters oder derselben Gruppe) untersuchen und einen Bericht darüber 
anfertigen. Sofern andere Flaschen betroffen sind, muss der Eigentümer die zuständige Behörde informieren. 
Die zuständige Behörde muss dann über geeignete Massnahmen entscheiden und die zuständigen Behörden 
der übrigen Vertragsparteien des ADR entsprechend informieren. 

3.3 Wenn innere Korrosion und andere Mängel, wie sie in den in Abschnitt 6.2.4 in Bezug genommenen Normen 
für die wiederkehrende Prüfung definiert sind, festgestellt wurden, muss die Flasche aus der Verwendung zu-
rückgezogen werden und darf nicht mehr für die Befüllung und die Beförderung freigegeben werden. 
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3.4 Flaschen oder Flaschenbündel, für die eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen 
gewährt wurde, dürfen nur mit Ventilen ausgerüstet sein, die nach der zum Zeitpunkt der Herstellung anwend-
baren Norm EN 849 bzw. EN ISO 10297 (siehe auch Tabelle in Unterabschnitt 6.2.4.1) ausgelegt und geprüft 
sind. Nach einer wiederkehrenden Prüfung muss ein neues Ventil angebracht werden, mit der Ausnahme, dass 
nach der Norm EN ISO 22434:2022 wiederaufgearbeitete und geprüfte Ventile wiederangebracht werden dür-
fen. 

4. Kennzeichnung 

Flaschen oder Flaschenbündel, für die nach diesem Absatz eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkeh-
renden Prüfungen gewährt wurde, müssen mit dem in Unterabschnitt 5.2.1.6 c) vorgeschriebenen Datum (Jahr) 
der nächsten wiederkehrenden Prüfung und zusätzlich deutlich und lesbar mit der Angabe «P15Y» gekenn-
zeichnet sein. Dieses Kennzeichen muss von der Flasche oder vom Flaschenbündel entfernt werden, wenn 
sie/es nicht mehr für eine Frist von 15 Jahren zwischen den wiederkehrenden Prüfungen zugelassen ist. 

a) Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über geschweisste Gas-
flaschen aus unlegiertem Stahl, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 300 
vom 19. November 1984. 

b) Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über nahtlose Gasfla-
schen aus Stahl, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 300 vom 19. Novem-
ber 1984. 

c) Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über nahtlose Gasfla-
schen aus unlegiertem Aluminium und Aluminiumlegierungen, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften Nr. L 300 vom 19. November 1984. 
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Tabelle 1: Verdichtete Gase 
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1002  LUFT, VERDICHTET (DRUCKLUFT) 1 A  X X X X 10   ua, va 
1006  ARGON, VERDICHTET 1 A  X X X X 10   ua, va 
1016  KOHLENMONOXID, VERDICHTET 1 TF 3760 X X X X 5   u 
1023  STADTGAS, VERDICHTET 1 TF  X X X X 5    
1045  FLUOR, VERDICHTET 1 TOC 185 X   X 5 200 30 a, k, n, o 
1046  HELIUM, VERDICHTET 1 A  X X X X 10   ua, va 
1049  WASSERSTOFF, VERDICHTET 1 F  X X X X 10   d, ua, va 
1056  KRYPTON, VERDICHTET 1 A  X X X X 10   ua, va 
1065  NEON, VERDICHTET 1 A  X X X X 10   ua, va 
1066  STICKSTOFF, VERDICHTET 1 A  X X X X 10   ua, va 
1071  ÖLGAS, VERDICHTET 1 TF  X X X X 5    
1072  SAUERSTOFF, VERDICHTET 1 O  X X X X 10   s, ua, va 
1612  HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND  

VERDICHTETES GAS, GEMISCH 
1 T   X X X X 5   z 

1660  STICKSTOFFMONOXID, VERDICHTET 
(STICKSTOFFOXID, VERDICHTET) 

1 TOC 115 X   X 5 225 33 k, o 

1953  VERDICHTETES GAS, GIFTIG,  
ENTZÜNDBAR, N.A.G. 

1 TF ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

1954  VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, 
N.A.G. 

1 F  X X X X 10   ua, va, z 

1955  VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G. 1 T ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

1956  VERDICHTETES GAS, N.A.G. 1 A  X X X X 10   ua, va, z 
1957 DEUTERIUM, VERDICHTET 1 F  X X X X 10   d, ua, va 
1964  KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, 

VERDICHTET, N.A.G. 
1 F  X X X X 10   ua, va, z 

1971  
1971  

METHAN, VERDICHTET, oder 
ERDGAS, VERDICHTET, mit hohem  
Methangehalt 

1 F  X X X X 10   ua, va 

2034 WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, 
VERDICHTET 

1 F  X X X X 10   d, ua, va 

2190  SAUERSTOFFDIFLUORID, VERDICHTET 1 TOC 2,6 X   X 5 200 30 a, k, n, o 
3156  VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, 

N.A.G. 
1 O  X X X X 10   ua, va, z 

3303  VERDICHTETES GAS, GIFTIG,  
OXIDIEREND, N.A.G. 

1 TO ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3304  VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, 
N.A.G. 

1 TC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3305  VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜND-
BAR, ÄTZEND, N.A.G. 

1 TFC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3306  VERDICHTETES GAS, GIFTIG,  
OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. 

1 TOC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

a) Nicht anwendbar für Druckgefässe aus Verbundwerkstoffen. 

b) Wenn keine Eintragung vorhanden ist, darf der Betriebsdruck nicht grösser sein als zwei Drittel des Prüf-
drucks. 
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Tabelle 2: Verflüssigte und gelöste Gase 
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1001 ACETYLEN, GELÖST 4 F  X   X 10 60  c, p 
1005  AMMONIAK, WASSERFREI 2 TC 4000 X X X X 5 29 0,54 b, ra 
1008  BORTRIFLUORID 2 TC 864 X X X X 5 225 

300 
0,715 
0,86 

a 
a 

1009  BROMTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄL-
TEMITTEL R 13B1) 

2 A  X X X X 10 42 
120 
250 

1,13 
1,44 
1,60 

ra 
ra 
ra 

1010 
 
1010 
 
1010 

BUTADIENE, STABILISIERT (Buta-1,2-dien) 
oder 
BUTADIENE, STABILISIERT (Buta-1,3-dien) 
oder 
BUTADIENE UND KOHLENWASSER-
STOFF, GEMISCH, STABILISIERT 

2 F 
 
2 F 
 
2 F 

 X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

10 
 

10 
 

10 

10 
 

10 
 

10 

0,59 
 

0,55 
 

0,50 

ra 
 
ra 
 
ra, v, z 

1011  BUTAN 2 F  X X X X 10 10 0,52 ra, v 
1012 
1012 
1012 
1012 

BUTEN (Butene, Gemisch) oder 
BUTEN (But-1-en) oder 
BUTEN (cis-But-2-en) oder 
BUTEN (trans-But-2-en) 

2 F 
2 F 
2 F 
2 F 

 X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

0,50 
0,53 
0,55 
0,54 

ra, z 

1013  KOHLENDIOXID 2 A  X X X X 10 190 
 

250 

0,68 
 

0,76 

ra, ua, 
va 
ra, ua, 
va 

1017  CHLOR 2 TOC 293 X X X X 5 22 1,25 a, ra 
1018  CHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄL-

TEMITTEL R 22) 
2 A  X X X X 10 27 1,03 ra 

1020  CHLORPENTAFLUORETHAN (GAS ALS 
KÄLTEMITTEL R 115) 

2 A  X X X X 10 25 1,05 ra 

1021  1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN 
(GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124) 

2 A  X X X X 10 11 1,20  

1022  CHLORTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄL-
TEMITTEL R 13) 

2 A  X X X X 10 100 
120 
190 
250 

0,83 
0,90 
1,04 
1,11 

ra 
ra 
ra 
ra 

1026  DICYAN 2 TF 350 X X X X 5 100 0,70 ra, u 
1027  CYCLOPROPAN 2 F  X X X X 10 18 0,55 ra 
1028  DICHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS 

KÄLTEMITTEL R 12) 
2 A  X X X X 10 16 1,15 ra 

1029  DICHLORMONOFLUORMETHAN (GAS ALS 
KÄLTEMITTEL R 21) 

2 A  X X X X 10 10 1,23 ra 

1030  1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMIT-
TEL R 152a) 

2 F  X X X X 10 16 0,79 ra 

1032  DIMETHYLAMIN, WASSERFREI 2 F  X X X X 10 10 0,59 b, ra 
1033  DIMETHYLETHER 2 F  X X X X 10 18 0,58 ra 
1035  ETHAN 2 F  X X X X 10 95 

120 
300 

0,25 
0,30 
0,40 

ra 
ra 
ra 

1036  ETHYLAMIN 2 F  X X X X 10 10 0,61 b, ra 
1037  ETHYLCHLORID 2 F  X X X X 10 10 0,80 a, ra 
1039  ETHYLMETHYLETHER 2 F  X X X X 10 10 0,64 ra 
1040 
1040 

ETHYLENOXID oder  
ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu ei-
nem höchstzulässigen Gesamtdruck von 
1 MPa (10 bar) bei 50 °C 

2 TF 2900 X X X X 5 15 0,78 l, ra 

1041  ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID,  
GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 
87 % Ethylenoxid 

2 F  X X X X 10 190 
250 

0,66 
0,75 

ra 
ra 

1043 DÜNGEMITTEL, LÖSUNG, mit freiem Am-
moniak 

4 A  X  X X 5   b,z 

1048  BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI 2 TC 2860 X X X X 5 60 1,51 a, d, ra 
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1050 CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI 2 TC 2810 X X X X 5 100 
120 
150 
200 

0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

a, d, ra 
a, d, ra 
a, d, ra 
a, d, ra 

1053 SCHWEFELWASSERSTOFF 2 TF 712 X X X X 5 48 0,67 d, ra, u 
1055 ISOBUTEN 2 F  X X X X 10 10 0,52 ra 
1058  VERFLÜSSIGTE GASE, nicht entzündbar, 

überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder 
Luft 

2 A  X X X X 10  ra, z 

1060 
 

METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GE-
MISCH, STABILISIERT 
Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen 
Gemisch P 1 
Gemisch P 2 

2 F  X 
 

X 
X 
X 

X 
 

X 
X 
X 

X 
 

X 
X 
X 

X 
 

X 
X 
X 

10 
 

10 
10 
10 

 
 

22 
30 
24 

 
 

0,52 
0,49 
0,47 

c, ra, z 
 
c, ra 
c, ra 
c, ra 

1061  METHYLAMIN, WASSERFREI 2 F  X X X X 10 13 0,58 b, ra 
1062  METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlor-

pikrin 
2 T 850 X X X X 5 10 1,51 a 

1063  METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMIT-
TEL R 40) 

2 F  X X X X 10 17 0,81 a, ra 

1064  METHYLMERCAPTAN 2 TF 1350 X X X X 5 10 0,78 d, ra, u 
1067  DISTICKSTOFFTETROXID  

(STICKSTOFFDIOXID) 
2 TOC 115 X  X X 5 10 1,30 k 

1069  NITROSYLCHLORID 2 TC 35 X   X 5 13 1,10 k, ra 
1070  DISTICKSTOFFMONOXID 2 O  X X X X 10 180 

225 
250 

0,68 
0,74 
0,75 

ua, va 
ua, va 
ua, va 

1075 PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT 2 F  X X X X 10   v, z 
1076  PHOSGEN 2 TC 5 X  X X 5 20 1,23 a, k, ra 
1077  PROPEN 2 F  X X X X 10 27 0,43 ra 
1078  GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. 

Gemisch F 1 
Gemisch F 2 
Gemisch F 3 

2 A  X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

10 
10 
10 
10 

 
12 
18 
29 

 
1,23 
1,15 
1,03 

ra, z 

1079  SCHWEFELDIOXID 2 TC 2520 X X X X 5 12 1,23 ra 
1080  SCHWEFELHEXAFLUORID 2 A  X X X X 10 70 

 
140 

 
160 

1,06 
 

1,34 
 

1,38 

ra, ua, 
va 
ra, ua, 
va 
ra, ua, 
va 

1081  TETRAFLUORETHYLEN, STABILISIERT 2 F  X X X X 10 200  m, o, 
ra 

1082  CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILISIERT 
(GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113) 

2 TF 2000 X X X X 5 19 1,13 ra, u 

1083  TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI 2 F  X X X X 10 10 0,56 b, ra 
1085  VINYLBROMID, STABILISIERT 2 F  X X X X 10 10 1.37 a, ra 
1086  VINYLCHLORID, STABILISIERT 2 F  X X X X 10 12 0,81 a, ra 
1087  VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT 2 F  X X X X 10 10 0,67 ra 
1581 CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GE-

MISCH mit mehr als 2 % Chlorpikrin 
2 T 850 X X X X 5 10 1,51 a 

1582 CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, 
GEMISCH 

2 T d) X X X X 5 17 0,81 a 

1589  CHLORCYAN, STABILISIERT 2 TC 80 X   X 5 20 1,03 k 
1741  BORTRICHLORID 2 TC 2541 X X X X 5 10 1,19 a, ra 
1749  CHLORTRIFLUORID 2 TOC 299 X X X X 5 30 1,40 a 
1858  HEXAFLUORPROPYLEN (GAS ALS  

KÄLTEMITTEL R 1216) 
2 A  X X X X 10 22 1,11 ra 

1859  SILICIUMTETRAFLUORID 2 TC 922 X X X X 5 200 
300 

0,74 
1,10 

a 
a 

1860  VINYLFLUORID, STABILISIERT 2 F  X X X X 10 250 0,64 a, ra 
1911  DIBORAN 2 TF 80 X   X 5 250 0,07 d, k, o 
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1912  METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, 
GEMISCH 

2 F  X X X X 10 17 0,81 a, ra 

1952  ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID,  
GEMISCH mit höchstens 9 % Ethylenoxid 

2 A  X X X X 10 190 
250 

0,66 
0,75 

ra 
ra 

1958  1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN 
(GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114) 

2 A  X X X X 10 10 1,30 ra 

1959  1,1-DIFLUORETHYLEN (GAS ALS  
KÄLTEMITTEL R 1132a) 

2 F  X X X X 10 250 0,77 ra 

1962  ETHYLEN 2 F  X X X X 10 225 
300 

0,34 
0,38 

 

1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, 
VERFLÜSSIGT, N.A.G., wie 
Gemisch A 
Gemisch A 01 
Gemisch A 02 
Gemisch A 0 
Gemisch A 1 
Gemisch B 1 
Gemisch B 2 
Gemisch B 
Gemisch C 

2 F  X X X X 10 
 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 

10 
15 
15 
15 
20 
25 
25 
25 
30 

b) 

 
0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

ra, ta, 
v, z 
 

1967  INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL,  
GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G. 

2 T  X X X X 5   z 

1968  INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL,  
GASFÖRMIG, N.A.G. 

2 A  X X X X 10   ra, z 

1969  ISOBUTAN 2 F  X X X X 10 10 0,49 ra, v 
1973  CHLORDIFLUORMETHAN UND CHLOR-

PENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit einem 
konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlordif-
luormethan (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502) 

2 A  X X X X 10 31 1,01 ra 

1974  BROMCHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS 
KÄLTEMITTEL R 12B1) 

2 A  X X X X 10 10 1,61 ra 

1975  STICKSTOFFMONOXID UND DISTICK-
STOFFTETROXID, GEMISCH (STICK-
STOFFMONOXID UND STICKSTOFFDI-
OXID, GEMISCH) 

2 TOC 115 X  X X 5   k, z 

1976  OCTAFLUORCYCLOBUTAN (GAS ALS 
KÄLTEMITTEL RC 318) 

2 A  X X X X 10 11 1,32 ra 

1978  PROPAN 2 F  X X X X 10 23 0,43 ra, v 
1982  TETRAFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTE-

MITTEL R 14) 
2 A  X X X X 10 200 

300 
0,71 
0,90 

 

1983  1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (GAS 
ALS KÄLTEMITTEL R 133a) 

2 A  X X X X 10 10 1,18 ra 

1984  TRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMIT-
TEL R 23) 

2 A  X X X X 10 190 
250 

0,88 
0,96 

ra 
ra 

2035  1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTE-
MITTEL R 143a) 

2 F  X X X X 10 35 0,73 ra 

2036  XENON 2 A  X X X X 10 130 1,28  
2044  2,2-DIMETHYLPROPAN 2 F  X X X X 10 10 0,53 ra 
2073  AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative 

Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, 
mit mehr als 35 %, aber höchstens 40 % Am-
moniak  
mit mehr als 40 %, aber höchstens 50 % Am-
moniak 

4 A   
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

5 
 

5 

 
 

10 
 

12 

 
 

0,80 
 

0,77 

 
 
b 
 
b 

2188  ARSENWASSERSTOFF (ARSIN) 2 TF 178 X   X 5 42 1,10 d, k 
2189  DICHLORSILAN 2 TFC 314 X X X X 5 10 0,90 a 

a 200 1,08 
2191  SULFURYLFLUORID 2 T 3020 X X X X 5 50 1,10 u 
2192  GERMANIUMWASSERSTOFF (GERMAN)c) 2 TF 620 X X X X 5 250 0,064 d, q, r, 

ra 
2193  HEXAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMIT-

TEL R 116) 
2 A  X X X X 10 200 1,13  
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2194  SELENHEXAFLUORID 2 TC 50 X   X 5 36 1,46 k, ra 
2195  TELLURHEXAFLUORID 2 TC 25 X   X 5 20 1,00 k, ra 
2196  WOLFRAMHEXAFLUORID 2 TC 218 X X X X 5 10 3,08 a, ra 
2197  IODWASSERSTOFF, WASSERFREI 2 TC 2860 X X X X 5 23 2,25 a, d, ra 
2198  PHOSPHORPENTAFLUORID 2 TC 261 X X X X 5 200 

300 
0,90 
1,25 

 

2199 PHOSPHORWASSERSTOFF (PHOSPHIN)c) 2 TF 20 X   X 5 225 
250 

0,30 
0,45 

d, k, q 
d, k, q 

2200 PROPADIEN, STABILISIERT 2 F  X X X X 10 22 0,50 ra 
2202  SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI 2 TF 51 X   X 5 31 1,60 k 
2203  SILICIUMWASSERSTOFF (SILAN)c) 2 F  X X X X 10 225 

250 
0,32 
0,36 

q 
q 

2204  CARBONYLSULFID 2 TF 1700 X X X X 5 30 0,87 ra, u 
2417  CARBONYLFLUORID 2 TC 360 X X X X 5 200 

300 
0,47 
0,70 

 

2418  SCHWEFELTETRAFLUORID 2 TC 40 X   X 5 30 0,91 a, k, ra 
2419  BROMTRIFLUORETHYLEN 2 F  X X X X 10 10 1,19 ra 
2420  HEXAFLUORACETON 2 TC 470 X X X X 5 22 1,08 ra 
2421 DISTICKSTOFFTRIOXID 2 TOC BEFÖRDERUNG VERBOTEN 
2422  OCTAFLUORBUT-2-EN (GAS ALS KÄLTE-

MITTEL R 1318) 
2 A  X X X X 10 12 1,34 ra 

2424  OCTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTE-
MITTEL R 218) 

2 A  X X X X 10 25 1,04 ra 

2451  STICKSTOFFTRIFLUORID 2 O  X X X X 10 200 0,50  
2452  ETHYLACETYLEN, STABILISIERT 2 F  X X X X 10 10 0,57 c, ra 
2453  ETHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL 

R 161) 
2 F  X X X X 10 30 0,57 ra 

2454  METHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL 
R 41) 

2 F  X X X X 10 300 0,63 ra 

2455 METHYLNITRIT 2 A BEFÖRDERUNG VERBOTEN 
2517  1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS 

KÄLTEMITTEL R 142b) 
2 F  X X X X 10 10 0,99 ra 

2534  METHYLCHLORSILAN 2 TFC 2810 X X X X 5   ra, z 
2548  CHLORPENTAFLUORID 2 TOC 122 X   X 5 13 1,49 a, k 
2599  CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLU-

ORMETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit 
ca. 60 % Chlortrifluormethan (GAS ALS  
KÄLTEMITTEL R 503) 

2 A  X X X X 10 31 
42 

100 

0,12 
0,17 
0,64 

ra 
ra 
ra 

2601  CYCLOBUTAN 2 F  X X X X 10 10 0,63 ra 
2602  DICHLORDIFLUORMETHAN UND 1,1-

DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH 
mit ca. 74 % Dichlordifluormethan (GAS ALS 
KÄLTEMITTEL R 500) 

2 A  X X X X 10 22 1,01 ra 

2676  ANTIMONWASSERSTOFF (STIBIN) 2 TF 178 X   X 5 200 0,49 k, r, ra 
2901  BROMCHLORID 2 TOC 290 X X X X 5 10 1,50 a 
3057  TRIFLUORACETYLCHLORID 2 TC 10 X  X X 5 17 1,17 k, ra 
3070  ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUOR-

METHAN, GEMISCH mit höchstens 12,5 % 
Ethylenoxid 

2 A  X X X X 10 18 1,09 ra 

3083  PERCHLORYLFLUORID 2 TO 770 X X X X 5 33 1,21 u 
3153  PERFLUOR(METHYL-VINYL-ETHER) 2 F  X X X X 10 20 0,75 ra 
3154  PERFLUOR(ETHYL-VINYL-ETHER) 2 F  X X X X 10 10 0,98 ra 
3157  VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, 

N.A.G. 
2 O  X X X X 10   z 

3159  1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (GAS ALS 
KÄLTEMITTEL R 134a) 

2 A  X X X X 10 18 1,05 ra 

3160  VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜND-
BAR, N.A.G. 

2 TF ≤ 
5000 

X X X X 5   ra, z 

3161  VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, 
N.A.G. 

2 F  X X X X 10   ra, z 

3162  VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. 2 T ≤ 
5000 

X X X X 5   z 
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3163  VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G. 2 A  X X X X 10   ra, z 
3220  PENTAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTE-

MITTEL R 125) 
2 A  X X X X 10 49 

35 
0,95 
0,87 

ra 
ra 

3252  DIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMIT-
TEL R 32) 

2 F  X X X X 10 48 0,78 ra 

3296  HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTE-
MITTEL R 227) 

2 A  X X X X 10 13 1,21 ra 

3297 ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUOR-
ETHAN, GEMISCH mit höchstens 8,8 % 
Ethylenoxid 

2 A  X X X X 10 10 1,16 ra 

3298  ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN, 
GEMISCH mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid 

2 A  X X X X 10 26 1,02 ra 

3299  ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN, 
GEMISCH mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid 

2 A  X X X X 10 17 1,03 ra 

3300  ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID,  
GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid 

2 TF > 
2900 

X X X X 5 28 0,73 ra 

3307  VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG,  
OXIDIEREND, N.A.G. 

2 TO ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3308  VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, 
N.A.G. 

2 TC ≤ 
5000 

X X X X 5   ra, z 

3309  VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG,  
ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. 

2 TFC ≤ 
5000 

X X X X 5   ra, z 

3310  VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG,  
OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. 

2 TOC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3318  AMMONIAKLÖSUNG, in Wasser, relative 
Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr 
als 50 % Ammoniak 

4 TC  X X X X 5   b 

3337 GAS ALS KÄLTEMITTEL R 404A 
(Pentafluorethan, 1,1,1-Trifluorethan und 
1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch 
mit ca. 44 % Pentafluorethan und 52 % 1,1,1-
Trifluorethan) 

2 A  X X X X 10 36 0,82 ra 

3338 GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407A 
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 
20 % Difluormethan und 40 % Pentafluor-
ethan) 

2 A  X X X X 10 32 0,94 ra 

3339 GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407B 
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 
10 % Difluormethan und 70 % Pentafluor-
ethan) 

2 A  X X X X 10 33 0,93 ra 

3340 GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407C 
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 
23 % Difluormethan und 25 % Pentafluor-
ethan) 

2 A  X X X X 10 30 0,95 ra 

3354 INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL,  
GASFÖRMIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. 

2 F  X X X X 10   ra, z 

3355 INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL,  
GASFÖRMIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, 
N.A.G. 

2 TF  X X X X 5   ra, z 

3374 ACETYLEN, LÖSUNGSMITTELFREI 2 F  X   X 5 60  c, p 

a) Nicht anwendbar für Druckgefässe aus Verbundwerkstoffen. 
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b) Für Gasgemische der UN-Nummer 1965 beträgt die höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungs-
raum: 

 
höchstzulässige 

Masse der Füllung 
je Liter Fassungs- 

raum (in kg/l) 

         

 
→ 

Handelsname 
Propan← 

    
←-Handelsname Butan→ 

  
 

        

0,50  
 

       A 

0,49  
 

      A 01  

0,48  
 

     A 02   

0,47  
 

    A 0    

0,46  
 

   A 1     

0,45  
 

  B 1      

0,44  
 

 B 2       

0,43  
 

B        

0,42 C 
 

        

   0,440 0,450 0,463 0,474 0,485 0,495 0,505 0,516 0,525 
Dichte bei 50 °C in kg/l 

c) Gilt als selbstentzündlich (pyrophor). 

d) Gilt als giftig. Der LC50-Wert ist noch zu bestimmen. 

Tabelle 3: Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen 
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1051 CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, 
mit weniger als 3 % Wasser 

6.1 TF1 40 X   X 5 100 0,55 k 

1052 FLUORWASSERSTOFF, WASSER-
FREI 

8 CT1 1307 X  X X 5 10 0,84 a, ab,ac 

1745 BROMPENTAFLUORID 5.1 OTC 25 X  X X 5 10 b) k,ab,ad 
1746 BROMTRIFLUORID 5.1 OTC 50 X  X X 5 10 b) k,ab,ad 
2495 IODPENTAFLUORID 5.1 OTC 120 X  X X 5 10 b) k,ab,ad 

a) Nicht anwendbar für Druckgefässe aus Verbundwerkstoffen. 

b) Ein füllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist vorgeschrieben. 
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P 201 VERPACKUNGSANWEISUNG P 201 

Diese Verpackungsanweisung gilt für die UN-Nummern 3167, 3168 und 3169. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen: 

(1) Flaschen und Gasgefässe, die hinsichtlich Bau, Prüfung und Füllung den von der zuständigen Behörde festgelegten 
Vorschriften entsprechen. 

(2) Folgende zusammengesetzte Verpackungen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 er-
füllt sind: 
Aussenverpackungen: 

Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Innenverpackungen: 
a) für nicht giftige Gase dicht verschlossene Innenverpackungen aus Glas oder Metall mit einem höchstzulässigen 

Fassungsraum von 5 Litern je Versandstück; 
b) für giftige Gase dicht verschlossene Innenverpackungen aus Glas oder Metall mit einem höchstzulässigen Fas-

sungsraum von einem Liter je Versandstück. 
Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe III entsprechen. 

 
 
 
P 202 VERPACKUNGSANWEISUNG P 202 

(bleibt offen) 
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P 203 VERPACKUNGSANWEISUNG P 203 

Diese Anweisung gilt für tiefgekühlt verflüssigte Gase der Klasse 2. 

Vorschriften für verschlossene Kryo-Behälter 

(1) Die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 müssen eingehalten werden.

(2) Die Vorschriften des Kapitels 6.2 müssen eingehalten werden.

(3) Die verschlossenen Kryo-Behälter müssen so isoliert sein, dass kein Reifbeschlag auftreten kann.

(4) Prüfdruck

Tiefgekühlte flüssige Stoffe sind in verschlossene Kryo-Behälter mit den folgenden Mindestprüfdrücken einzufüllen:
a) Für verschlossene Kryo-Behälter mit Vakuumisolierung darf der Prüfdruck nicht geringer sein als das 1,3fache

der Summe aus höchstem inneren Druck des gefüllten Behälters, einschliesslich des inneren Drucks während
des Füllens und Entleerens, plus 100 kPa (1 bar);

b) für andere verschlossene Kryo-Behälter darf der Prüfdruck nicht geringer sein als das 1,3fache des höchsten
inneren Drucks des gefüllten Behälters, wobei der während des Füllens und Entleerens entwickelte Druck zu
berücksichtigen ist.

(5) Füllungsgrad

Für tiefgekühlt verflüssigte nicht entzündbare und nicht giftige Gase (Klassifizierungscodes 3 A und 3 O) darf das
Volumen der flüssigen Phase bei der Fülltemperatur und einem Druck von 100 kPa (1 bar) 98 % des (mit Wasser)
ausgeliterten Fassungsraums des Druckgefässes nicht überschreiten.

Für tiefgekühlt verflüssigte entzündbare Gase (Klassifizierungscode 3 F) muss bei Erwärmung des Inhalts auf die-
jenige Temperatur, bei der der Dampfdruck dem Öffnungsdruck der Druckentlastungsventile entspricht, der Fül-
lungsgrad unter einem Wert bleiben, bei dem das Volumen der flüssigen Phase 98 % des (mit Wasser) ausgeliterten
Fassungsraums bei dieser Temperatur erreicht.

(6) Druckentlastungseinrichtungen

Verschlossene Kryo-Behälter müssen mit mindestens einer Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein.

(7) Verträglichkeit

Die zur Gewährleistung der Dichtheit von Verbindungsstellen oder zur Wartung der Verschlusseinrichtungen ver-
wendeten Werkstoffe müssen mit dem Inhalt verträglich sein. Bei Behältern für die Beförderung von oxidierenden
Gasen (Klassifizierungscode 3 O) dürfen diese Werkstoffe mit den Gasen nicht gefährlich reagieren.

(8) Wiederkehrende Prüfung
a) Die wiederkehrende Prüfung der Druckentlastungseinrichtungen gemäss Absatz 6.2.1.6.3 muss spätestens alle

fünf Jahre durchgeführt werden.
b) Die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen von verschlossenen Kryo-Behältern, die keine UN-Kryo-Be-

hälter sind, nach den Vorschriften des Absatzes 6.2.3.5.2 darf 10 Jahre nicht überschreiten.

Vorschriften für offene Kryo-Behälter 

Nur die folgenden nicht oxidierenden tiefgekühlt verflüssigten Gase des Klassifizierungscodes 3 A dürfen in offenen Kryo-
Behältern befördert werden: UN-Nummern 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 und 3158. 

Offene Kryo-Behälter müssen so gebaut sein, dass sie den folgenden Vorschriften entsprechen: 

(1) Die Behälter sind so auszulegen, herzustellen, zu prüfen und auszurüsten, dass sie allen Bedingungen, einschliess-
lich Ermüdung, standhalten, denen sie während ihres normalen Gebrauchs und unter normalen Beförderungsbedin-
gungen ausgesetzt sind.

(2) Der Fassungsraum darf nicht grösser als 450 Liter sein.

(3) Der Behälter muss eine Doppelwandkonstruktion haben, bei welcher der Raum zwischen der Innen- und Aussen-
wand luftleer ist (Vakuumisolierung). Die Isolierung muss die Bildung von Raureif auf der Aussenseite des Behälters
verhindern.

(4) Die Bauwerkstoffe müssen bei der Betriebstemperatur geeignete mechanische Eigenschaften haben.

(5) Werkstoffe in direktem Kontakt mit den gefährlichen Gütern dürfen durch die zur Beförderung vorgesehenen gefähr-
lichen Güter nicht angegriffen oder geschwächt werden und dürfen keine gefährliche Wirkungen verursachen, z. B.
Katalyse einer Reaktion oder Reaktion mit den gefährlichen Gütern.
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(6) Behälter mit einer Doppelwandkonstruktion aus Glas müssen mit einer Aussenverpackung mit geeignetem Polster-
material oder saugfähigem Material versehen sein, das den Drücken und Stössen standhält, die unter normalen 
Beförderungsbedingungen auftreten können. 

(7) Der Behälter muss so ausgelegt sein, dass er während der Beförderung in aufrechter Position verbleibt, z. B. durch 
einen Boden, dessen kleinere horizontale Abmessung grösser als die Höhe des Schwerpunktes des vollständig 
befüllten Behälters ist, oder durch Anbringung in einem Tragrahmen. 

(8) Die Öffnungen der Behälter müssen mit gasdurchlässigen Einrichtungen versehen sein, die das Herausspritzen von 
Flüssigkeit verhindern und so angeordnet sind, dass sie während der Beförderung an Ort und Stelle verbleiben. 

(9) Offene Kryo-Behälter müssen mit folgenden Kennzeichen versehen sein, die dauerhaft angebracht sind, z. B. ge-
stempelt, graviert oder geätzt: 
– Name und Adresse des Herstellers; 
– Modellnummer oder -bezeichnung; 
– Serien- oder Losnummer; 
– UN-Nummer und offizielle Benennung der Gase für die Beförderung, für die der Behälter vorgesehen ist; 
– Fassungsraum des Behälters in Litern. 

 
 
 
P 204 VERPACKUNGSANWEISUNG P 204 

(gestrichen) 
 
 
 
P 205 VERPACKUNGSANWEISUNG P 205 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3468. 

(1) Für Metallhydrid-Speichersysteme sind die besonderen Verpackungsvorschriften des Abschnitts 4.1.6 einzuhalten. 

(2) Durch diese Verpackungsanweisung sind nur Druckgefässe abgedeckt, deren mit Wasser ausgeliterter Fassungs-
raum 150 Liter und deren höchster entwickelter Druck 25 MPa nicht übersteigt. 

(3) Metallhydrid-Speichersysteme, die den anwendbaren Vorschriften für den Bau und die Prüfung von Gas-Druckge-
fässen des Kapitels 6.2 entsprechen, sind nur für die Beförderung von Wasserstoff zugelassen. 

(4) Sofern Druckgefässe aus Stahl oder Druckgefässe aus Verbundwerkstoff mit Stahlauskleidung verwendet werden, 
dürfen nur solche eingesetzt werden, die gemäss Absatz 6.2.2.9.2 j) mit dem Kennzeichen «H» versehen sind. 

(5) Metallhydrid-Speichersysteme müssen den Betriebsbedingungen, den Auslegungskriterien, dem nominalen Fas-
sungsraum, den Bauartprüfungen, den Losprüfungen, den Routineprüfungen, dem Prüfdruck, dem nominalen Fül-
lungsdruck und den Vorschriften für Druckentlastungseinrichtungen für ortsbewegliche Metallhydrid-Speichersys-
teme entsprechen, wie sie in der Norm ISO 16111:2008 oder ISO 16111:2018 (Ortsveränderliche Gasspeicherbe-
hälter – in Metallhydriden reversibel absorbierter Wasserstoff) festgelegt sind, und ihre Konformität und Zulassung 
muss in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 6.2.2.5 bewertet werden. 

(6) Metallhydrid-Speichersysteme müssen mit Wasserstoff bei einem Druck befüllt werden, der den gemäss Norm 
ISO 16111:2008 oder ISO 16111:2018 festgelegten und in dem dauerhaften Kennzeichen auf dem System ange-
gebenen nominalen Füllungsdruck nicht überschreitet. 

(7) Die Vorschriften für die wiederkehrende Prüfung von Metallhydrid-Speichersystemen müssen der Norm 
ISO 16111:2008 oder ISO 16111:2018 entsprechen und in Übereinstimmung mit dem Unterabschnitt 6.2.2.6 durch-
geführt werden; die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen darf fünf Jahre nicht überschreiten. Zur Bestim-
mung, welche Norm zum Zeitpunkt der wiederkehrenden Prüfung anwendbar ist, siehe Unterabschnitt 6.2.2.4. 
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P 206 VERPACKUNGSANWEISUNG P 206 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 und 3505. 

Soweit im ADR nichts anderes angegeben ist, sind Flaschen und Druckfässer, die den anwendbaren Vorschriften des 
Kapitels 6.2 entsprechen, zugelassen. 

(1) Die besonderen Vorschriften für das Verpacken in Abschnitt 4.1.6 sind einzuhalten. 

(2) Die höchstzulässige Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen beträgt 5 Jahre. 

(3) Flaschen und Druckfässer müssen so gefüllt werden, dass bei 50 °C die nicht gasförmige Phase nicht mehr als 
95 % ihres mit Wasser ausgeliterten Fassungsraumes einnimmt und sie bei 60 °C nicht vollständig gefüllt sind. In 
gefülltem Zustand darf der Innendruck bei 65 °C den Prüfdruck der Flaschen oder Druckfässer nicht übersteigen. 
Die Dampfdrücke und Volumenausdehnungen aller Stoffe in den Flaschen oder Druckfässern müssen berücksichtigt 
werden. 

Bei flüssigen Stoffen, die mit verdichteten Gasen überlagert sind, müssen bei der Berechnung des Innendrucks des 
Druckgefässes beide Bestandteile – der flüssige Stoff und das verdichtete Gas – berücksichtigt werden. Wenn keine 
Versuchsdaten verfügbar sind, müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 
a) Berechnung des Dampfdrucks des flüssigen Stoffes und des partiellen Drucks des verdichteten Gases bei 15 °C 

(Fülltemperatur); 
b) Berechnung der volumetrischen Ausdehnung der flüssigen Phase, die aus einer Erwärmung von 15 °C auf 65 °C 

resultiert, und Berechnung des für die gasförmige Phase verbleibenden Volumens; 
c) Berechnung des partiellen Drucks des verdichteten Gases bei 65 °C unter Berücksichtigung der volumetrischen 

Ausdehnung der flüssigen Phase; 
Bem. Der Kompressibilitätsfaktor des verdichteten Gases bei 15 °C und 65 °C muss berücksichtigt werden. 
d) Berechnung des Dampfdrucks des flüssigen Stoffes bei 65 °C; 
e) der Gesamtdruck ist die Summe aus Dampfdruck des flüssigen Stoffes und partiellem Druck des verdichteten 

Gases bei 65 °C; 
f) Berücksichtigung der Löslichkeit des verdichteten Gases bei 65 °C in der flüssigen Phase. 

Der Prüfdruck der Flasche oder des Druckfasses darf nicht kleiner sein als der berechnete Gesamtdruck minus 
100 kPa (1 bar). 

Wenn für die Berechnung die Löslichkeit des verdichteten Gases in der flüssigen Phase nicht bekannt ist, darf der 
Prüfdruck ohne Berücksichtigung der Gaslöslichkeit (Absatz f)) berechnet werden. 

(4) Der Mindestprüfdruck muss dem in der Verpackungsanweisung P 200 für das Treibmittel angegebenen Prüfdruck 
entsprechen, darf jedoch nicht geringer als 20 bar sein. 

 
Zusätzliche Vorschrift 
 
Flaschen und Druckfässer dürfen nicht zur Beförderung aufgegeben werden, wenn sie mit einer Sprühausrüstung, wie 
einem Schlauch und einem Handrohr, verbunden sind. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 89 Für die UN-Nummern 3501, 3502, 3503, 3504 und 3505 verwendete nicht wiederbefüllbare Flaschen dürfen 

ungeachtet des Unterabschnitts 4.1.6.9 b) einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von höchstens 
1000 Litern dividiert durch den in bar ausgedrückten Prüfdruck haben, vorausgesetzt, die Fassungsraum- und 
Druckbeschränkungen der Baunorm entsprechen der Norm ISO 11118:1999, die den höchsten Fassungsraum 
auf 50 Liter beschränkt. 

PP 97 Für die der UN-Nummer 3500 zugeordneten Feuerlöschmittel beträgt die höchstzulässige Frist für die wieder-
kehrende Prüfung 10 Jahre. Sie dürfen in Grossflaschen mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum 
von höchstens 450 l gemäss den anwendbaren Vorschriften des Kapitels 6.2 befördert werden. 
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P 207 VERPACKUNGSANWEISUNG P 207 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 1950. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

a) Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2). 
Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

b) Starre Aussenverpackungen mit folgender höchstzulässiger Nettomasse: 
aus Pappe       55 kg 
aus einem anderen Werkstoff als Pappe 125 kg 
Die Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 müssen nicht erfüllt werden. 

Die Verpackungen müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass übermässige Bewegungen der Druckgaspackungen und 
eine unbeabsichtigte Entleerung unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert werden. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 87 Bei UN 1950 Abfall-Druckgaspackungen, die gemäss Sondervorschrift 327 befördert werden, müssen die Ver-

packungen mit einem Mittel versehen sein, das jegliche freie Flüssigkeit, die während der Beförderung frei 
werden kann, zurückhält, z. B. saugfähiges Material. Die Verpackungen müssen ausreichend belüftet sein, um 
die Bildung gefährlicher Atmosphären und einen Druckaufbau zu verhindern. 

 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
RR 6 Gegenstände aus Metall der UN-Nummer 1950 dürfen bei der Beförderung als geschlossene Ladung auch wie 

folgt verpackt werden: 
Die Gegenstände müssen auf Trays zu Einheiten zusammengestellt werden und mit einer geeigneten Kunst-
stoffhülle in der richtigen Lage gehalten werden; diese Einheiten müssen auf Paletten in geeigneter Weise 
gestapelt und gesichert sein. 

 
 
 
P 208 VERPACKUNGSANWEISUNG P 208 

Diese Anweisung gilt für adsorbierte Gase der Klasse 2. 

(1) Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.6.1 erfüllt 
sind: 

Flaschen gemäss Kapitel 6.2 und gemäss der Norm ISO 11513:2011, ISO 11513:2019, ISO 9809-1:2010 oder 
ISO 9809-1:2019. 

(2) Der Druck jeder befüllten Flasche muss bei 20 °C geringer als 101,3 kPa und bei 50 °C geringer als 300 kPa sein. 

(3) Der Mindestprüfdruck der Flasche muss 21 bar betragen. 

(4) Der Mindestberstdruck der Flasche muss 94,5 bar betragen. 

(5) Der Innendruck der gefüllten Flasche bei 65 °C darf nicht grösser als der Prüfdruck der Flasche sein. 

(6) Das adsorbierende Material muss mit der Flasche verträglich sein und darf mit dem zu adsorbierenden Gas keine 
schädlichen oder gefährlichen Verbindungen bilden. Das Gas darf in Kombination mit dem adsorbierenden Material 
die Flasche nicht angreifen oder schwächen oder eine gefährliche Reaktion (z. B. eine katalytische Reaktion) verur-
sachen. 

(7) Die Qualität des adsorbierenden Materials muss bei jeder Befüllung überprüft werden, um sicherzustellen, dass die 
Vorschriften dieser Verpackungsanweisung bezüglich des Drucks und der chemischen Stabilität bei der Aufgabe 
eines Versandstücks mit einem adsorbierten Gas zur Beförderung erfüllt werden. 

(8) Das adsorbierende Material darf nicht unter die Kriterien einer Klasse des ADR fallen. 
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(9) Für Flaschen und Verschlüsse, die giftige Gase mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 (ppm) (siehe Tabelle 
1) enthalten, gelten folgende Vorschriften: 
a) Ventilöffnungen müssen mit druckfesten gasdichten Stopfen oder Kappen mit zu den Ventilöffnungen passenden 

Gewinden versehen sein. 
b) Jedes Ventil muss entweder ein Membranventil mit einer unperforierten Membran oder ein Typ sein, bei dem 

Undichtheiten durch die oder an der Dichtung vorbei verhindert werden. 
c) Jede Flasche und jeder Verschluss müssen nach dem Befüllen auf Dichtheit geprüft werden. 
d) Jedes Ventil muss dem Prüfdruck der Flasche standhalten können und entweder durch ein kegeliges Gewinde 

oder durch andere Mittel, die den Anforderungen der Norm ISO 10692-2:2001 entsprechen, direkt mit der Flasche 
verbunden sein. 

e) Flaschen und Ventile dürfen nicht mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. 

(10) Ventilöffnungen von Flaschen, die pyrophore Gase enthalten, müssen mit gasdichten Stopfen oder Kappen mit zu 
den Ventilöffnungen passenden Gewinden versehen sein. 

(11) Das Befüllverfahren muss der Anlage A der Norm ISO 11513:2011 (anwendbar bis 31. Dezember 2024) oder Anlage 
A der Norm ISO 11513:2019 entsprechen. 

(12) Die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen darf höchstens 5 Jahre betragen. 

(13) Stoffspezifische Sondervorschriften für die Verpackung (siehe Tabelle 1): 

Werkstoffverträglichkeit 

a: Flaschen aus Aluminiumlegierungen dürfen nicht verwendet werden. 

d: Werden Flaschen aus Stahl verwendet, sind nur solche zugelassen, welche gemäss Absatz 6.2.2.7.4 p) mit 
dem Kennzeichen «H» versehen sind. 

Gasspezifische Vorschriften 

r: Die Füllung mit diesem Gas ist so zu begrenzen, dass der Druck im Falle des vollständigen Zerfalls zwei Drittel 
des Prüfdrucks der Flasche nicht übersteigt. 

Werkstoffverträglichkeit für n.a.g.-Eintragungen von adsorbierten Gasen 

z: Die Werkstoffe der Flaschen und ihrer Ausrüstungsteile müssen mit dem Inhalt verträglich sein und dürfen mit 
ihm keine schädlichen oder gefährlichen Verbindungen bilden. 

 
Tabelle 1: Adsorbierte Gase 
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3510 ADSORBIERTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. 9F  z 
3511 ADSORBIERTES GAS, N.A.G. 9A  z 
3512 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G. 9T ≤ 5000 z 
3513 ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. 9O  z 
3514 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. 9TF ≤ 5000 z 
3515 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. 9TO ≤ 5000 z 
3516 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. 9TC ≤ 5000 z 
3517 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. 9TFC ≤ 5000 z 
3518 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. 9TOC ≤ 5000 z 
3519 BORTRIFLUORID, ADSORBIERT 9TC 387 a 
3520 CHLOR, ADSORBIERT 9TOC 293 a 
3521 SILICIUMTETRAFLUORID, ADSORBIERT 9TC 450 a 
3522 ARSENWASSERSTOFF (ARSIN), ADSORBIERT 9TF 20 d 
3523 GERMANIUMWASSERSTOFF (GERMAN), ADSORBIERT 9TF 620 d, r 
3524 PHOSPHORPENTAFLUORID, ADSORBIERT 9TC 190  
3525 PHOSPHORWASSERSTOFF (PHOSPHIN), ADSORBIERT 9TF 20 d 
3526 SELENWASSERSTOFF, ADSORBIERT 9TF 2  
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P 209 VERPACKUNGSANWEISUNG P 209 

Diese Verpackungsanweisung gilt für UN 3150 Geräte, klein, mit Kohlenwasserstoffgas, mit Entnahmeeinrichtung, oder 
UN 3150 Kohlenwasserstoffgas-Nachfüllpatronen für kleine Geräte, mit Entnahmeeinrichtung. 

(1) Die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 sind, soweit anwendbar, einzuhalten. 

(2) Die Gegenstände müssen den Vorschriften des Landes entsprechen, in dem sie befüllt wurden. 

(3) Die Geräte und Nachfüllpatronen müssen in Aussenverpackungen nach Abschnitt 6.1.4 verpackt sein, die nach 
Kapitel 6.1 für Verpackungsgruppe II geprüft und zugelassen sind. 
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P 300 VERPACKUNGSANWEISUNG P 300 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3064. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

Zusammengesetzte Verpackungen, bestehend aus Dosen aus Metall mit einem Fassungsraum von höchstens 1 Liter als 
Innenverpackungen und Kisten aus Holz (4C1, 4C2, 4D oder 4F) als Aussenverpackung, die nicht mehr als 5 Liter Lösung 
enthält. 
 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Die Dosen aus Metall müssen vollständig von saugfähigem Polstermaterial umgeben sein. 
2. Die Kisten aus Holz müssen vollständig mit einem geeigneten wasser- und nitroglycerinundurchlässigen Material aus-

gekleidet sein. 
 
 
 
P 301 VERPACKUNGSANWEISUNG P 301 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3165. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Ein Aluminiumdruckgefäss, das aus einem Zylinder mit angeschweissten Böden besteht. 

Das Hauptbehältnis für den Kraftstoff innerhalb dieses Gefässes muss aus einer geschweissten Aluminiumblase mit 
einem höchsten Innenvolumen von 46 Litern bestehen. 
Das Aussengefäss muss einen Mindestberechnungsdruck (Überdruck) von 1275 kPa und einen Mindestberstdruck 
von 2755 kPa haben. 
Jedes Gefäss muss während der Herstellung und vor dem Versand auf Dichtheit geprüft werden; es darf nicht un-
dicht sein. 
Die vollständige innere Einheit muss sicher mit einem nicht brennbaren Polstermaterial, wie Vermiculit, in einer 
widerstandsfähigen, dicht verschlossenen Aussenverpackung aus Metall verpackt sein, die alle Armaturen wirksam 
schützt. 
Die maximale Kraftstoffmenge je Hauptbehältnis und Versandstück beträgt 42 Liter. 

(2) Aluminiumdruckgefäss 
Das Hauptbehältnis für den Kraftstoff innerhalb dieses Gefässes muss aus einem dampfdicht verschweissten Kraft-
stoffabteil mit einer Blase aus Elastomer mit einem höchsten Innenvolumen von 46 Liter bestehen. 
Das Druckgefäss muss einen Mindestberechnungsdruck (Überdruck) von 2860 kPa und einen Mindestberstdruck 
von 5170 kPa haben. 
Jedes Gefäss muss während der Herstellung und vor dem Versand auf Dichtheit geprüft werden und sicher mit 
einem nicht brennbaren Polstermaterial, wie Vermiculit, in einer widerstandsfähigen, dicht verschlossenen Aussen-
verpackung aus Metall verpackt sein, die alle Armaturen wirksam schützt. 
Die maximale Kraftstoffmenge je Hauptbehältnis und je Versandstück beträgt 42 Liter. 

 
 
P 302 VERPACKUNGSANWEISUNG P 302 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3269. 

Folgende zusammengesetzte Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind: 

Aussenverpackungen: 
Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Innenverpackungen: 
Das Aktivierungsmittel (organisches Peroxid) muss auf eine Menge von 125 ml für flüssige Stoffe und 500 g für feste 
Stoffe je Innenverpackung beschränkt sein. 
Das Grundprodukt und das Aktivierungsmittel müssen in getrennten Innenverpackungen verpackt sein. 

Die Komponenten dürfen in dieselbe Aussenverpackung eingesetzt sein, vorausgesetzt, sie reagieren im Falle des Frei-
werdens nicht gefährlich miteinander. 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II oder III in Übereinstimmung mit den auf 
das Grundprodukt angewendeten Kriterien der Klasse 3 entsprechen. 
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P 400 VERPACKUNGSANWEISUNG P 400 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. Diese müs-

sen aus Stahl sein und einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prüfung mit einem Druck von 
mindestens 1 MPa (10 bar) (Überdruck) unterzogen werden. Während der Beförderung muss sich der flüssige Stoff 
unter einer Schicht inerten Gases mit einem Überdruck von mindestens 20 kPa (0,2 bar) befinden. 

(2) Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F oder 4G), Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D oder 1G) oder Kanister 
(3A1, 3A2, 3B1 oder 3B2), die luftdicht verschlossene Dosen aus Metall mit Innenverpackungen aus Glas oder 
Metall enthalten, die einen Fassungsraum von jeweils höchstens 1 Liter und einen Verschluss mit Dichtung haben. 
Die Innenverpackungen müssen Schraubverschlüsse haben oder Verschlüsse, die durch eine Vorrichtung physisch 
fixiert sein müssen, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration wäh-
rend der Beförderung zu verhindern. Die Innenverpackungen müssen von allen Seiten mit einem trockenen, saug-
fähigen, nicht brennbaren Material in einer für die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge gepolstert 
sein. Die Innenverpackungen dürfen höchstens zu 90 % ihres Fassungsraums befüllt sein. Die Aussenverpackun-
gen dürfen eine höchste Nettomasse von 125 kg enthalten. 

(3) Fässer aus Stahl, Aluminium oder einem anderen Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2), Kanister (3A1, 3A2, 
3B1 oder 3B2) oder Kisten (4A, 4B oder 4N) mit einer höchsten Nettomasse von je 150 kg, die luftdicht verschlos-
sene Dosen aus Metall enthalten, die einen Fassungsraum von jeweils höchstens 4 Liter und einen Verschluss mit 
Dichtung haben. Die Innenverpackungen müssen Schraubverschlüsse haben oder Verschlüsse, die durch eine Vor-
richtung physisch fixiert sein müssen, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag 
oder Vibration während der Beförderung zu verhindern. Die Innenverpackungen müssen von allen Seiten mit einem 
trockenen, saugfähigen, nicht brennbaren Material in einer für die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden 
Menge gepolstert sein. Die einzelnen Lagen der Innenverpackungen müssen zusätzlich zum Polstermaterial durch 
Unterteilungen voneinander getrennt sein. Die Innenverpackungen dürfen höchstens zu 90 % ihres Fassungsrau-
mes befüllt sein. 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 86 Für die UN-Nummern 3392 und 3394 ist die in der Dampfphase vorhandene Luft durch Stickstoff oder andere 

Mittel zu beseitigen. 
 
 
 
P 401 VERPACKUNGSANWEISUNG P 401 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. Diese müs-

sen aus Stahl sein und einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prüfung mit einem Druck von 
mindestens 0,6 MPa (6 bar) (Überdruck) unterzogen werden. Während der Beförderung muss sich der flüssige Stoff 
unter einer Schicht inerten Gases mit einem Überdruck von mindestens 20 kPa (0,2 bar) befinden. 

(2) Zusammengesetzte Verpackungen: 
Aussenverpackungen: 

Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Innenverpackungen: 
aus Glas, Metall oder Kunststoff, die Schraubverschlüsse und einen höchsten Fassungsraum von einem Liter 
haben. 

Jede Innenverpackung muss von inertem, saugfähigem Polstermaterial in einer für die Aufnahme des gesamten 
Inhalts ausreichenden Menge umgeben sein. 
Die höchste Nettomasse je Aussenverpackung darf 30 kg nicht überschreiten. 

 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
RR 7 Für die UN-Nummern 1183, 1242, 1295 und 2988 müssen die Druckgefässe jedoch alle fünf Jahre geprüft 

werden. 
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P 402 VERPACKUNGSANWEISUNG P 402 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. Diese müs-

sen aus Stahl sein und einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prüfung mit einem Druck von 
mindestens 0,6 MPa (6 bar) (Überdruck) unterzogen werden. Während der Beförderung muss sich der flüssige Stoff 
unter einer Schicht inerten Gases mit einem Überdruck von mindestens 20 kPa (0,2 bar) befinden. 

(2) Zusammengesetzte Verpackungen: 
Aussenverpackungen: 

Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Innenverpackungen mit folgenden höchsten Nettomassen: 
aus Glas:   10 kg 
aus Metall oder Kunststoff: 15 kg. 

Jede Innenverpackung muss mit Schraubverschlüssen versehen sein. 
Jede Innenverpackung muss von inertem, saugfähigem Polstermaterial in einer für die Aufnahme des gesamten 
Inhalts ausreichenden Menge umgeben sein. 
Die höchste Nettomasse je Aussenverpackung darf 125 kg nicht überschreiten. 

(3) Fässer aus Stahl (1A1) mit einem höchsten Fassungsraum von 250 Liter. 
(4) Kombinationsverpackungen, bestehend aus einem Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 

oder 6HB1), mit einem höchsten Fassungsraum von 250 Liter. 
 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
RR 4 Für die UN-Nummer 3130 müssen die Öffnungen der Gefässe durch zwei hintereinanderliegende Einrichtun-

gen, von denen eine verschraubt oder in gleichwertiger Weise befestigt sein muss, fest verschlossen sein. 
RR 7 Für die UN-Nummer 3129 müssen die Druckgefässe jedoch alle fünf Jahre geprüft werden. 
RR 8 Für die UN-Nummern 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 und 3482 müssen die Druckgefässe 

jedoch mit einem Mindestprüfdruck von 1 MPa (10 bar) erstmalig und wiederkehrend geprüft werden. 
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P 403 VERPACKUNGSANWEISUNG P 403 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
höchste Nettomasse 

Innenverpackungen Aussenverpackungen 
 aus Glas  2 kg 
 aus Kunststoff  15 kg 
 aus Metall  20 kg 
 
Innenverpackungen müssen luftdicht 
verschlossen sein (z. B. durch ein Kle-
beband oder durch Schraubver-
schlüsse). 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1,  
  1N2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
250 kg 
250 kg 
 
250 kg 
125 kg 
125 kg 
60 kg 
250 kg 

 Kanister 
 aus Stahl (3A1, 3A2) 
 aus Aluminium (3B1, 3B2) 
 aus Kunststoff (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
Einzelverpackungen 

 
höchste Nettomasse 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1, 1N2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
250 kg 

Kanister 
 aus Stahl (3A1, 3A2) 
 aus Aluminium (3B1, 3B2) 
 aus Kunststoff (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1) 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 

6HH1 oder 6HD1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium 

oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2) 

 
250 kg 
75 kg 
 
75 kg 

Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Die Verpackungen müssen luftdicht verschlossen sein. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 83 (gestrichen) 
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P 404 VERPACKUNGSANWEISUNG P 404 

Diese Anweisung gilt für pyrophore feste Stoffe (UN-Nummern 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 
3200, 3391 und 3393). 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) zusammengesetzte Verpackungen 

Aussenverpackungen: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 
4G oder 4H2) 

Innenverpackungen: Gefässe aus Metall mit einer Nettomasse von jeweils höchstens 15 kg. Die Innenver-
packungen müssen luftdicht verschlossen sein; 
Gefässe aus Glas mit einer Nettomasse von jeweils höchstens 1 kg, die Verschlüsse 
mit Dichtungen haben, an allen Seiten gepolstert sind und in luftdicht verschlossenen 
Dosen aus Metall enthalten sind. 

Die Innenverpackungen müssen Schraubverschlüsse haben oder Verschlüsse, die durch eine Vorrichtung physisch 
fixiert sein müssen, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration wäh-
rend der Beförderung zu verhindern. 
Aussenverpackungen dürfen eine höchste Nettomasse von 125 kg haben. 

(2) Verpackungen aus Metall: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 und 3B2) 
höchste Bruttomasse: 150 kg 

(3) Kombinationsverpackungen:  Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1) 
höchste Bruttomasse: 150 kg 

Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 86 Für die UN-Nummern 3391 und 3393 ist die in der Dampfphase vorhandene Luft durch Stickstoff oder andere 

Mittel zu beseitigen. 
 
 
 
P 405 VERPACKUNGSANWEISUNG P 405 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 1381. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Für UN 1381 Phosphor, unter Wasser: 

a) zusammengesetzte Verpackungen 
Aussenverpackungen: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D oder 4F) 
höchste Nettomasse: 75 kg 
Innenverpackungen: 
(i) luftdicht verschlossene Dosen aus Metall mit einer höchsten Nettomasse von 15 kg oder 
(ii) Innenverpackungen aus Glas, die von allen Seiten mit einem trockenen, saugfähigen, nicht brennbaren 

Material in einer für die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge gepolstert sind, mit einer 
höchsten Nettomasse von 2 kg 

oder 
b) Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) mit einer höchsten Nettomasse von 400 kg 

Kanister (3A1 oder 3B1) mit einer höchsten Nettomasse von 120 kg. 
Diese Verpackungen müssen in der Lage sein, die in Unterabschnitt 6.1.5.4 beschriebene Dichtheitsprüfung mit den 
Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II zu bestehen. 

(2) Für UN 1381 Phosphor, trocken: 
a) in geschmolzener Form: Fässer (1A2, 1B2 oder 1N2) mit einer höchsten Nettomasse von 400 kg oder 
b) in Geschossen oder in Gegenständen mit fester Umschliessung bei Beförderung ohne Bestandteile der Klasse 

1: von der zuständigen Behörde festgelegte Verpackungen. 
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P 406 VERPACKUNGSANWEISUNG P 406 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Zusammengesetzte Verpackungen 

Aussenverpackungen: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 oder 3H2) 
Innenverpackungen:  wasserbeständige Verpackungen. 

(2) Fässer aus Kunststoff, Sperrholz oder Pappe (1H2, 1D oder 1G) oder Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G und 
4H2) mit wasserbeständigem Innensack, Auskleidung aus Kunststofffolie oder wasserbeständiger Beschichtung. 

(3) Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2), Fässer aus Kunststoff (1H1 oder 1H2), Kanister aus Metall 
(3A1, 3A2, 3B1 oder 3B2), Kanister aus Kunststoff (3H1 oder 3H2), Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl oder 
Aluminium (6HA1 oder 6HB1), Kunststoffgefäss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 6HH1 
oder 6HD1), Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder einer Kiste aus 
Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2). 

 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Die Verpackungen müssen so ausgelegt und hergestellt sein, dass ein Austreten von Wasser, Alkohol oder Phlegma-

tisierungsmittel verhindert wird. 
2. Die Verpackungen müssen so hergestellt und verschlossen sein, dass ein Explosionsüberdruck oder ein Druckaufbau 

von mehr als 300 kPa (3 bar) verhindert wird. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 24 Für die UN-Nummern 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 und 3369 darf die Stoffmenge 500 g je Versandstück 

nicht überschreiten. 
PP 25 Für die UN-Nummer 1347 darf die Stoffmenge 15 kg je Versandstück nicht überschreiten. 
PP 26 Für die UN-Nummern 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 und 3376 müssen 

die Verpackungen bleifrei sein. 
PP 48 Für die UN-Nummer 3474 dürfen keine Metallverpackungen verwendet werden. Verpackungen aus anderen 

Werkstoffen mit einer geringen Menge Metall, z. B. Metallverschlüsse oder andere Zubehörteile aus Metall, wie 
die in Abschnitt 6.1.4 genannten, gelten nicht als Verpackungen aus Metall. 

PP 78 Für die UN-Nummer 3370 darf die Stoffmenge 11,5 kg je Versandstück nicht überschreiten. 
PP 80 Für die UN-Nummer 2907 müssen die Verpackungen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II 

entsprechen. Verpackungen, die den Prüfkriterien für die Verpackungsgruppe I entsprechen, dürfen nicht ver-
wendet werden. 

 
 
 
P 407 VERPACKUNGSANWEISUNG P 407 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 1331, 1944, 1945 und 2254. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
Aussenverpackungen: 

Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Innenverpackungen: 
Die Zündhölzer müssen in sicher verschlossenen Innenverpackungen dicht gepackt sein, um eine unbeabsich-
tigte Zündung unter normalen Beförderungsbedingungen zu verhindern. 

Die höchste Bruttomasse des Versandstücks darf 45 kg nicht überschreiten, ausgenommen Kisten aus Pappe, deren 
höchste Bruttomasse 30 kg nicht überschreiten darf. 
Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe III entsprechen. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 27 UN 1331 Zündhölzer, überall zündbar, dürfen nicht mit anderen gefährlichen Gütern zusammen in dieselbe 

Aussenverpackung verpackt werden, ausgenommen Sicherheitszündhölzer oder Wachszündhölzer, die in ge-
trennten Innenverpackungen verpackt sein müssen. Innenverpackungen dürfen höchstens 700 Zündhölzer, 
überall zündbar, enthalten. 
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P 408 VERPACKUNGSANWEISUNG P 408 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3292. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Für Zellen: 

Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

Es muss ausreichend Polstermaterial vorhanden sein, um eine Berührung der Zellen untereinander und der Zellen 
mit der Innenfläche der Aussenverpackung sowie gefährliche Bewegungen der Zellen in der Aussenverpackung 
während der Beförderung zu verhindern. 
Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

(2) Batterien dürfen unverpackt oder in Schutzumschliessungen (z. B. vollständig umschlossen oder Lattenverschläge 
aus Holz) befördert werden. Die Pole dürfen nicht mit dem Gewicht anderer Batterien oder des mit den Batterien 
zusammengepackten Materials belastet werden. 
Die Verpackungen müssen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 

4.1.3.3). 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Die Zellen und Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt und auf solche Art und Weise isoliert sein, dass Kurz-
schlüsse verhindert werden. 

 
 
 
P 409 VERPACKUNGSANWEISUNG P 409 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 2956, 3242 und 3251. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Fass aus Pappe (1G), das mit einer Innenauskleidung oder Beschichtung versehen sein darf; höchste Nettomasse: 

50 kg. 
(2) Zusammengesetzte Verpackungen: einzelner Innensack aus Kunststoff in einer Kiste aus Pappe (4G); höchste Net-

tomasse: 50 kg. 
(3) Zusammengesetzte Verpackungen: Innenverpackungen aus Kunststoff mit einer Nettomasse von jeweils höchstens 

5 kg in einer Kiste aus Pappe (4G) oder einem Fass aus Pappe (1G); höchste Nettomasse: 25 kg. 
 
 
 
P 410 VERPACKUNGSANWEISUNG P 410 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
höchste Nettomasse 

 
Innenverpackungen 

 
Aussenverpackungen 

Verpa-
ckungs-
gruppe II 

Verpa-
ckungs-

gruppe III 
 aus Glas  10 kg 
 aus Kunststoffa)  30 kg 
 aus Metall  40 kg 
 aus Papiera),b)  10 kg 
 aus Pappea),b)  10 kg 
 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G)a) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
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a) Diese Verpackungen müssen staubdicht 
sein. 

b) Diese Innenverpackungen dürfen nicht 
verwendet werden, wenn sich die zu be-
fördernden Stoffe während der Beförde-
rung verflüssigen können. 

Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten  

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G)a) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

Kanister 
 aus Stahl (3A1, 3A2) 
 aus Aluminium (3B1, 3B2) 
 aus Kunststoff (3H1, 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
Einzelverpackungen 
Fässer 
 aus Stahl (1A1 oder 1A2) 
 aus Aluminium (1B1 oder 1B2) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1 oder 1N2) 
 aus Kunststoff (1H1 oder 1H2) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Kanister 
 aus Stahl (3A1 oder 3A2) 
 aus Aluminium (3B1 oder 3B2) 
 aus Kunststoff (3H1 oder 3H2) 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

 
120 kg 
120 kg 
120 kg 

Kisten 
 aus Stahl (4A)c) 
 aus Aluminium (4B)c) 
 aus einem anderen Metall (4N)c) 
 aus Naturholz (4C1)c) 
 aus Sperrholz (4D)c) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F)c) 
 aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)c) 
 aus Pappe (4G)c) 
 aus starrem Kunststoff (4H2)c) 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Säcke 
 Säcke (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)c),d) 

 
50 kg 

 
50 kg 

c) Diese Verpackungen dürfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu befördernden Stoffe während der Beförderung 
verflüssigen können. 

d) Für Stoffe der Verpackungsgruppe II dürfen diese Verpackungen nur verwendet werden, wenn ihre Beförderung in 
einem gedeckten Fahrzeug oder einem geschlossenen Container erfolgt. 

Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz, Pappe oder Kunststoff 

(6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 oder 6HH1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder in 

einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 
6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2) 

Glasgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz oder Pappe (6PA1, 6PB1, 
6PD1 oder 6PG1) oder in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium, 
in einer Kiste aus Naturholz oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 
6PC, 6PG2 oder 6PD2) oder in einer Aussenverpackung aus Schaumstoff oder star-
rem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2) 

 
400 kg 
 
75 kg 
 
 
75 kg 

 
400 kg 
 
75 kg 
 
 
75 kg 

Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 39 Für die UN-Nummer 1378 ist bei der Verwendung von Verpackungen aus Metall eine Lüftungseinrichtung er-

forderlich. 
PP 40 Für die UN-Nummern 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 und 3182 Verpackungsgruppe II 

sind Säcke nicht zugelassen. 
PP 83 (gestrichen) 
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P 411 VERPACKUNGSANWEISUNG P 411 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3270. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2), 

vorausgesetzt, eine Explosion infolge des Anstiegs des Innendrucks ist nicht möglich. 

Die höchste Nettomasse darf 30 kg nicht übersteigen. 
 
 
 
P 412 VERPACKUNGSANWEISUNG P 412 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3527. 

Folgende zusammengesetzte Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind: 

(1) Aussenverpackungen: 
Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

(2) Innenverpackungen: 
a) Das Aktivierungsmittel (organisches Peroxid) muss auf eine Menge von 125 ml für flüssige Stoffe und 500 g 

für feste Stoffe je Innenverpackung beschränkt sein. 
b) Das Grundprodukt und das Aktivierungsmittel müssen in getrennten Innenverpackungen verpackt sein. 

Die Komponenten dürfen in dieselbe Aussenverpackung eingesetzt sein, vorausgesetzt, sie reagieren im Falle des Frei-
werdens nicht gefährlich miteinander. 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II oder III in Übereinstimmung mit den auf 
das Grundprodukt angewendeten Kriterien der Klasse 4.1 entsprechen. 
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P 500 VERPACKUNGSANWEISUNG P 500 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3356. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

Der (die) Generator(en) muss (müssen) in einem Versandstück befördert werden, das für den Fall, dass im Versandstück 
ein Generator ausgelöst wird, folgende Anforderungen erfüllt: 
a) andere Generatoren im Versandstück werden nicht ausgelöst; 
b) der Verpackungswerkstoff entzündet sich nicht und 
c) die Temperatur an der äusseren Oberfläche des Versandstücks übersteigt nicht 100 °C. 

 
 
 
P 501 VERPACKUNGSANWEISUNG P 501 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 2015. 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
Innenverpackung 

höchster Fassungsraum 

 
Aussenverpackung 

höchste Nettomasse 
(1) Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) oder Fässer 

(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) oder 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) mit Innenver-
packungen aus Glas, Kunststoff oder Metall 

(2) Kiste aus Pappe (4G) oder Fass aus Pappe (1G) mit 
Innenverpackungen aus Kunststoff oder Metall, jede in 
einem Sack aus Kunststoff 

5 l 
 
 
 

2 l 

125 kg 
 
 
 

50 kg 

 
Einzelverpackungen 

 
höchster Fassungsraum 

Fässer 
 aus Stahl (1A1) 
 aus Aluminium (1B1) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1) 
 aus Kunststoff (1H1) 

 
250 l 
250 l 
250 l 
250 l 

Kanister 
 aus Stahl (3A1) 
 aus Aluminium (3B1) 
 aus Kunststoff (3H1) 

 
60 l 
60 l 
60 l 

Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1, 6HB1) 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 6HH1, 

6HD1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder in 

einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 
6HD2, 6HG2 oder 6HH2) 

Glasgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe oder Sperrholz (6PA1, 6PB1, 
6PG1 oder 6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium, Naturholz oder Pappe oder 
in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) oder in einer Aussenverpa-
ckung aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2) 

 
250 l 
250 l 
 
60 l 
 
 
60 l 

 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Der höchste Füllungsgrad der Verpackungen beträgt 90 %. 
2. Die Verpackungen müssen mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein. 

 
  



4.1-95 

P 502 VERPACKUNGSANWEISUNG P 502 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
höchste Nettomasse 

Innenverpackungen Aussenverpackungen 
 aus Glas  5 l 
 aus Metall  5 l 
 aus Kunststoff  5 l 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1,  
  1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
 
125 kg 
125 kg 
125 kg 

 Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
60 kg 
125 kg 

 
Einzelverpackungen 

 
höchster Fassungsraum 

Fässer 
 aus Stahl (1A1) 
 aus Aluminium (1B1) 
 aus Kunststoff (1H1) 

 
250 l 
250 l 
250 l 

Kanister 
 aus Stahl (3A1) 
 aus Aluminium (3B1) 
 aus Kunststoff (3H1) 

 
60 l 
60 l 
60 l 

Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1) 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 

6HH1 oder 6HD1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium 

oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2) 

Glasgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe oder Sperrholz (6PA1, 
6PB1, 6PG1 oder 6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium, Naturholz 
oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) 
oder in einer Aussenverpackung aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff 
(6PH1 oder 6PH2) 

 
250 l 
250 l 
 
60 l 
 
 
60 l 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 28 Für die UN-Nummer 1873 müssen Verpackungsteile, die in direktem Kontakt mit der Perchlorsäure stehen, aus 

Glas oder Kunststoff hergestellt sein. 
 
  



4.1-96 

P 503 VERPACKUNGSANWEISUNG P 503 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
 

zusammengesetzte Verpackungen 
 

höchste Nettomasse 
Innenverpackungen Aussenverpackungen 

 aus Glas  5 kg 
 aus Metall  5 kg 
 aus Kunststoff  5 kg 

Fässer 
 aus Stahl (1A1, 1A2) 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus einem anderen Metall (1N1,  
  1N2) 
 aus Sperrholz (1D) 
 aus Pappe (1G) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
 
125 kg 
125 kg 
125 kg 

 Kisten 
 aus Stahl (4A) 
 aus Aluminium (4B) 
 aus einem anderen Metall (4N) 
 aus Naturholz (4C1) 
 aus Naturholz, mit staubdichten 

 Wänden (4C2) 
 aus Sperrholz (4D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
 aus Pappe (4G) 
 aus Schaumstoff (4H1) 
 aus starrem Kunststoff (4H2) 

 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
125 kg 
 
125 kg 
125 kg 
40 kg 
60 kg 
125 kg 

 
Einzelverpackungen 
Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) mit einer höchsten Nettomasse von 250 kg. 
Fässer aus Pappe (1G) oder Sperrholz (1D) mit Innenauskleidung und einer höchsten Nettomasse von 200 kg. 

 
  



4.1-97 

P 504 VERPACKUNGSANWEISUNG P 504 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
höchste Nettomasse 

(1) Gefässe aus Glas mit einem höchsten Fassungsraum von 5 Litern in einer 
Aussenverpackung 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2. 

(2) Gefässe aus Kunststoff mit einem höchsten Fassungsraum von 30 Litern 
in einer Aussenverpackung 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2. 

(3) Gefässe aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum von 40 Litern in 
einer Aussenverpackung 1G, 4F oder 4G. 

(4) Gefässe aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum von 40 Litern in 
einer Aussenverpackung 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 
4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D oder 4H2. 

75 kg 
 
 
75 kg 
 
 
125 kg 
 
225 kg 

 
Einzelverpackungen 

 
höchster Fassungsraum 

Fässer 
 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1) 
 aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (1A2) 
 aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (1B1) 
 aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (1B2) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit nicht abnehmbarem  
 Deckel (1N1) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium, mit abnehmbarem  
 Deckel (1N2) 
 aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (1H1) 
 aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (1H2) 

 
250 l 
250 l 
250 l 
250 l 
250 l 
 
250 l 
 
250 l 
250 l 

Kanister 
 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1) 
 aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (3A2) 
 aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel (3B1) 
 aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel (3B2) 
 aus Kunststoff, mit nicht abnehmbarem Deckel (3H1) 
 aus Kunststoff, mit abnehmbarem Deckel (3H2) 

 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 
60 l 

Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1) 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 

6HH1 oder 6HD1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium 

oder in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2) 

Glasgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe oder Sperrholz (6PA1, 
6PB1, 6PG1 oder 6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium, Naturholz 
oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) 
oder in einer Aussenverpackung aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff 
(6PH1 oder 6PH2) 

 
250 l 
120 l 
 
60 l 
 
 
60 l 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 10 Für die UN-Nummern 2014, 2984 und 3149 müssen die Verpackungen mit einer Lüftungseinrichtung versehen 

sein. 
 
  



4.1-98 

P 505 VERPACKUNGSANWEISUNG P 505 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3375. 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 
zusammengesetzte Verpackungen 

 
Innenverpackung 

höchster Fassungsraum 

 
Aussenverpackung 

höchste Nettomasse 
Kisten (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) oder Fässer (1B2, 1G, 
1N2, 1H2, 1D) oder Kanister (3B2, 3H2) mit Innenverpa-
ckungen aus Glas, Kunststoff oder Metall 

5 l 
 

125 kg 
 

 
Einzelverpackungen 

 
höchster Fassungsraum 

Fässer 
 aus Aluminium (1B1, 1B2) 
 aus Kunststoff (1H1, 1H2) 

 
250 l 
250 l 

Kanister 
 aus Aluminium (3B1, 3B2) 
 aus Kunststoff (3H1, 3H2) 

 
60 l 
60 l 

Kombinationsverpackungen 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Aluminium (6HB1) 
Kunststoffgefäss in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder Sperrholz (6HG1, 6HH1, 

6HD1) 
Kunststoffgefäss in einem Verschlag oder einer Kiste aus Aluminium oder in einer Kiste 

aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 
6HH2) 

Glasgefäss in einem Fass aus Aluminium, Pappe, Sperrholz (6PB1, 6PG1, 6PD1) oder in 
einem Gefäss aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2) oder in einem 
Verschlag oder einer Kiste aus Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz oder Pappe oder 
in einem Weidenkorb (6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) 

 
250 l 
250 l 
 
60 l 
 
 
60 l 

  



4.1-99 

P 520 VERPACKUNGSANWEISUNG P 520 

Diese Anweisung gilt für organische Peroxide der Klasse 5.2 und selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.7.1 erfüllt sind: 

Die Verpackungsmethoden sind mit OP1 bis OP8 bezeichnet. Die für die einzelnen, derzeit zugeordneten organischen 
Peroxide und selbstzersetzlichen Stoffe zutreffenden Verpackungsmethoden sind in den Unterabschnitten 2.2.41.4 und 
2.2.52.4 aufgeführt. Die für jede Verpackungsmethode angegebenen Mengen sind die höchstzulässigen Mengen je Ver-
sandstück. 

Die folgenden Verpackungen sind zugelassen: 
(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2), Fässern (1A1, 

1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 und 1D) oder Kanistern (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 und 3H2) als Aussenverpackungen; 
(2) Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1D) oder Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 und 3H2) als Einzelverpa-

ckungen; 
(3) Kombinationsverpackungen mit Innengefässen aus Kunststoff (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 

6HG1, 6HG2, 6HH1 und 6HH2). 
 

höchstzulässige Menge je Verpackung / Versandstücka) für die Verpackungsmethoden OP1 bis OP8 
 Verpackungsmethode 

höchstzulässige Menge OP1 OP2a) OP3 OP4a) OP5 OP6 OP7 OP8 
höchstzulässige Masse (kg) für 
feste Stoffe und für zusammenge-
setzte Verpackungen (flüssige und 
feste Stoffe) 

0,5 0,5 / 10 5 5 / 25 25 50 50 400b) 

höchstzulässiger Inhalt in Litern für 
flüssige Stoffec) 

0,5 – 5 – 30 60 60 225d) 

a) Wenn zwei Werte angegeben sind, gilt der erste für die höchstzulässige Nettomasse je Innenverpackung und der zweite 
für die höchstzulässige Nettomasse des vollständigen Versandstücks. 

b) 60 kg für Kanister / 200 kg für Kisten und für feste Stoffe 400 kg in zusammengesetzten Verpackungen mit Kisten als 
Aussenverpackungen (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2) und mit Innenverpackungen aus Kunststoff oder Pappe 
mit einer höchsten Nettomasse von 25 kg. 

c) Viskose Stoffe werden wie feste Stoffe behandelt, wenn die in der Begriffsbestimmung für «flüssige Stoffe» in Abschnitt 
1.2.1 vorgeschriebenen Kriterien nicht erfüllt werden. 

d) 60 Liter für Kanister. 
 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Verpackungen aus Metall einschliesslich Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen und Aussenver-

packungen von zusammengesetzten Verpackungen oder Kombinationsverpackungen dürfen nur für die Verpackungs-
methoden OP7 und OP8 verwendet werden. 

2. In zusammengesetzten Verpackungen dürfen Gefässe aus Glas nur als Innenverpackungen verwendet werden, wobei 
die höchstzulässige Menge je Gefäss 0,5 kg für feste Stoffe und 0,5 Liter für flüssige Stoffe beträgt. 

3. In zusammengesetzten Verpackungen darf das Polstermaterial nicht leicht entzündbar sein. 
4. Die Verpackung für ein organisches Peroxid oder einen selbstzersetzlichen Stoff, für die ein Nebengefahrzettel «EX-

PLOSIV» (Muster 1, siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich ist, muss auch den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.5.10 
und 4.1.5.11 entsprechen. 

 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
PP 21 Für bestimmte selbstzersetzliche Stoffe des Typs B oder C (UN-Nummern 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 

3233 und 3234) muss eine kleinere Verpackung als in der Verpackungsmethode OP5 oder OP6 zugelassen 
verwendet werden (siehe Abschnitt 4.1.7 und Unterabschnitt 2.2.41.4). 

PP 22 UN 3241 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol muss in Übereinstimmung mit der Verpackungsmethode OP6 verpackt 
werden. 

 



4.1-100 

PP 94 Sehr geringe Mengen der energetischen Proben des Unterabschnitts 2.1.4.3 dürfen unter der UN-Nummer 3223 
bzw. 3224 befördert werden, vorausgesetzt: 
1. es werden nur zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2) 

als Aussenverpackungen verwendet; 
2. die Proben werden in Mikrotiterplatten oder Multititerplatten aus Kunststoff, Glas, Porzellan oder Steinzeug als 

Innenverpackungen befördert; 
3. die Höchstmenge je einzelnem inneren Hohlraum ist für feste Stoffe nicht grösser als 0,01 g und für flüssige 

Stoffe nicht grösser als 0,01 ml; 
4. die höchste Nettomenge je Aussenverpackung beträgt für feste Stoffe 20 g und für flüssige Stoffe 20 ml oder 

die Summe von Gramm und Millilitern ist im Falle einer Zusammenpackung nicht grösser als 20 und 
5. die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3 werden bei der optionalen Verwendung von Trockeneis oder flüssigem 

Stickstoff als Kühlmittel für Qualitätssicherungsmassnahmen erfüllt. Es müssen innenliegende Stützmittel vor-
handen sein, um die Innenverpackungen in ihrer ursprünglichen Lage zu sichern. Die Innen- und Aussenver-
packungen müssen bei der Temperatur des verwendeten Kühlmittels sowie bei den Temperaturen und Drü-
cken, die bei einem Ausfall der Kühlung auftreten können, unversehrt bleiben. 

PP 95 Geringe Mengen der energetischen Proben des Unterabschnitts 2.1.4.3 dürfen unter der UN-Nummer 3223 bzw. 
3224 befördert werden, vorausgesetzt: 
1. die Aussenverpackung besteht ausschliesslich aus einer Verpackung aus Wellpappe des Typs 4G von min-

destens 60 cm Länge, 40,5 cm Breite und 30 cm Höhe und einer Mindestwanddicke von 1,3 cm; 
2. der einzelne Stoff ist in einer Innenverpackung aus Glas oder Kunststoff mit einem höchsten Fassungsraum 

von 30 ml enthalten, die in ein Fixierungsmittel aus expandierbarem Polyethylen-Schaumstoff mit einer Dicke 
von mindestens 130 mm und einer Dichte von 18 ± 1 g/l eingesetzt ist; 

3. die Innenverpackungen sind innerhalb des Schaumstoffträgers durch einen Mindestabstand von 40 mm von-
einander und von der Wand der Aussenverpackung durch einen Mindestabstand von 70 mm getrennt. Das 
Versandstück darf bis zu zwei Lagen dieser Fixierungsmittel aus Schaumstoff mit jeweils bis zu 28 Innenver-
packungen enthalten; 

4. der höchste Inhalt jeder Innenverpackung beträgt nicht mehr als 1 g für feste Stoffe oder 1 ml für flüssige Stoffe; 
5. die höchste Nettomenge je Aussenverpackung beträgt für feste Stoffe 56 g oder für flüssige Stoffe 56 ml oder 

die Summe von Gramm und Millilitern ist im Falle einer Zusammenpackung nicht grösser als 56 und 
6. die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3 werden bei der optionalen Verwendung von Trockeneis oder flüssigem 

Stickstoff als Kühlmittel für Qualitätssicherungsmassnahmen erfüllt. Es müssen innenliegende Stützmittel vor-
handen sein, um die Innenverpackungen in ihrer ursprünglichen Lage zu sichern. Die Innen- und Aussenver-
packungen müssen bei der Temperatur des verwendeten Kühlmittels sowie bei den Temperaturen und Drü-
cken, die bei einem Ausfall der Kühlung auftreten können, unversehrt bleiben. 

 
  



4.1-101 

P 600 VERPACKUNGSANWEISUNG P 600 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 1700, 2016 und 2017. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

Aussenverpackungen (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2), welche 
die Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II erfüllen. Die Gegenstände müssen einzeln verpackt und durch Un-
terteilungen, Trennwände, Innenverpackungen oder Polstermaterial voneinander getrennt sein, um unter normalen Be-
förderungsbedingungen eine unbeabsichtigte Auslösung zu verhindern. 

Höchste Nettomasse: 75 kg 

P 601 VERPACKUNGSANWEISUNG P 601 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt und 
die Verpackungen luftdicht verschlossen sind: 
(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit einer höchsten Bruttomasse von 15 kg, bestehend aus:

– einer oder mehreren Innenverpackungen aus Glas mit einer höchsten Menge von einem Liter je Innenverpa-
ckung, die höchstens zu 90 % ihres Fassungsraumes gefüllt sind und deren Verschluss (Verschlüsse) durch
eine Vorrichtung physisch fixiert sein muss (müssen), die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern durch Schlag
oder Vibration während der Beförderung zu verhindern; die Innenverpackung(en) muss (müssen) einzeln ein-
gesetzt sein in

– Metallgefässen zusammen mit Polstermaterial und saugfähigem Material in einer für die Aufnahme des ge-
samten Inhalts der Innenverpackung(en) aus Glas ausreichenden Menge, die wiederum verpackt sind in

– Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
oder 4H2.

(2) Zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen aus Metall oder Kunststoff, deren Fassungsraum 5 Liter
nicht übersteigt und die einzeln mit einem saugfähigen Material in einer für die Aufnahme des gesamten Inhalts
ausreichenden Menge und inertem Polstermaterial in Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1,
1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2 mit einer höchsten Bruttomasse von 75 kg verpackt sind.
Die Innenverpackungen dürfen höchstens zu 90 % ihres Fassungsraums gefüllt sein. Der Verschluss jeder Innen-
verpackung muss durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Ver-
schlusses durch Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern.

(3) Verpackungen, bestehend aus:
Aussenverpackungen:
Fässer aus Stahl oder Kunststoff (1A1, 1A2, 1H1 oder 1H2), die nach den Prüfvorschriften des Abschnitts 6.1.5 mit
einer Masse, die der Masse des zusammengestellten Versandstücks entspricht, entweder als Verpackung für die
Aufnahme von Innenverpackungen oder als Einzelverpackung für feste oder flüssige Stoffe geprüft und entspre-
chend gekennzeichnet wurden;
Innenverpackungen:
Fässer und Kombinationsverpackungen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 oder 6HA1), die den Vorschriften des Kapitels 6.1 für
Einzelverpackungen entsprechen und folgende Bedingungen erfüllen:
a) die Innendruckprüfung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 0,3 MPa (3 bar) (Überdruck)

durchgeführt werden;
b) die Dichtheitsprüfungen im Rahmen der Auslegung und der Herstellung müssen bei einem Prüfdruck von

30 kPa (0,3 bar) durchgeführt werden;
c) sie müssen vom äusseren Fass durch die Verwendung eines inerten stossdämpfenden Polstermaterials, das

die Innenverpackung von allen Seiten umgibt, isoliert sein;
d) ihr Fassungsraum darf 125 Liter nicht übersteigen;
e) die Verschlüsse müssen Schraubkappen sein, die

(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Verschlusses
durch Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern, und

(ii) mit einer Deckeldichtung ausgerüstet sind;
f) die Aussen- und Innenverpackungen müssen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden Dicht-

heitsprüfung gemäss Absatz b) unterzogen werden;
g) die vollständige Verpackung muss zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde mindestens alle 3 Jahre einer

Sichtprüfung unterzogen werden;
h) auf der Aussen- und Innenverpackung muss gut lesbar und dauerhaft angebracht sein:

(i) das Datum (Monat, Jahr) der erstmaligen und der zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfung und
Sichtprüfung;

(ii) der Stempel des Sachverständigen, der die Prüfungen und Sichtprüfungen vorgenommen hat.
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(4) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. Diese müs-
sen einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prüfung mit einem Druck von mindestens 1 MPa 
(10 bar) (Überdruck) unterzogen werden. Die Druckgefässe dürfen nicht mit Druckentlastungseinrichtungen ausge-
rüstet sein. Jedes Druckgefäss, das einen beim Einatmen giftigen flüssigen Stoff mit einem LC50-Wert von höchstens 
200 ml/m3 (ppm) enthält, muss mit einer Verschlusskappe oder einem Verschlussventil versehen sein, die/das fol-
genden Anforderungen entsprechen muss: 
a) Jede Verschlusskappe oder jedes Verschlussventil muss über ein kegeliges Gewinde direkt mit dem Druckge-

fäss verbunden und in der Lage sein, dem Prüfdruck des Druckgefässes ohne Beschädigung oder Undichtheit 
standzuhalten; 

b) jedes Verschlussventil muss ein packungsloser Typ mit einer unperforierten Membran sein mit der Ausnahme, 
dass bei ätzenden Stoffen ein Verschlussventil ein Packungstyp mit einer Anordnung sein darf, die mit Hilfe 
einer mit einer Dichtung am Ventilrumpf oder am Druckgefäss befestigten Dichtkappe gasdicht gemacht wurde, 
um ein Austreten von Stoffen durch die Packung oder an der Packung vorbei zu verhindern; 

c) jede Austrittsöffnung von Verschlussventilen muss durch einen Gewindedeckel oder durch eine stabile Gewin-
dekappe und inerten Dichtungswerkstoff abgedichtet werden; 

d) die Konstruktionswerkstoffe des Druckgefässes, der Verschlussventile, der Verschlusskappen, der Auslaufde-
ckel, des Dichtungskitts und der Dichtungen müssen untereinander und mit dem Füllgut verträglich sein. 

Jedes Druckgefäss, dessen Wanddicke an irgendeiner Stelle geringer als 2,0 mm ist, und jedes Druckgefäss, das 
nicht mit einem Ventilschutz ausgerüstet ist, muss in einer Aussenverpackung befördert werden. Druckgefässe dür-
fen nicht mit einem Sammelrohr ausgestattet oder miteinander verbunden sein. 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
PP 82 (gestrichen) 
 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschriften für die Verpackung 
 
RR 3 (gestrichen) 
RR 7 Für die UN-Nummer 1251 müssen die Druckgefässe jedoch alle fünf Jahre geprüft werden. 
RR 10 UN 1614 muss, wenn der Stoff durch ein inertes poröses Material völlig aufgesaugt ist, in Metallgefässe mit 

höchstens 7,5 Liter Fassungsraum verpackt werden, die so in Holzkisten einzusetzen sind, dass sie einander 
nicht berühren können. Die Gefässe müssen durch das poröse Material vollständig ausgefüllt sein, das auch 
bei längerem Gebrauch, bei Erschütterungen und selbst bei Temperaturen bis zu 50 °C nicht zusammensinken 
oder gefährliche Hohlräume bilden darf. 
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P 602 VERPACKUNGSANWEISUNG P 602 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt und 
die Verpackungen luftdicht verschlossen sind: 
(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit einer höchsten Bruttomasse von 15 kg, bestehend aus: 

– einer oder mehreren Innenverpackung(en) aus Glas mit einer höchsten Menge von einem Liter je Innenverpa-
ckung, die höchstens zu 90 % ihres Fassungsraumes gefüllt ist (sind); der Verschluss (die Verschlüsse) jeder 
Innenverpackung muss (müssen) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein, die in der Lage ist, ein Lösen 
oder Lockern durch Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern; die Innenverpackung(en) 
muss (müssen) einzeln eingesetzt sein in 

– Metallgefässen zusammen mit Polstermaterial und saugfähigem Material in einer für die Aufnahme des ge-
samten Inhalts der Innenverpackung(en) aus Glas ausreichenden Menge, die wiederum verpackt sind in 

– Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 
oder 4H2. 

(2) Zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen aus Metall oder Kunststoff, die einzeln mit einem saug-
fähigen Material in einer für die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge und inertem Polstermaterial 
in Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 
4H2 mit einer höchsten Bruttomasse von 75 kg verpackt sind. Die Innenverpackungen dürfen höchstens zu 90 % 
ihres Fassungsraums gefüllt sein. Der Verschluss jeder Innenverpackung muss durch eine Vorrichtung physisch 
fixiert sein, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration während der 
Beförderung zu verhindern. Der Fassungsraum der Innenverpackungen darf 5 Liter nicht übersteigen. 

(3) Fässer und Kombinationsverpackungen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 oder 6HH1), die folgende Bedingungen erfüllen: 
a) die Innendruckprüfung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 0,3 MPa (3 bar) (Überdruck) 

durchgeführt werden; 
b) die Dichtheitsprüfungen im Rahmen der Auslegung und Herstellung müssen bei einem Prüfdruck von 30 kPa 

(0,3 bar) durchgeführt werden; 
c) die Verschlüsse müssen Schraubkappen sein, die 

(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Verschlusses 
durch Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern, und 

(ii) mit einer Deckeldichtung ausgerüstet sind. 
(4) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. Diese müs-

sen einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prüfung mit einem Druck von mindestens 1 MPa 
(10 bar) (Überdruck) unterzogen werden. Die Druckgefässe dürfen nicht mit Druckentlastungseinrichtungen ausge-
rüstet sein. Jedes Druckgefäss, das einen beim Einatmen giftigen flüssigen Stoff mit einem LC50-Wert von höchstens 
200 ml/m3 (ppm) enthält, muss mit einer Verschlusskappe oder einem Verschlussventil versehen sein, die/das fol-
genden Anforderungen entsprechen muss: 
a) Jede Verschlusskappe oder jedes Verschlussventil muss über ein kegeliges Gewinde direkt mit dem Druckge-

fäss verbunden und in der Lage sein, dem Prüfdruck des Druckgefässes ohne Beschädigung oder Undichtheit 
standzuhalten; 

b) jedes Verschlussventil muss ein packungsloser Typ mit einer unperforierten Membran sein mit der Ausnahme, 
dass bei ätzenden Stoffen ein Verschlussventil ein Packungstyp mit einer Anordnung sein darf, die mit Hilfe 
einer mit einer Dichtung am Ventilrumpf oder am Druckgefäss befestigten Dichtkappe gasdicht gemacht wurde, 
um ein Austreten von Stoffen durch die Packung oder an der Packung vorbei zu verhindern; 

c) jede Austrittsöffnung von Verschlussventilen muss durch einen Gewindedeckel oder durch eine stabile Gewin-
dekappe und inerten Dichtungswerkstoff abgedichtet werden; 

d) die Konstruktionswerkstoffe des Druckgefässes, der Verschlussventile, der Verschlusskappen, der Auslaufde-
ckel, des Dichtungskitts und der Dichtungen müssen untereinander und mit dem Füllgut verträglich sein. 

Jedes Druckgefäss, dessen Wanddicke an irgendeiner Stelle geringer als 2,0 mm ist, und jedes Druckgefäss, das 
nicht mit einem Ventilschutz ausgerüstet ist, muss in einer Aussenverpackung befördert werden. Druckgefässe dür-
fen nicht mit einem Sammelrohr ausgestattet oder miteinander verbunden sein. 
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P 603 VERPACKUNGSANWEISUNG P 603 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3507. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die 
besonderen Verpackungsvorschriften der Absätze 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 und 4.1.9.1.7 erfüllt sind: 

Verpackungen, bestehend aus: 

a) einem oder mehreren Primärgefässen aus Metall oder Kunststoff in

b) einer oder mehreren flüssigkeitsdichten starren Sekundärverpackungen in

c) einer starren Aussenverpackung:
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).

Zusätzliche Vorschriften 

1. Die Primärgefässe sind so in die Sekundärverpackungen zu verpacken, dass unter normalen Beförderungsbedingun-
gen ein Zubruchgehen, Durchstossen oder Austreten von Inhalt in die Sekundärverpackung verhindert wird. Die Se-
kundärverpackungen müssen mit geeignetem Polstermaterial gesichert werden, um Bewegungen in den Aussenver-
packungen zu verhindern. Wenn mehrere Primärgefässe in eine einzige Sekundärverpackung eingesetzt werden, müs-
sen diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegenseitige Berührung
verhindert wird.

2. Der Inhalt muss den Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.4.5.2 entsprechen.

3. Die Vorschriften des Abschnitts 6.4.4 müssen erfüllt sein.

Sondervorschrift für die Verpackung 

Bei spaltbaren freigestellten Stoffen müssen die in Absatz 2.2.7.2.3.5 festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. 
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P 620 VERPACKUNGSANWEISUNG P 620 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 2814 und 2900. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.8 erfüllt sind: 

Verpackungen, welche die Vorschriften des Kapitels 6.3 erfüllen und entsprechend zugelassen sind und die bestehen 
aus: 
a) Innenverpackungen, bestehend aus:

(i) (einem) flüssigkeitsdichten Primärgefäss(en);
(ii) einer flüssigkeitsdichten Sekundärverpackung;
(iii) – ausgenommen für ansteckungsgefährliche feste Stoffe – saugfähigem Material in einer für die Aufnahme des

gesamten Inhalts ausreichenden Menge zwischen dem (den) Primärgefäss(en) und der Sekundärverpackung;
wenn mehrere Primärgefässe in eine einzelne Sekundärverpackung eingesetzt werden, müssen sie entweder
einzeln eingewickelt oder voneinander getrennt werden, damit eine gegenseitige Berührung ausgeschlossen ist;

b) einer starren Aussenverpackung:
Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Die kleinste äussere Abmessung muss mindestens 100 mm betragen. 

Zusätzliche Vorschriften 
1. Innenverpackungen, die ansteckungsgefährliche Stoffe enthalten, dürfen nicht mit Innenverpackungen, die andere Ar-

ten von Gütern enthalten, zusammengepackt werden. Vollständige Versandstücke dürfen in einer Umverpackung ge-
mäss den Vorschriften der Abschnitte 1.2.1 und 5.1.2 enthalten sein; eine solche Umverpackung darf Trockeneis ent-
halten.

2. Abgesehen von Ausnahmesendungen, z. B. beim Versand vollständiger Organe, die eine besondere Verpackung er-
fordern, gelten folgende zusätzliche Vorschriften:
a) Stoffe, die bei Umgebungstemperatur oder einer höheren Temperatur versandt werden: Die Primärgefässe müssen

aus Glas, Metall oder Kunststoff sein. Wirksame Mittel zur Sicherstellung eines flüssigkeitsdichten Verschlusses
sind vorzusehen, z. B. ein Heisssiegelverschluss, ein umsäumter Stopfen oder ein Metallbördelverschluss. Werden
Schraubkappen verwendet, müssen diese durch wirksame Mittel, wie z. B. Band, Paraffin-Abdichtband oder zu die-
sem Zweck hergestellter Sicherungsverschluss, gesichert werden;

b) Stoffe, die gekühlt oder gefroren versandt werden: Um die Sekundärverpackung(en) oder wahlweise in einer Um-
verpackung mit einem oder mehreren vollständigen Versandstücken, die gemäss Abschnitt 6.3.3 gekennzeichnet
sind, ist Eis, Trockeneis oder ein anderes Kühlmittel anzuordnen. Damit die Sekundärverpackung(en) oder die Ver-
sandstücke nach dem Schmelzen des Eises oder dem Verdampfen des Trockeneises sicher in ihrer ursprünglichen
Lage verbleibt (verbleiben), sind Innenhalterungen vorzusehen. Bei Verwendung von Eis muss die Aussenverpa-
ckung oder Umverpackung flüssigkeitsdicht sein. Bei Verwendung von Trockeneis muss das Kohlendioxidgas aus
der Aussenverpackung oder Umverpackung entweichen können. Das Primärgefäss und die Sekundärverpackung
dürfen durch die Temperatur des verwendeten Kühlmittels in ihrer Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden;

c) Stoffe, die in flüssigem Stickstoff versandt werden: Es sind Primärgefässe aus Kunststoff zu verwenden, die gegen-
über sehr niedrigen Temperaturen beständig sind. Die Sekundärverpackung muss ebenfalls gegenüber sehr nied-
rigen Temperaturen beständig sein und wird in den meisten Fällen an die einzelnen Primärgefässe angepasst sein
müssen. Die Vorschriften für die Beförderung von flüssigem Stickstoff sind ebenfalls zu beachten. Das Primärgefäss
und die Sekundärverpackung dürfen durch die Temperatur des flüssigen Stickstoffs in ihrer Funktionsfähigkeit nicht
beeinträchtigt werden;

d) lyophilisierte Stoffe dürfen auch in Primärgefässen befördert werden, die aus zugeschmolzenen Ampullen aus Glas
oder mit Gummistopfen verschlossenen Phiolen aus Glas mit Metalldichtungen bestehen.

3. Unabhängig von der vorgesehenen Versandtemperatur muss das Primärgefäss oder die Sekundärverpackung einem
Innendruck, der einem Druckunterschied von mindestens 95 kPa entspricht, ohne Undichtheiten standhalten können.
Dieses Primärgefäss oder diese Sekundärverpackung muss auch Temperaturen von –40 °C bis +55 °C standhalten
können.

4. Andere gefährliche Güter dürfen nicht mit ansteckungsgefährlichen Stoffen der Klasse 6.2 in ein und derselben Verpa-
ckung zusammengepackt werden, sofern diese nicht für die Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit, für die Stabilisie-
rung, für die Verhinderung des Abbaus oder für die Neutralisierung der Gefahren der ansteckungsgefährlichen Stoffe
erforderlich sind. Gefährliche Güter der Klasse 3, 8 oder 9 dürfen in Mengen von höchstens 30 ml in jedes Primärge-
fäss, das ansteckungsgefährliche Stoffe enthält, verpackt werden. Diese geringen Mengen gefährlicher Güter der
Klasse 3, 8 oder 9 unterliegen keinen zusätzlichen Vorschriften des ADR, wenn sie in Übereinstimmung mit dieser
Verpackungsanweisung verpackt sind.

5. Alternative Verpackungen für die Beförderung von tierischen Stoffen dürfen nach den Vorschriften des Unterabschnitts
4.1.8.7 von der zuständigen Behörde des Ursprungslandesa) zugelassen werden.

a) Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zuständige Behörde der ersten Vertragspartei des ADR, die
von der Sendung berührt wird.
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P 621 VERPACKUNGSANWEISUNG P 621 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3291. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, ausgenommen Un-
terabschnitt 4.1.1.15, und 4.1.3 erfüllt sind: 

(1) Unter der Voraussetzung, dass genügend saugfähiges Material vorhanden ist, um die gesamte Menge der vorhan-
denen flüssigen Stoffe aufzunehmen, und die Verpackung in der Lage ist, flüssige Stoffe zurückzuhalten:

Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II für feste Stoffe entsprechen. 

(2) Für Versandstücke, die grössere Mengen flüssiger Stoffe enthalten:
Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2), 
Kombinationsverpackungen (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 
6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II für flüssige Stoffe entsprechen. 

Zusätzliche Vorschrift 
Verpackungen, die für scharfe oder spitze Gegenstände, wie Glasscherben oder Nadeln, vorgesehen sind, müssen durch-
stossfest und in der Lage sein, flüssige Stoffe unter den Prüfbedingungen des Kapitels 6.1 zurückzuhalten. 
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P 622 VERPACKUNGSANWEISUNG P 622 

Diese Anweisung gilt für Abfälle der UN-Nummer 3549, die zur Entsorgung befördert werden. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
aus Metall 
aus Kunststoff 

aus Metall 
aus Kunststoff 

Kisten 
aus Stahl (4A) 
aus Aluminium (4B) 
aus einem anderen Metall (4N) 
aus Sperrholz (4D) 
aus Pappe (4G) 
aus starrem Kunststoff (4H2) 

Fässer 
aus Stahl (1A2) 
aus Aluminium (1B2) 
aus einem anderen Metall (1N2) 
aus Sperrholz (1D) 
aus Pappe (1G) 
aus Kunststoff (1H2) 

Kanister 
aus Stahl (3A2) 
aus Aluminium (3B2) 
aus Kunststoff (3H2) 

Die Aussenverpackung muss den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe I für feste Stoffe entsprechen. 

Zusätzliche Vorschriften: 
1. Zerbrechliche Gegenstände müssen entweder in einer starren Innenverpackung oder in einer starren Zwischenverpa-

ckung verpackt werden.
2. Innenverpackungen, die scharfe oder spitze Gegenstände, wie Glasscherben oder Nadeln, enthalten, müssen starr

und durchstossfest sein.
3. Die Innenverpackung, die Zwischenverpackung und die Aussenverpackung müssen in der Lage sein, flüssige Stoffe

zurückzuhalten. Aussenverpackungen, die bauartbedingt nicht in der Lage sind, flüssige Stoffe zurückzuhalten, müs-
sen mit einer Innenauskleidung versehen sein oder es müssen geeignete Massnahmen getroffen werden, um flüssige
Stoffe zurückzuhalten.

4. Die Innenverpackung und/oder die Zwischenverpackung dürfen flexibel sein. Wenn flexible Verpackungen verwendet
werden, müssen sie in der Lage sein, die Schlagfestigkeitsprüfung von mindestens 165 g gemäss der Norm ISO 7765-
1:1988 «Kunststofffolien und -bahnen – Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammerverfahren – Teil 1:
Eingrenzungsverfahren» und die Reissfestigkeitsprüfung von mindestens 480 g sowohl in paralleler als auch in senk-
rechter Ebene zur Länge des Sacks gemäss der Norm ISO 6383-2:1983 «Kunststoffe – Folien und Bahnen – Bestim-
mung der Reissfestigkeit – Teil 2: Elmendorf-Verfahren» zu bestehen. Die Nettomasse jeder flexiblen Innenverpackung 
darf höchstens 30 kg betragen.

5. Jede flexible Zwischenverpackung darf nur eine Innenverpackung enthalten.
6. Innenverpackungen, die eine geringe Menge freier Flüssigkeit enthalten, dürfen in Zwischenverpackungen enthalten

sein, vorausgesetzt, in der Innenverpackung oder Zwischenverpackung ist genügend saugfähiges oder verfestigendes
Material enthalten, um den gesamten vorhandenen flüssigen Inhalt aufzusaugen oder zu verfestigen. Es muss geeig-
netes saugfähiges Material verwendet werden, das den unter normalen Beförderungsbedingungen auftretenden Tem-
peraturen und Vibrationen standhält.

7. Zwischenverpackungen müssen mit geeignetem Polstermaterial und/oder saugfähigem Material in den Aussenverpa-
ckungen gesichert sein.
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P 650 VERPACKUNGSANWEISUNG P 650 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3373. 
(1) Die Verpackungen müssen von guter Qualität und genügend widerstandsfähig sein, dass sie den Stössen und Be-

lastungen, die unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten können, standhalten, einschliesslich des Um-
schlags zwischen Güterbeförderungseinheiten und zwischen Güterbeförderungseinheiten und Lagerhäusern sowie
jeder Entnahme von einer Palette oder aus einer Umverpackung zur nachfolgenden manuellen oder mechanischen
Handhabung. Die Verpackungen müssen so gebaut und verschlossen sein, dass unter normalen Beförderungsbe-
dingungen ein Austreten des Inhalts infolge von Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- und Druckänderung
verhindert wird.

(2) Die Verpackung muss aus mindestens drei Bestandteilen bestehen:
a) einem Primärgefäss;
b) einer Sekundärverpackung und
c) einer Aussenverpackung,
wobei entweder die Sekundärverpackung oder die Aussenverpackung starr sein muss.

(3) Die Primärgefässe sind so in die Sekundärverpackungen zu verpacken, dass unter normalen Beförderungsbedin-
gungen ein Zubruchgehen, Durchstossen oder Austreten von Inhalt in die Sekundärverpackung verhindert wird. Die
Sekundärverpackungen sind mit geeignetem Polstermaterial in die Aussenverpackungen einzusetzen. Ein Austreten 
des Inhalts darf nicht zu einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit des Polstermaterials oder der Aussenverpackung
führen.

(4) Für die Beförderung ist das nachstehend abgebildete Kennzeichen auf der äusseren Oberfläche der Aussenverpa-
ckung auf einem kontrastierenden Hintergrund anzubringen; es muss deutlich sichtbar und lesbar sein. Das Kenn-
zeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) mit einer Mindestabmessung von 50 mm x
50 mm haben; die Linie muss mindestens 2 mm breit sein und die Buchstaben und Ziffern müssen eine Zeichenhöhe 
von mindestens 6 mm haben. Direkt neben dem rautenförmigen Kennzeichen muss auf der Aussenverpackung die
offizielle Benennung für die Beförderung «BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B» mit einer Buchstabenhöhe
von mindestens 6 mm angegeben werden.

(5) Mindestens eine der Oberflächen der Aussenverpackung muss eine Mindestabmessung von 100 mm x 100 mm
haben.

(6) Das vollständige Versandstück muss in der Lage sein, die Fallprüfung des Unterabschnitts 6.3.5.3 nach den Vor-
schriften des Unterabschnitts 6.3.5.2 bei einer Fallhöhe von 1,2 m erfolgreich zu bestehen. Nach der jeweiligen
Fallversuchsreihe darf aus dem (den) Primärgefäss(en), das (die), sofern vorgeschrieben, durch das saugfähige
Material geschützt bleiben muss (müssen), nichts in die Sekundärverpackung gelangen.

(7) Für flüssige Stoffe gilt:
a) Das (die) Primärgefäss(e) muss (müssen) flüssigkeitsdicht sein.
b) Die Sekundärverpackung muss flüssigkeitsdicht sein.
c) Wenn mehrere zerbrechliche Primärgefässe in eine einzige Sekundärverpackung eingesetzt werden, müssen

diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegenseitige Berührung
verhindert wird.

d) Zwischen dem (den) Primärgefäss(en) und der Sekundärverpackung muss saugfähiges Material eingesetzt
werden. Das saugfähige Material muss ausreichend sein, um die gesamte im (in den) Primärgefäss(en) ent-
haltene Menge aufzunehmen, so dass ein Austreten des flüssigen Stoffes nicht zu einer Beeinträchtigung der
Unversehrtheit des Polstermaterials oder der Aussenverpackung führt.

e) Das Primärgefäss oder die Sekundärverpackung muss in der Lage sein, einem Innendruck von 95 kPa
(0,95 bar) ohne Verlust von Füllgut standzuhalten.
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(8) Für feste Stoffe gilt: 
a) Das (die) Primärgefäss(e) muss (müssen) staubdicht sein. 
b) Die Sekundärverpackung muss staubdicht sein. 
c) Wenn mehrere zerbrechliche Primärgefässe in eine einzige Sekundärverpackung eingesetzt werden, müssen 

diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegenseitige Berührung 
verhindert wird. 

d) Wenn Zweifel darüber bestehen, ob während der Beförderung Restflüssigkeit im Primärgefäss vorhanden sein 
kann, muss eine für flüssige Stoffe geeignete Verpackung mit saugfähigem Material verwendet werden. 

(9) Gekühlte oder gefrorene Proben: Eis, Trockeneis und flüssiger Stickstoff 
a) Wenn Trockeneis oder flüssiger Stickstoff als Kühlmittel verwendet wird, gelten die Vorschriften des Abschnitts 

5.5.3. Wenn Eis verwendet wird, muss dieses ausserhalb der Sekundärverpackungen, in die Aussenverpa-
ckung oder in eine Umverpackung eingesetzt werden. Damit die Sekundärverpackungen sicher in ihrer ur-
sprünglichen Lage verbleiben, müssen Innenhalterungen vorgesehen werden. Bei Verwendung von Eis muss 
die Aussenverpackung oder Umverpackung flüssigkeitsdicht sein. 

b) Das Primärgefäss und die Sekundärverpackung dürfen durch die Temperatur des verwendeten Kühlmittels 
sowie durch die Temperaturen und Drücke, die bei einem Ausfall der Kühlung entstehen können, in ihrer Funk-
tionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden. 

(10) Wenn Versandstücke in eine Umverpackung eingesetzt werden, müssen die in dieser Verpackungsanweisung vor-
geschriebenen Versandstück-Kennzeichen entweder deutlich sichtbar sein oder auf der Aussenseite der Umverpa-
ckung wiedergegeben werden. 

(11) Ansteckungsgefährliche Stoffe, die der UN-Nummer 3373 zugeordnet sind und die in Übereinstimmung mit dieser 
Verpackungsanweisung verpackt sind, und Versandstücke, die in Übereinstimmung mit dieser Verpackungsanwei-
sung gekennzeichnet sind, unterliegen keinen weiteren Vorschriften des ADR. 

(12) Hersteller und nachfolgende Verteiler von Verpackungen müssen dem Absender oder der Person, welche das Ver-
sandstück vorbereitet (z. B. Patient), klare Anweisungen für das Befüllen und Verschliessen dieser Versandstücke 
liefern, um eine richtige Vorbereitung des Versandstücks für die Beförderung zu ermöglichen. 

(13) Andere gefährliche Güter dürfen nicht mit ansteckungsgefährlichen Stoffen der Klasse 6.2 in ein und derselben 
Verpackung zusammengepackt werden, sofern diese nicht für die Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit, für die 
Stabilisierung, für die Verhinderung des Abbaus oder für die Neutralisierung der Gefahren der ansteckungsgefährli-
chen Stoffe erforderlich sind. Gefährliche Güter der Klasse 3, 8 oder 9 dürfen in Mengen von höchstens 30 ml in 
jedes Primärgefäss, das ansteckungsgefährliche Stoffe enthält, verpackt werden. Wenn diese geringen Mengen 
gefährlicher Güter in Übereinstimmung mit dieser Verpackungsanweisung zusammen mit ansteckungsgefährlichen 
Stoffen verpackt werden, müssen die übrigen Vorschriften des ADR nicht erfüllt werden. 

(14) Wenn Stoffe frei geworden sind und in einer Güterbeförderungseinheit verschüttet wurden, so darf diese erst nach 
gründlicher Reinigung, gegebenenfalls Desinfektion oder Entgiftung, wiederverwendet werden. Alle anderen in der-
selben Güterbeförderungseinheit beförderten Güter und Gegenstände sind auf mögliche Verunreinigung zu prüfen. 

 
Zusätzliche Vorschrift 
Alternative Verpackungen für die Beförderung von tierischen Stoffen dürfen nach den Vorschriften des Unterabschnitts 
4.1.8.7 von der zuständigen Behörde des Ursprungslandesa) zugelassen werden. 
a) Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zuständige Behörde der ersten Vertragspartei des ADR, die 

von der Sendung berührt wird. 
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P 800 VERPACKUNGSANWEISUNG P 800 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 2803 und 2809. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt, oder
(2) Kolben oder Flaschen aus Stahl mit Schraubverschlüssen und einem Fassungsraum von höchstens 3 Litern oder
(3) zusammengesetzte Verpackungen, die folgenden Vorschriften entsprechen:

a) Die Innenverpackungen müssen aus Glas, Metall oder starrem Kunststoff bestehen und jede dafür geeignet
sein, flüssige Stoffe mit einer höchsten Nettomasse von 15 kg aufzunehmen.

b) Die Innenverpackungen müssen mit ausreichend Polstermaterial verpackt sein, um ein Zubruchgehen zu ver-
hindern.

c) Entweder die Innenverpackungen oder die Aussenverpackungen müssen widerstandsfähige, dichte, durch-
stossfeste und für den Inhalt undurchlässige Innenauskleidungen oder Säcke haben, die den Inhalt vollständig
umschliessen und unabhängig von Lage oder Ausrichtung ein Entweichen aus dem Versandstück verhindern.

d) Die folgenden Aussenverpackungen und höchsten Nettomassen sind zugelassen:

Aussenverpackung höchste Nettomasse 
Fässer 

aus Stahl (1A1, 1A2) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1, 1N2) 
aus Kunststoff (1H1, 1H2) 
aus Sperrholz (1D) 
aus Pappe (1G) 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

Kisten 
aus Stahl (4A) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N) 
aus Naturholz (4C1) 
aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2) 
aus Sperrholz (4D) 
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 
aus Pappe (4G) 
aus Schaumstoff (4H1) 
aus starrem Kunststoff (4H2) 

400 kg 
400 kg 
250 kg 
250 kg 
250 kg 
125 kg 
125 kg 
60 kg 
125 kg 

Sondervorschrift für die Verpackung 

PP 41 Wenn es notwendig ist, UN 2803 Gallium bei niedrigen Temperaturen zu befördern, um es in vollständig festem 
Zustand zu halten, dürfen die oben aufgeführten Verpackungen mit einer festen, wasserbeständigen Aussenver-
packung umverpackt werden, die Trockeneis oder ein anderes Kühlmittel enthält. Wenn ein Kühlmittel verwendet 
wird, müssen alle oben aufgeführten, für die Verpackung von Gallium verwendeten Werkstoffe chemisch und 
physikalisch gegen das Kühlmittel widerstandsfähig und bei den niedrigen Temperaturen des verwendeten Kühl-
mittels schlagfest sein. Wird Trockeneis verwendet, so muss aus der Aussenverpackung gasförmiges Kohlendi-
oxid entweichen können. 
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P 801 VERPACKUNGSANWEISUNG P 801 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 2794, 2795 und 3028 sowie für gebrauchte Batterien der UN-Nummer 2800. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 und des 
Abschnitts 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Starre Aussenverpackungen, Verschläge aus Holz oder Paletten.

Zusätzlich müssen folgende Vorschriften erfüllt werden:
a) gestapelte Batterien (Akkumulatoren) müssen durch eine Schicht aus elektrisch nicht leitfähigem Material ge-

trennt sein;
b) die Pole der Batterien (Akkumulatoren) dürfen nicht dem Gewicht anderer darüber liegender Elemente ausge-

setzt sein;
c) die Batterien (Akkumulatoren) müssen so verpackt oder gesichert sein, dass eine unbeabsichtigte Bewegung

verhindert wird;
d) die Batterien (Akkumulatoren) dürfen unter normalen Beförderungsbedingungen nicht auslaufen oder es müs-

sen geeignete Massnahmen getroffen werden, um eine Freisetzung des Elektrolyts aus dem Versandstück zu
verhindern (z. B. einzelne Verpackung der Batterien (Akkumulatoren) oder andere ebenso wirksame Metho-
den), und

e) die Batterien (Akkumulatoren) müssen gegen Kurzschluss geschützt sein.
(2) Für die Beförderung gebrauchter Batterien (Akkumulatoren) dürfen auch Behältnisse aus rostfreiem Stahl oder aus

Kunststoff verwendet werden.
Ausserdem müssen die folgenden Vorschriften erfüllt werden:
a) die Behältnisse müssen gegenüber dem Elektrolyt, der in den Batterien (Akkumulatoren) enthalten war, be-

ständig sein;
b) die Behältnisse dürfen nicht über die Höhe ihrer Seitenwände hinaus befüllt werden;
c) die Aussenseite der Behältnisse muss frei von Elektrolytrückständen der Batterien (Akkumulatoren) sein;
d) unter normalen Beförderungsbedingungen darf aus den Behältnissen kein Elektrolyt austreten;
e) es müssen Massnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass befüllte Behältnisse ihren Inhalt nicht

verlieren können;
f) es müssen Massnahmen getroffen werden, um Kurzschlüsse zu verhindern (z. B. Entladung der Batterien

(Akkumulatoren), einzelner Schutz der Pole der Batterien (Akkumulatoren) usw.), und
g) die Behältnisse müssen entweder:

(i) abgedeckt sein oder
(ii) in gedeckten oder bedeckten Fahrzeugen oder in geschlossenen oder bedeckten Containern befördert

werden.
Bem. Die nach den Absätzen (1) und (2) zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschrei-

ten (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3). 

P 801a VERPACKUNGSANWEISUNG P 801a 

(gestrichen) 
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P 802 VERPACKUNGSANWEISUNG P 802 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Zusammengesetzte Verpackungen

Aussenverpackungen: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 
oder 4H2; 

höchste Nettomasse:  75 kg; 
Innenverpackungen:  aus Glas oder Kunststoff; höchster Fassungsraum: 10 Liter. 

(2) Zusammengesetzte Verpackungen
Aussenverpackungen: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 

oder 4H2; 
höchste Nettomasse:  125 kg; 
Innenverpackungen:  aus Metall; höchster Fassungsraum: 40 Liter. 

(3) Kombinationsverpackungen: Glasgefäss in einem Fass aus Stahl, Aluminium oder Sperrholz (6PA1, 6PB1 oder
6PD1) oder in einer Kiste aus Stahl, Aluminium oder Naturholz oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC oder
6PD2) oder in einer Aussenverpackung aus starrem Kunststoff (6PH2); höchster Fassungsraum: 60 Liter.

(4) Fässer aus Stahl (1A1) mit einem höchsten Fassungsraum von 250 Litern.
(5) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt.

P 803 VERPACKUNGSANWEISUNG P 803 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 2028. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
(2) Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).

Höchste Nettomasse: 75 kg. 

Die Gegenstände müssen einzeln verpackt und voneinander durch Unterteilungen, Trennwände, Innenverpackungen 
oder Polstermaterial getrennt sein, um eine unbeabsichtigte Entladung unter normalen Beförderungsbedingungen zu ver-
hindern. 
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P 804 VERPACKUNGSANWEISUNG P 804 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 1744. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt und 
die Verpackungen luftdicht verschlossen sind: 
(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit einer höchsten Bruttomasse von 25 kg, bestehend aus 

– einer oder mehreren Innenverpackungen aus Glas mit einem höchsten Fassungsraum von 1,3 Litern je Innen-
verpackung, die höchstens zu 90 % ihres Fassungsraumes gefüllt sind und deren Verschluss (Verschlüsse) 
durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein muss (müssen), die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern durch 
Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern; die Innenverpackung(en) muss (müssen) ein-
zeln eingesetzt sein in 

– Gefässen aus Metall oder starrem Kunststoff zusammen mit Polstermaterial und saugfähigem Material in einer 
für die Aufnahme des gesamten Inhalts der Innenverpackung(en) aus Glas ausreichenden Menge, die wiede-
rum verpackt sind in 

– Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 
oder 4H2. 

(2) Zusammengesetzte Verpackungen, bestehend aus Innenverpackungen aus Metall oder Polyvinyldifluorid (PVDF), 
deren Fassungsraum 5 Liter nicht übersteigt und die einzeln mit einem saugfähigen Material in einer für die Auf-
nahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge und inertem Polstermaterial in Aussenverpackungen 1A1, 1A2, 
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2 mit einer höchsten Bruttomasse 
von 75 kg verpackt sind. Die Innenverpackungen dürfen höchstens zu 90 % ihres Fassungsraums gefüllt sein. Der 
Verschluss jeder Innenverpackung muss durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein, die in der Lage ist, ein Lösen 
oder Lockern des Verschlusses durch Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern. 

(3) Verpackungen, bestehend aus: 
Aussenverpackungen: 
Fässer aus Stahl oder Kunststoff (1A1, 1A2, 1H1 oder 1H2), die nach den Prüfvorschriften des Abschnitts 6.1.5 mit 
einer Masse, die der Masse des zusammengestellten Versandstücks entspricht, entweder als Verpackung für die 
Aufnahme von Innenverpackungen oder als Einzelverpackung für die Aufnahme flüssiger oder fester Stoffe geprüft 
und entsprechend gekennzeichnet sind. 
Innenverpackungen: 
Fässer und Kombinationsverpackungen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 oder 6HA1), die den Vorschriften des Kapitels 6.1 für 
Einzelverpackungen entsprechen und folgende Bedingungen erfüllen: 
a) die Innendruckprüfung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 300 kPa (3 bar) (Überdruck) durch-

geführt werden; 
b) die Dichtheitsprüfungen im Rahmen der Auslegung und der Herstellung müssen bei einem Prüfdruck von 

30 kPa (0,3 bar) durchgeführt werden; 
c) sie müssen vom äusseren Fass durch die Verwendung eines inerten stossdämpfenden Polstermaterials, das 

die Innenverpackung von allen Seiten umgibt, isoliert sein; 
d) ihr Fassungsraum darf 125 Liter nicht übersteigen; 
e) die Verschlüsse müssen Schraubkappen sein, die: 

(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern des Verschlusses 
durch Schlag oder Vibration während der Beförderung zu verhindern, und 

(ii) mit einer Deckeldichtung ausgerüstet sind; 
f) die Aussen- und Innenverpackungen müssen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden inne-

ren Inspektion und Dichtheitsprüfung gemäss Absatz b) unterzogen werden, und 
g) auf den Aussen- und Innenverpackungen muss gut lesbar und dauerhaft angebracht sein: 

(i) das Datum (Monat, Jahr) der erstmaligen und der zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfung und 
Inspektion der Innenverpackung; 

(ii) der Name oder das zugelassene Symbol des Sachverständigen, der die Prüfungen und Inspektionen 
vorgenommen hat. 

(4) Druckgefässe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. 
a) Sie müssen einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prüfung mit einem Druck von mindes-

tens 1 MPa (10 bar) (Überdruck) unterzogen werden. 
b) Sie müssen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden inneren Inspektion und Dichtheitsprü-

fung unterzogen werden. 
c) Sie dürfen nicht mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerüstet sein. 
d) Jedes Druckgefäss muss mit einer Verschlusskappe oder einem oder mehreren Verschlussventilen verschlos-

sen sein, die mit einer zweiten Verschlusseinrichtung ausgerüstet sind. 
e) Die Konstruktionswerkstoffe des Druckgefässes, der Verschlussventile, der Verschlusskappen, der Auslaufde-

ckel, des Dichtungskitts und der Dichtungen müssen untereinander und mit dem Füllgut verträglich sein. 
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P 900 VERPACKUNGSANWEISUNG P 900 

(bleibt offen) 
 
 
 
P 901 VERPACKUNGSANWEISUNG P 901 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3316. 

Folgende zusammengesetzte Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind: 

Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für diejenige Verpackungsgruppe entsprechen, die dem gesamten 
Testsatz oder der gesamten Ausrüstung zugeordnet ist (siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 251). Wenn der Testsatz oder 
die Ausrüstung nur gefährliche Güter enthält, denen keine Verpackungsgruppe zugeordnet ist, müssen die Verpackungen 
den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

Höchstmenge gefährlicher Güter je Aussenverpackung: 10 kg, wobei die Masse für gegebenenfalls vorhandenes Kohlen-
dioxid, fest (Trockeneis), das als Kühlmittel verwendet wird, unberücksichtigt bleibt. 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Die gefährlichen Güter in den Testsätzen oder Ausrüstungen müssen in Innenverpackungen verpackt und vor den ande-
ren Stoffen, die in den Testsätzen oder Ausrüstungen enthalten sind, geschützt sein. 

 
 
 
P 902 VERPACKUNGSANWEISUNG P 902 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3268. 

Verpackte Gegenstände: 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe III entsprechen. 

Die Verpackungen müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass Bewegungen der Gegenstände und eine unbeabsichtigte 
Auslösung unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert werden. 

Unverpackte Gegenstände: 

Die Gegenstände dürfen zum, vom oder zwischen dem Herstellungsort und einer Montagefabrik, einschliesslich Orten 
der Zwischenbehandlung, auch unverpackt in besonders ausgerüsteten Handhabungseinrichtungen oder Güterbeförde-
rungseinheiten befördert werden. 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Druckgefässe müssen den Vorschriften der zuständigen Behörde für den (die) im Druckgefäss enthaltenen Stoff(e) ent-
sprechen. 

 
 
 
P 903 VERPACKUNGSANWEISUNG P 903 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481. 

«Ausrüstung» im Sinne dieser Verpackungsanweisung ist ein Gerät, für dessen Betrieb die Lithiumzellen oder -batterien 
elektrische Energie liefern. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Für Zellen und Batterien: 
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Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 

Kanister (3A2, 3B2, 3H2).Die Zellen oder Batterien müssen so in Verpackungen verpackt werden, dass die Zellen 
oder Batterien vor Beschädigungen geschützt sind, die durch Bewegungen der Zellen oder Batterien in der Verpa-
ckung oder durch das Einsetzen der Zellen oder Batterien in die Verpackung verursacht werden können. 
Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

(2) Zusätzlich für eine Zelle oder eine Batterie mit einer Bruttomasse von mindestens 12 kg mit einem widerstandsfähi-
gen, stossfesten Gehäuse: 
a) widerstandsfähige Aussenverpackungen, 
b) Schutzumschliessungen (z. B. vollständig geschlossene Verschläge oder Lattenverschläge aus Holz) oder 
c) Paletten oder andere Handhabungseinrichtungen. 
Die Zellen oder Batterien müssen gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert sein, und die Pole dürfen nicht mit 
dem Gewicht anderer darüber liegender Elemente belastet werden. 
Die Verpackungen müssen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen. 

(3) Für Zellen oder Batterien, mit Ausrüstungen verpackt: 
Verpackungen, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungsanweisung entsprechen und anschlies-
send mit der Ausrüstung in eine Aussenverpackung eingesetzt werden, oder 
Verpackungen, welche die Zellen oder Batterien vollständig umschliessen und anschliessend mit der Ausrüstung in 
eine Verpackung eingesetzt werden, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungsanweisung ent-
spricht. 
Die Ausrüstung muss gegen Bewegungen in der Aussenverpackung gesichert werden. 

(4) Für Zellen oder Batterien in Ausrüstungen: 
Widerstandsfähige Aussenverpackungen, die aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres 
Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Sie müs-
sen so gebaut sein, dass eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung während der Beförderung verhindert wird. Die Ver-
packungen müssen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen. 
Grosse Ausrüstungen dürfen unverpackt oder auf Paletten zur Beförderung aufgegeben werden, sofern die Zellen 
oder Batterien durch die Ausrüstung, in der sie enthalten sind, gleichwertig geschützt werden. 
Einrichtungen, die absichtlich aktiv sind, wie Sender für die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen 
(RFID), Uhren und Temperaturmesswerterfasser, und die nicht in der Lage sind, eine gefährliche Hitzeentwicklung 
zu erzeugen, dürfen in widerstandsfähigen Aussenverpackungen befördert werden. 
Bem. Bei Beförderungen in einer Transportkette, die eine Luftbeförderung einschliesst, müssen diese Einrichtun-

gen im aktiven Zustand den festgelegten Normen für elektromagnetische Strahlung entsprechen, um sicher-
zustellen, dass der Betrieb der Einrichtungen nicht zu einer Beeinträchtigung der Flugzeugsysteme führt. 

(5) Für Verpackungen, die sowohl Zellen oder Batterien, die mit Ausrüstungen verpackt sind, als auch Zellen oder Bat-
terien in Ausrüstungen enthalten: 
a) für Zellen und Batterien Verpackungen, welche die Zellen oder Batterien vollständig umschliessen und an-

schliessend mit der Ausrüstung in eine Verpackung eingesetzt werden, die den Vorschriften des Absatzes (1) 
dieser Verpackungsanweisung entspricht, oder 

b) Verpackungen, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungsanweisung entsprechen und an-
schliessend mit der Ausrüstung in eine widerstandsfähige Aussenverpackung eingesetzt werden, die aus ei-
nem geeigneten Werkstoff hergestellt ist und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Ver-
wendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweist. Die Aussenverpackung muss so gebaut sein, 
dass eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung während der Beförderung verhindert wird; sie muss den Vorschrif-
ten des Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen. 

Die Ausrüstung muss gegen Bewegungen in der Aussenverpackung gesichert werden. 
Einrichtungen, die absichtlich aktiv sind, wie Sender für die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen 
(RFID), Uhren und Temperaturmesswerterfasser, und die nicht in der Lage sind, eine gefährliche Hitzeentwicklung 
zu erzeugen, dürfen in widerstandsfähigen Aussenverpackungen befördert werden. 
Bem. Bei Beförderungen in einer Transportkette, die eine Luftbeförderung einschliesst, müssen diese Einrichtun-

gen im aktiven Zustand den festgelegten Normen für elektromagnetische Strahlung entsprechen, um sicher-
zustellen, dass der Betrieb der Einrichtungen nicht zu einer Beeinträchtigung der Flugzeugsysteme führt. 

Bem. Die nach den Absätzen (2), (4) und (5) zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg über-
schreiten (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3). 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Die Zellen oder Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 
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P 903a VERPACKUNGSANWEISUNG P 903a 
 
(gestrichen) 

 
 
 
P 903b VERPACKUNGSANWEISUNG P 903b 
 
(gestrichen) 
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P 904 VERPACKUNGSANWEISUNG P 904 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3245. 

Die folgenden Verpackungen sind zugelassen: 
(1) Verpackungen, die den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und 4.1.1.8 und des Abschnitts 

4.1.3 entsprechen und so ausgelegt sind, dass sie den Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen. Es müs-
sen Aussenverpackungen verwendet werden, die aus geeignetem Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres 
Fassungsraums und der vorgesehenen Verwendung eine ausreichende Festigkeit aufweisen und entsprechend 
ausgelegt sind. Wenn diese Verpackungsanweisung für die Beförderung von Innenverpackungen von zusammen-
gesetzten Verpackungen verwendet wird, muss die Verpackung so ausgelegt und gebaut sein, dass unter normalen 
Beförderungsbedingungen eine unbeabsichtigte Entleerung verhindert wird. 

(2) Verpackungen, die nicht unbedingt den Prüfvorschriften für Verpackungen des Teils 6 entsprechen müssen, aber 
folgenden Vorschriften entsprechen: 
a) Eine Innenverpackung, bestehend aus: 

(i) (einem) Primärgefäss(en) und einer Sekundärverpackung, wobei das (die) Primärgefäss(e) oder die Se-
kundärverpackung für flüssige Stoffe flüssigkeitsdicht oder für feste Stoffe staubdicht sein muss (müs-
sen); 

(ii) bei flüssigen Stoffen saugfähigem Material, das zwischen dem (den) Primärgefäss(en) und der Sekun-
därverpackung eingesetzt ist. Das saugfähige Material muss ausreichend sein, um die gesamte im (in 
den) Primärgefäss(en) enthaltene Menge aufzunehmen, so dass ein Austreten des flüssigen Stoffes nicht 
zu einer Beeinträchtigung der Unversehrtheit des Polstermaterials oder der Aussenverpackung führt; 

(iii) wenn mehrere zerbrechliche Primärgefässe in eine einzige Sekundärverpackung eingesetzt werden, 
müssen diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt werden, dass eine gegensei-
tige Berührung verhindert wird. 

b) Eine Aussenverpackung muss in Bezug auf ihren Fassungsraum, ihre Masse und ihren vorgesehenen Ver-
wendungszweck ausreichend widerstandsfähig sein, und ihre kleinste Aussenabmessung muss mindestens 
100 mm betragen. 

Für die Beförderung ist das nachstehend abgebildete Kennzeichen auf der äusseren Oberfläche der Aussenverpackung 
auf einem kontrastierenden Hintergrund anzubringen; es muss deutlich sichtbar und lesbar sein. Das Kennzeichen muss 
die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) mit einer Mindestabmessung von 50 mm × 50 mm haben; die 
Linie muss mindestens 2 mm breit sein und die Buchstaben und Ziffern müssen eine Zeichenhöhe von mindestens 6 mm 
haben. 

 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Eis, Trockeneis und flüssiger Stickstoff 

Wenn Trockeneis oder flüssiger Stickstoff als Kühlmittel verwendet wird, gelten die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3. 
Wenn Eis verwendet wird, muss dieses ausserhalb der Sekundärverpackungen, in der Aussenverpackung oder in einer 
Umverpackung eingesetzt werden. Damit die Sekundärverpackungen sicher in ihrer ursprünglichen Lage verbleiben, 
müssen Innenhalterungen vorgesehen werden. Bei Verwendung von Eis muss die Aussenverpackung oder Umverpa-
ckung flüssigkeitsdicht sein. 
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P 905 VERPACKUNGSANWEISUNG P 905 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 2990 und 3072. 

Jede geeignete Verpackung ist zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind, 
mit der Ausnahme, dass die Verpackungen nicht den Vorschriften des Teils 6 entsprechen müssen. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 

4.1.3.3). 

Wenn die Lebensrettungseinrichtungen für den Einbau in starre, wetterfeste Gehäuse (wie Rettungsboote) hergestellt 
oder in diesen enthalten sind, dürfen sie unverpackt befördert werden. 
 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Alle gefährlichen Stoffe und Gegenstände, die als Ausrüstung in den Geräten vorhanden sind, müssen gegen unbe-

absichtigte Bewegung geschützt werden; darüber hinaus müssen: 
a) Signalkörper der Klasse 1 in Innenverpackungen aus Kunststoff oder Pappe verpackt sein; 
b) nicht entzündbare und nicht giftige Gase in von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Flaschen enthalten 

sein, die mit dem Gerät verbunden sein dürfen; 
c) Batterien (Akkumulatoren) (Klasse 8) und Lithiumbatterien (Klasse 9) abgeklemmt oder elektrisch isoliert und gegen 

Flüssigkeitsverlust gesichert sein und 
d) kleine Mengen anderer gefährlicher Güter (z. B. Klassen 3, 4.1 und 5.2) in widerstandsfähigen Innenverpackungen 

verpackt sein. 
2. Die Vorbereitung für die Beförderung und für die Verpackung muss Vorkehrungen zur Verhinderung von unbeabsich-

tigten Funktionsauslösungen der Geräte beinhalten. 
 
 
 
P 906 VERPACKUNGSANWEISUNG P 906 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 2315, 3151, 3152 und 3432. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Für feste und flüssige Stoffe, die PCB, polyhalogenierte Biphenyle, polyhalogenierte Terphenyle oder halogenierte 

Monomethyldiphenylmethane enthalten oder damit kontaminiert sind: 
Verpackungen gemäss Verpackungsanweisung P 001 bzw. P 002. 

(2) Für Transformatoren, Kondensatoren und andere Gegenstände: 
a) Verpackungen gemäss Verpackungsanweisung P 001 oder P 002. Die Gegenstände müssen mit geeignetem 

Polstermaterial gesichert werden, um unter normalen Beförderungsbedingungen unbeabsichtigte Bewegun-
gen zu verhindern; oder 

b) dichte Verpackungen, die in der Lage sind, neben den Gegenständen mindestens das 1,25fache Volumen der 
darin enthaltenen flüssigen PCB, polyhalogenierten Biphenyle, polyhalogenierten Terphenyle oder halogenier-
ten Monomethyldiphenylmethane aufzunehmen. In den Verpackungen muss ausreichend saugfähiges Mate-
rial vorhanden sein, um das 1,1fache Volumen der in den Gegenständen enthaltenen Flüssigkeit aufnehmen 
zu können. Im Allgemeinen müssen Transformatoren und Kondensatoren in dichten Verpackungen aus Metall 
befördert werden, die in der Lage sind, zusätzlich zu den Transformatoren und Kondensatoren mindestens das 
1,25fache Volumen der darin enthaltenen Flüssigkeit aufzunehmen. 

Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 
4.1.3.3). 

Ungeachtet der oben aufgeführten Vorschriften dürfen feste und flüssige Stoffe, die nicht gemäss Verpackungsanweisung 
P 001 oder P 002 verpackt sind, sowie unverpackte Transformatoren und Kondensatoren in Beförderungsmitteln beför-
dert werden, die mit einer dichten Wanne aus Metall mit einer Mindesthöhe von 800 mm ausgerüstet sind, welche saug-
fähiges inertes Material in einer mindestens für die Aufnahme des 1,1fachen Volumens jeglicher freien Flüssigkeit aus-
reichenden Menge enthält. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 

4.1.3.3). 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Für die Abdichtung der Transformatoren und Kondensatoren müssen geeignete Massnahmen getroffen werden, um Un-
dichtheiten unter normalen Beförderungsbedingungen zu verhindern. 
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P 907 VERPACKUNGSANWEISUNG P 907 
 
Diese Anweisung gilt für Gegenstände, wie Maschinen, Geräte oder Einrichtungen, der UN-Nummer 3363. 

Wenn der Gegenstand so gebaut oder ausgelegt ist, dass die Gefässe, welche die gefährlichen Güter enthalten, ausrei-
chend geschützt sind, ist keine Aussenverpackung erforderlich. Gefährliche Güter in einem Gegenstand müssen ansons-
ten in Aussenverpackungen verpackt sein, die aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres 
Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine ausreichende Festigkeit und Auslegung aufweisen und die 
den anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 entsprechen. 

Gefässe, die gefährliche Güter enthalten, müssen den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.1.1 entsprechen, mit 
der Ausnahme, dass die Unterabschnitte 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 und 4.1.1.14 nicht gelten. Für nicht entzündbare, nicht 
giftige Gase müssen die innere Flasche oder das innere Gefäss sowie ihr/sein Inhalt und ihr/sein Füllungsgrad zur Zufrie-
denheit der zuständigen Behörde des Landes sein, in dem die Flasche oder das Gefäss befüllt wird. 

Darüber hinaus müssen die Gefässe im Gegenstand so enthalten sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen 
eine Beschädigung der Gefässe, welche die gefährlichen Güter enthalten, unwahrscheinlich ist; im Falle einer Beschädi-
gung der Gefässe, welche feste oder flüssige gefährlichen Güter enthalten, darf kein Austreten der gefährlichen Güter 
aus dem Gegenstand möglich sein (zur Erfüllung dieser Vorschrift darf eine dichte Auskleidung verwendet werden). Die 
Gefässe, die gefährliche Güter enthalten, müssen so eingebaut, gesichert oder gepolstert sein, dass ihr Zubruchgehen 
oder ein Freiwerden ihres Inhalts verhindert wird und ihre Bewegung innerhalb des Gegenstands unter normalen Beför-
derungsbedingungen eingeschränkt wird. Das Polstermaterial darf mit dem Inhalt der Gefässe nicht gefährlich reagieren. 
Ein Freiwerden des Inhalts darf die Schutzeigenschaften des Polstermaterials nicht beeinträchtigen. 
Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 

4.1.3.3). 
 
 
 
P 908 VERPACKUNGSANWEISUNG P 908 
 
Diese Anweisung gilt für beschädigte oder defekte Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien sowie beschädigte oder defekte 
Lithium-Metall-Zellen und -Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481, auch wenn sie in Ausrüstungen ent-
halten sind. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

Für Zellen und Batterien und Ausrüstungen, die Zellen und Batterien enthalten: 
 Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
 Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
 Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

1. Jede beschädigte oder defekte Zelle oder Batterie oder jede Ausrüstung, die solche Zellen oder Batterien enthält, 
muss einzeln in einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung eingesetzt sein. Die Innen- oder 
Aussenverpackung muss dicht sein, um ein mögliches Austreten des Elektrolyts zu verhindern. 

2. Jede Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung mit einer ausreichenden Menge eines 
nicht brennbaren und nicht elektrisch leitfähigen Wärmedämmstoffs umschlossen sein. 

3. Dicht verschlossene Verpackungen müssen gegebenenfalls mit einer Entlüftungseinrichtung ausgestattet sein. 

4. Es müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stössen gering zu 
halten und Bewegungen der Zellen oder Batterien im Versandstück, die zu weiteren Schäden und gefährlichen Be-
dingungen während der Beförderung führen können, zu verhindern. Für die Erfüllung dieser Vorschrift darf auch nicht 
brennbares und nicht elektrisch leitfähiges Polstermaterial verwendet werden. 

5. Die Nichtbrennbarkeit muss in Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, in dem die 
Verpackung ausgelegt oder hergestellt wird, anerkannt ist. 

Im Fall von auslaufenden Zellen oder Batterien muss der Innen- oder Aussenverpackung ausreichend inertes saugfähiges 
Material beigegeben werden, um freiwerdenden Elektrolyt aufzusaugen. 

Wenn die Nettomasse einer Zelle oder Batterie 30 kg überschreitet, darf die Aussenverpackung nur eine einzelne Zelle 
oder Batterie enthalten. 
 
Zusätzliche Vorschrift 
 
Die Zellen oder Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 
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P 909 VERPACKUNGSANWEISUNG P 909 
 
Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481, die zur Entsorgung oder zum Recycling befördert 
werden und die mit oder ohne andere Batterien verpackt sind, die keine Lithiumbatterien sind. 

(1) Zellen und Batterien müssen wie folgt verpackt sein: 
a) Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 

erfüllt sind: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

b) Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 
c) Metallverpackungen müssen mit einem nicht leitfähigen Werkstoff (z. B. Kunststoff) von einer für die vorgese-

hene Verwendung angemessenen Widerstandsfähigkeit ausgekleidet sein. 

(2) Lithium-Ionen-Zellen mit einer Nennenergie in Wattstunden von höchstens 20 Wh, Lithium-Ionen-Batterien mit einer 
Nennenergie in Wattstunden von höchstens 100 Wh, Lithium-Metall-Zellen mit einer Menge von höchstens 1 g Li-
thium und Lithium-Metall-Batterien mit einer Gesamtmenge von höchstens 2 g Lithium dürfen jedoch wie folgt ver-
packt werden: 
a) In einer widerstandsfähigen Aussenverpackung mit einer Bruttomasse von höchstens 30 kg, welche die allge-

meinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, ausgenommen Unterabschnitt 4.1.1.3, und 4.1.3 erfüllt. 
b) Metallverpackungen müssen mit einem nicht leitfähigen Werkstoff (z. B. Kunststoff) von einer für die vorgese-

hene Verwendung angemessenen Widerstandsfähigkeit ausgekleidet sein. 

(3) Für Zellen und Batterien in Ausrüstungen dürfen widerstandsfähige Aussenverpackungen verwendet werden, die 
aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer beabsichtigten 
Verwendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Die Verpackungen müssen den Vorschriften des 
Unterabschnitts 4.1.1.3 nicht entsprechen. Ausrüstungen dürfen auch unverpackt oder auf Paletten zur Beförderung 
aufgegeben werden, sofern die Zellen oder Batterien durch die Ausrüstung, in der sie enthalten sind, gleichwertig 
geschützt werden. 

(4) Zusätzlich dürfen für Zellen oder Batterien mit einer Bruttomasse von mindestens 12 kg mit einem widerstandsfähi-
gen, stossfesten Gehäuse widerstandsfähige Aussenverpackungen verwendet werden, die aus einem geeigneten 
Werkstoff hergestellt sind und hinsichtlich ihres Fassungsraums und ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeig-
nete Festigkeit und Auslegung aufweisen. Die Verpackungen müssen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 
nicht entsprechen. 

Bem. Die nach den Absätzen (3) und (4) zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschrei-
ten (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3). 

Zusätzliche Vorschriften 

1. Die Zellen und Batterien müssen so ausgelegt oder verpackt sein, dass Kurzschlüsse und eine gefährliche Wärmeent-
wicklung verhindert werden. 

2. Der Schutz gegen Kurzschlüsse und gefährliche Wärmeentwicklung umfasst unter anderem: 
– den Schutz der einzelnen Batteriepole; 
– Innenverpackungen, um einen Kontakt zwischen Zellen und Batterien zu verhindern; 
– Batterien mit eingelassenen Polen, die für den Schutz gegen Kurzschlüsse ausgelegt sind, oder 
– die Verwendung nicht leitfähigen und nicht brennbaren Polstermaterials, um den Leerraum zwischen den Zellen 

oder Batterien in der Verpackung aufzufüllen. 

3. Zellen und Batterien müssen innerhalb der Aussenverpackung gesichert werden, um übermässige Bewegungen wäh-
rend der Beförderung zu verhindern (z. B. durch die Verwendung nicht brennbaren und nicht leitfähigen Polstermate-
rials oder eines dicht verschlossenen Kunststoffsacks). 
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P 910 VERPACKUNGSANWEISUNG P 910 

Diese Anweisung gilt für Produktionsserien von höchstens 100 Zellen oder Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 
und 3481 und für Vorproduktionsprototypen von Zellen oder Batterien dieser UN-Nummern, sofern diese Prototypen für 
die Prüfung befördert werden. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

(1) Für Zellen und Batterien, einschliesslich solcher, die mit Ausrüstungen verpackt sind: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II und folgenden Vorschriften ent-
sprechen: 
a) Batterien und Zellen, einschliesslich Ausrüstungen, unterschiedlicher Grössen, Formen oder Massen müssen 

in einer Aussenverpackung einer der oben aufgeführten geprüften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die 
Gesamtbruttomasse des Versandstücks ist nicht grösser als die Bruttomasse, für welche die Bauart geprüft 
worden ist. 

b) Jede Zelle oder Batterie muss einzeln in einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung ein-
gesetzt sein. 

c) Jede Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung vollständig durch ausreichend 
nicht brennbares und nicht elektrisch leitfähiges Wärmedämmmaterial umgeben sein. 

d) Es müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stössen zu 
minimieren und Bewegungen der Zellen oder Batterien innerhalb des Versandstücks zu verhindern, die zu 
Schäden und gefährlichen Bedingungen während der Beförderung führen können. Für die Einhaltung dieser 
Vorschrift darf Polstermaterial verwendet werden, das nicht brennbar und nicht elektrisch leitfähig ist. 

e) Die Nichtbrennbarkeit muss gemäss einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Verpackung 
ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist. 

f) Wenn die Nettomasse einer Zelle oder Batterie 30 kg überschreitet, darf die Aussenverpackung nur eine ein-
zelne Zelle oder Batterie enthalten. 

(2) Für Zellen und Batterien in Ausrüstungen: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II und folgenden Vorschriften ent-
sprechen: 
a) Ausrüstungen unterschiedlicher Grössen, Formen oder Massen müssen in einer Aussenverpackung einer der 

oben aufgeführten geprüften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die Gesamtbruttomasse des Versand-
stücks ist nicht grösser als die Bruttomasse, für welche die Bauart geprüft worden ist; 

b) die Ausrüstung muss so gebaut oder verpackt sein, dass ein unbeabsichtigter Betrieb während der Beförde-
rung verhindert wird; 

c) es müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stössen zu 
minimieren und Bewegungen der Ausrüstungen innerhalb des Versandstücks zu verhindern, die zu Schäden 
und gefährlichen Bedingungen während der Beförderung führen können. Wenn für die Einhaltung dieser Vor-
schrift Polstermaterial verwendet wird, muss dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfähig sein, und 

d) die Nichtbrennbarkeit muss gemäss einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Verpackung 
ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist. 

(3) Die Ausrüstungen oder Batterien dürfen unter den von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei des ADR ge-
nehmigten Bedingungen unverpackt befördert werden, wobei diese zuständige Behörde auch eine von der zustän-
digen Behörde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADR ist, erteilte Genehmigung anerkennen kann, vo-
rausgesetzt, diese wurde in Übereinstimmung mit den gemäss dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code 
oder den Technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren erteilt. Zusätzliche Bedingungen, die im 
Zulassungsverfahren berücksichtigt werden können, sind unter anderem: 
a) die Ausrüstung oder die Batterie muss ausreichend widerstandsfähig sein, um Stössen und Belastungen stand-

zuhalten, die normalerweise während der Beförderung, einschliesslich des Umschlags zwischen Güterbeför-
derungseinheiten und zwischen Güterbeförderungseinheiten und Lagerhallen sowie jedes Entfernens von ei-
ner Palette zur nachfolgenden manuellen oder mechanischen Handhabung, auftreten, und 

b) die Ausrüstung oder die Batterie muss so auf Schlitten oder in Verschlägen oder anderen Handhabungsein-
richtungen befestigt werden, dass sie sich unter normalen Beförderungsbedingungen nicht lösen kann. 
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Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 
4.1.3.3). 

Zusätzliche Vorschriften 

Die Zellen und Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 

Der Schutz gegen Kurzschluss umfasst unter anderem: 
– den Schutz der einzelnen Batteriepole; 
– Innenverpackungen, um einen Kontakt zwischen Zellen und Batterien zu verhindern; 
– Batterien mit eingelassenen Polen, die für den Schutz gegen Kurzschluss ausgelegt sind, oder 
– die Verwendung nicht elektrisch leitfähigen und nicht brennbaren Polstermaterials, um den Leerraum zwischen den 

Zellen oder Batterien in der Verpackung aufzufüllen. 
 
 
 
P 911 VERPACKUNGSANWEISUNG P 911 

Diese Anweisung gilt für beschädigte oder defekte Zellen und Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481, 
die unter normalen Beförderungsbedingungen zu einer schnellen Zerlegung, gefährlichen Reaktion, Flammenbildung, 
gefährlichen Wärmeentwicklung oder einem gefährlichen Ausstoss giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder 
Dämpfe neigen. 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

Für Zellen und Batterien und Ausrüstungen, die Zellen und Batterien enthalten: 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2), 
Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe I entsprechen. 

(1) Die Verpackung muss bei einer schnellen Zerlegung, einer gefährlichen Reaktion, einer Flammenbildung, einer 
gefährlichen Wärmeentwicklung oder einem gefährlichen Ausstoss giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder 
Dämpfe der Zellen oder Batterien in der Lage sein, die folgenden zusätzlichen Prüfanforderungen zu erfüllen: 
a) die Temperatur der äusseren Oberfläche des vollständigen Versandstücks darf nicht höher sein als 100 °C. 

Eine kurzzeitige Temperaturspitze von bis zu 200 °C ist zulässig; 
b) ausserhalb des Versandstücks darf sich keine Flamme bilden; 
c) aus dem Versandstück dürfen keine Splitter austreten; 
d) die bauliche Unversehrtheit des Versandstücks muss aufrechterhalten werden und 
e) die Verpackungen müssen gegebenenfalls über ein Gasmanagementsystem (z. B. Filtersystem, Luftzirkula-

tion, Gasbehälter, gasdichte Verpackung) verfügen. 

(2) Die zusätzlichen Prüfanforderungen an die Verpackung müssen durch eine von der zuständigen Behörde einer 
Vertragspartei des ADR festgelegte Prüfung überprüft werden, wobei diese zuständige Behörde auch eine von der 
zuständigen Behörde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADR ist, festgelegte Prüfung anerkennen kann, 
vorausgesetzt, diese wurde in Übereinstimmung mit den gemäss dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code 
oder den Technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren festgelegta. 

Auf Anfrage muss ein Überprüfungsbericht zur Verfügung gestellt werden. In dem Überprüfungsbericht müssen 
mindestens der Name, die Nummer, die Masse, der Typ und der Energiegehalt der Zellen oder Batterien sowie die 
Identifikation der Verpackung und die Prüfdaten gemäss der von der zuständigen Behörde festgelegten Überprü-
fungsmethode aufgeführt sein. 

(3) Bei Verwendung von Trockeneis oder flüssigem Stickstoff als Kühlmittel gelten die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3. 
Die Innen- und Aussenverpackungen müssen bei der Temperatur des verwendeten Kühlmittels sowie bei den Tem-
peraturen und Drücken, die bei einem Ausfall der Kühlung auftreten können, unversehrt bleiben. 

Zusätzliche Vorschrift 

Die Zellen oder Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 
 
a Folgende Kriterien können, sofern zutreffend, für die Bewertung der Verpackung herangezogen werden: 

a) Die Bewertung muss unter einem Qualitätssicherungssystem (wie z. B. in Absatz 2.2.9.1.7 e) beschrieben) vor-
genommen werden, das die Nachvollziehbarkeit der Prüfergebnisse, der Bezugsdaten und der verwendeten 
Charakterisierungsmodelle ermöglicht. 
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b) Die voraussichtlichen Gefahren im Falle einer thermischen Instabilität des Zellen- oder Batterietyps in dem Zu-
stand, in dem er befördert wird (z. B. Verwendung einer Innenverpackung, Ladezustand, Verwendung von aus-
reichend nicht brennbarem, nicht elektrisch leitfähigem und absorbierendem Polstermaterial), müssen klar be-
stimmt und quantifiziert werden; die Referenzliste möglicher Gefahren für Lithiumzellen oder -batterien (schnelle 
Zerlegung, gefährliche Reaktion, Flammenbildung, gefährliche Wärmeentwicklung oder gefährlicher Ausstoss 
giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder Dämpfe) kann für diesen Zweck verwendet werden. Die Quan-
tifizierung dieser Gefahren muss auf der Grundlage verfügbarer wissenschaftlicher Literatur erfolgen. 

c) Die Eindämmungswirkungen der Verpackung müssen auf der Grundlage der Art des vorhandenen Schutzes 
und der Eigenschaften der Bauwerkstoffe bestimmt und charakterisiert werden. Für die Untermauerung der Be-
wertung muss eine Aufstellung technischer Eigenschaften und Zeichnungen (Dichte (kg·m-3), spezifische Wär-
mekapazität (J·kg-1·K-1), Heizwert (kJ·kg-1), Wärmeleitfähigkeit (W·m-1·K-1), Schmelztemperatur und Entzün-
dungstemperatur (K), Wärmedurchgangskoeffizient der Aussenverpackung (W·m-2·K-1) …) verwendet werden. 

d) Die Prüfung und alle unterstützenden Berechnungen müssen die Folgen einer thermischen Instabilität der Zelle 
oder Batterie innerhalb der Verpackung unter normalen Beförderungsbedingungen bewerten. 

e) Wenn der Ladezustand der Zelle oder Batterie unbekannt ist, muss die Bewertung mit dem höchstmöglichen 
Ladezustand, der den Verwendungsbedingungen der Zelle oder Batterie entspricht, erfolgen. 

f) Die Umgebungsbedingungen, in denen die Verpackung verwendet und befördert werden darf, müssen gemäss 
dem Gasmanagementsystem der Verpackung beschrieben werden (einschliesslich möglicher Folgen von Gas- 
oder Rauchemissionen für die Umgebung, wie Entlüftung oder andere Methoden). 

g) Die Prüfungen oder Modellberechnungen müssen für die Auslösung und die Ausbreitung der thermischen Insta-
bilität innerhalb der Zelle oder Batterie den schlimmsten Fall berücksichtigen; dieses Szenario schliesst das 
denkbar schlimmste Versagen unter normalen Beförderungsbedingungen, die grösste Wärme und die grössten 
Flammenemissionen bei einer möglichen Ausbreitung der Reaktion ein. 

h) Diese Szenarien müssen über einen ausreichend langen Zeitraum bewertet werden, um das Eintreten aller 
möglichen Auswirkungen zu ermöglichen (z. B. 24 Stunden). 

i) Im Falle von mehreren Batterien und mehreren Ausrüstungen, die Batterien enthalten, müssen zusätzliche An-
forderungen, wie die höchste Anzahl an Batterien und Ausrüstungen, der höchste Gesamtenergiegehalt der 
Batterien und die Anordnung innerhalb des Versandstücks, einschliesslich der Abtrennungen und der Schutz-
vorrichtungen der Teile, berücksichtigt werden. 
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R 001 VERPACKUNGSANWEISUNG R 001 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
 
 
Feinstblechverpackungen 

höchster Fassungsraum /  
höchste Nettomasse 

Verpa-
ckungs-
gruppe I 

Verpa-
ckungs-
gruppe II 

Verpa-
ckungs-

gruppe III 
 
 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (0A1) 
 aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (0A2)a) 

 

 
nicht zulässig 
nicht zulässig 

 
40 l / 50 kg 
40 l / 50 kg 

 
40 l / 50 kg 
40 l / 50 kg 

a) nicht zugelassen für UN 1261 Nitromethan 
Bem. 1. Diese Anweisung gilt für feste und flüssige Stoffe, vorausgesetzt, die Bauart ist entsprechend geprüft und ge-

kennzeichnet. 
2. Im Falle der Stoffe der Klasse 3 Verpackungsgruppe II dürfen diese Verpackungen nur für solche Stoffe ver-

wendet werden, die keine Nebengefahr und einen Dampfdruck von höchstens 110 kPa bei 50 °C haben, sowie 
für schwach giftige Pestizide der Klasse 3 Verpackungsgruppe II. 
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4.1.4.2 Anweisungen für die Verwendung von Grosspackmitteln (IBC) 
 
 
IBC 01 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 01 
 
Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
 
metallene IBC (31A, 31B und 31N). 
 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
BB 1 Für die UN-Nummer 3130 müssen die Öffnungen der Gefässe mit zwei hintereinanderliegenden Einrichtungen 

fest verschlossen sein, von denen eine verschraubt oder in gleicher Weise gesichert sein muss. 
 
 
 
IBC 02 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 02 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
(1) metallene IBC (31A, 31B und 31N); 
(2) starre Kunststoff-IBC (31H1 und 31H2); 
(3) Kombinations-IBC (31HZ1). 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
B 5 Für die UN-Nummern 1791, 2014, 2984 und 3149 müssen die Grosspackmittel (IBC) mit einer Einrichtung zur 

Entlüftung während der Beförderung versehen sein. Der Einlass der Druckentlastungseinrichtung muss sich bei 
höchster Befüllung während der Beförderung in der Dampfphase des Grosspackmittels (IBC) befinden. 

B 7 Für die UN-Nummern 1222 und 1865 sind wegen des Explosionspotenzials dieser Stoffe bei Beförderung in 
grossen Mengen Grosspackmittel (IBC) mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Liter nicht zugelassen. 

B 8 Dieser Stoff darf in reiner Form nicht in Grosspackmitteln (IBC) befördert werden, da bekannt ist, dass er einen 
Dampfdruck von mehr als 110 kPa bei 50 °C oder von mehr als 130 kPa bei 55 °C besitzt. 

B 15 Für die UN-Nummer 2031 mit mehr als 55 % Salpetersäure beträgt die zulässige Verwendungsdauer von star-
ren Kunststoff-IBC und starren Kunststoff-Innenbehältern von Kombinations-IBC zwei Jahre ab dem Datum der 
Herstellung. 

B 16 Für die UN-Nummer 3375 sind Grosspackmittel (IBC) der Typen 31A und 31N nur mit Zustimmung der zustän-
digen Behörde zugelassen. 

 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschriften für die Verpackung 
 
BB 2 Für die UN-Nummer 1203 dürfen ungeachtet der Sondervorschrift 534 (siehe Abschnitt 3.3.1) Grosspackmittel 

(IBC) nur verwendet werden, wenn der tatsächliche Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa oder bei 55 °C 
höchstens 130 kPa beträgt. 

BB 4 Für die UN-Nummern 1133, 1139, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 und 1999, die gemäss 
Absatz 2.2.3.1.4 der Verpackungsgruppe III zugeordnet sind, sind Grosspackmittel (IBC) mit einem Fassungs-
raum von mehr als 450 Litern nicht zugelassen. 
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IBC 03 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 03 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
(1) metallene IBC (31A, 31B und 31N); 
(2) starre Kunststoff-IBC (31H1 und 31H2); 
(3) Kombinations-IBC (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 und 31HH2). 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
B 8 Dieser Stoff darf in reiner Form nicht in Grosspackmitteln (IBC) befördert werden, da bekannt ist, dass er einen 

Dampfdruck von mehr als 110 kPa bei 50 °C oder von mehr als 130 kPa bei 55 °C besitzt. 
B 19 Für die UN-Nummern 3532 und 3534 müssen die Grosspackmittel (IBC) so ausgelegt und gebaut sein, dass 

sie das Freisetzen von Gas oder Dampf ermöglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem 
Verlust der Stabilisierung zu einem Zubruchgehen des Grosspackmittels (IBC) führen könnte. 

 
 
 
IBC 04 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 04 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 

metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N). 
 
 
 
IBC 05 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 05 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N); 
(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2); 
(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 21HZ1 und 31HZ1). 

 
 
 
IBC 06 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 06 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N); 
(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2); 
(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 und 31HZ1). 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Wenn sich der feste Stoff während der Beförderung verflüssigen kann, siehe Unterabschnitt 4.1.3.4. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
B 12 Für die UN-Nummer 2907 müssen die IBC den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

IBC, die den Prüfkriterien für die Verpackungsgruppe I entsprechen, dürfen nicht verwendet werden. 
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IBC 07 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 07 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N); 
(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2); 
(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 und 31HZ1); 
(4) IBC aus Holz (11C, 11D und 11F). 
 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Wenn sich der feste Stoff während der Beförderung verflüssigen kann, siehe Unterabschnitt 4.1.3.4. 
2. Die Innenauskleidungen der IBC aus Holz müssen staubdicht sein. 
 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
B 18 Für die UN-Nummern 3531 und 3533 müssen die Grosspackmittel (IBC) so ausgelegt und gebaut sein, dass 

sie das Freisetzen von Gas oder Dampf ermöglichen, um einen Druckaufbau zu verhindern, der bei einem 
Verlust der Stabilisierung zu einem Zubruchgehen des Grosspackmittels (IBC) führen könnte. 

B 20 Die UN-Nummer 3550 darf in flexiblen IBC (13H3 oder 13H4) mit staubdichten Innenauskleidungen befördert 
werden, um jegliches Austreten von Staub während der Beförderung zu verhindern. 

 
 
IBC 08 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 08 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N); 
(2) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2); 
(3) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 und 31HZ1); 
(4) IBC aus Pappe (11G); 
(5) IBC aus Holz (11C, 11D und 11F); 
(6) flexible IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 und 13M2). 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Wenn sich der feste Stoff während der Beförderung verflüssigen kann, siehe Unterabschnitt 4.1.3.4. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
B 3 Flexible IBC müssen staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen In-

nenauskleidung versehen sein. 
B 4 Flexible IBC, IBC aus Pappe und IBC aus Holz müssen staubdicht und wasserbeständig sein oder mit einer 

staubdichten und wasserbeständigen Innenauskleidung versehen sein. 
B 6 Für die UN-Nummern 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 und 3314 ist es nicht erforderlich, 

dass die IBC die Prüfvorschriften des Kapitels 6.5 erfüllen. 
B 13 Bem. Für die UN-Nummern 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 und 3487 ist gemäss IMDG-Code eine Seebeför-

derung in Grosspackmitteln (IBC) nicht zugelassen. 
 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
BB 3 Für UN 3509 müssen die IBC nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 entsprechen. 

Es müssen IBC verwendet werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.5.5 entsprechen und die flüssigkeits-
dicht oder mit einer flüssigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Innenauskleidung oder ei-
nem flüssigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Sack ausgerüstet sind. 
Wenn die einzigen enthaltenen Rückstände feste Stoffe sind, die sich bei den während der Beförderung voraus-
sichtlich auftretenden Temperaturen nicht verflüssigen können, dürfen flexible IBC verwendet werden. 
Wenn flüssige Rückstände vorhanden sind, müssen starre IBC, die über Rückhaltemittel (z. B. saugfähiges 
Material) verfügen, verwendet werden. 
Vor der Befüllung und der Übergabe zur Beförderung muss jeder IBC überprüft werden, um sicherzustellen, 
dass er frei von Korrosion, Verunreinigung oder anderen Schäden ist. IBC mit Anzeichen verminderter Wider-
standsfähigkeit dürfen nicht mehr verwendet werden (kleinere Beulen und Risse gelten dabei nicht als Verrin-
gerung der Widerstandsfähigkeit des IBC). 
IBC für die Beförderung von leeren, ungereinigten Altverpackungen mit Rückständen der Klasse 5.1 müssen 
so gebaut oder angepasst sein, dass die Güter nicht mit Holz oder anderen brennbaren Werkstoffen in Berüh-
rung kommen können. 
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IBC 99 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 99 

Es dürfen nur von der zuständigen Behörde für diese Güter zugelassene Grosspackmittel (IBC) verwendet werden. Jeder 
Sendung muss eine Kopie der Zulassung der zuständigen Behörde beigefügt werden, oder das Beförderungspapier muss 
eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zuständige Behörde zugelassen ist. 

 
 
 
IBC 100 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 100 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 0082, 0222, 0241, 0331 und 0332. 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 
sowie die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
(1) metallene IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N); 
(2) flexible IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 und 13M2); 
(3) starre Kunststoff-IBC (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 und 31H2); 
(4) Kombinations-IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 und 31HZ2). 
 
Zusätzliche Vorschriften 
1. IBC dürfen nur für frei fliessende Stoffe verwendet werden. 
2. Flexible IBC dürfen nur für feste Stoffe verwendet werden. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 
B 3 Für die UN-Nummer 0222 müssen flexible IBC staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und 

wasserbeständigen Innenauskleidung versehen sein. 
B 9 Für die UN-Nummer 0082 darf diese Verpackungsanweisung nur verwendet werden, wenn die Stoffe aus Ge-

mischen von Ammoniumnitrat oder anderen anorganischen Nitraten mit anderen brennbaren Stoffen, die keine 
explosiven Bestandteile sind, bestehen. Solche explosiven Stoffe dürfen kein Nitroglycerin, keine ähnlichen 
flüssigen organischen Nitrate und keine Chlorate enthalten. Metallene IBC sind nicht zugelassen. 

B 10 Für die UN-Nummer 0241 darf diese Verpackungsanweisung nur für Stoffe verwendet werden, die Wasser als 
wesentlichen Bestandteil und grosse Anteile von Ammoniumnitrat oder anderen oxidierenden Stoffen enthalten, 
von denen sich einige oder alle in Lösung befinden. Die anderen Bestandteile dürfen Kohlenwasserstoffe oder 
Aluminium-Pulver, jedoch keine Nitroverbindungen wie Trinitrotoluen (TNT) beinhalten. Metallene IBC sind nicht 
zugelassen. 

B 17 Für die UN-Nummer 0222 sind metallene IBC nicht zugelassen. 
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IBC 520 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 520 

Diese Anweisung gilt für organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe des Typs F. 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind für die aufgeführten Zusammensetzungen zugelassen, wenn die allgemeinen Vor-
schriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 sowie die besonderen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.7.2 erfüllt sind. 
Die Zubereitungen, die in Unterabschnitt 2.2.41.4 oder 2.2.52.4 nicht aufgeführt sind, jedoch nachstehend aufgeführt sind, 
dürfen, gegebenenfalls mit denselben Kontroll- und Notfalltemperaturen, auch gemäss Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-
ckungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befördert werden. 

Für nicht aufgeführte Zusammensetzungen dürfen nur von der zuständigen Behörde genehmigte Grosspackmittel (IBC) 
verwendet werden (siehe Absatz 4.1.7.2.2). 
 
UN-
Num-
mer 

 
Organisches Peroxid 

 
IBC-Typ 

 
Höchst-
menge 
(Liter/kg) 

 
Kontroll-
tempera-
tur 

 
Notfall-
tempe-
ratur 

3109 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG     
 tert-BUTYLCUMYLPEROXID 31HA1 1000   
 tert-BUTYLHYDROPEROXID, höchstens 72 %, mit Wasser 31A 

31HA1 
1250 
1000 

  

 tert-BUTYLPEROXYACETAT, höchstens 32 %, in Verdünnungs-
mittel Typ A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 tert-BUTYLPEROXYBENZOAT, höchstens 32 %, in Verdünnungs-
mittel Typ A 

31A 1250   

 tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT, höchstens 
37 %, in Verdünnungsmittel Typ A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 CUMYLHYDROPEROXID, höchstens 90 %, in Verdünnungsmittel 
Typ A 

31HA1 1250   

 DIBENZOYLPEROXID, höchstens 42 %, stabile Dispersion in 
Wasser 

31H1 1000   

 DI-tert-BUTYLPEROXID, höchstens 52 %, in Verdünnungsmittel 
Typ A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN, höchstens 37 %, in 
Verdünnungsmittel Typ A 

31A 1250   

 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN, höchstens 42 %, in 
Verdünnungsmittel Typ A 

31H1 1000   

 DILAUROYLPEROXID, höchstens 42 %, stabile Dispersion in 
Wasser 

31HA1 1000   

 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXAN, höchstens 
52 %, in Verdünnungsmittel Typ A 

31HA1 1000   

 ISOPROPYLCUMYLHYDROPEROXID, höchstens 72 %, in Ver-
dünnungsmittel Typ A 

31HA1 1250   

 p-MENTHYLHYDROPEROXID, höchstens 72 %, in Verdünnungs-
mittel Typ A 

31HA1 1250   

 PEROXYESSIGSÄURE, STABILISIERT, höchstens 17 % 31H1 
31H2 
31HA1 
31A 

1500 
1500 
1500 
1500 

  

 3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONAN, 
höchstens 27 %, in Verdünnungsmittel Typ A 

31HA1 1000   

3110 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST     
 DICUMYLPEROXID 31A 

31H1 
31HA1 

2000   

3119 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT 

    

 tert-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT, höchstens 62 % in Ver-
dünnungsmittel Typ A 

31HA1 1000 +15 °C +20 °C 

 tert-AMYLPEROXYPIVALAT, höchstens 32 %, in Verdünnungsmit-
tel Typ A 

31A 1250 +10 °C +15 °C 

 tert-AMYLPEROXYPIVALAT, höchstens 42 %, stabile Dispersion 
in Wasser 

31HA1 1000 0 °C +10 °C 

 tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT, höchstens 32 %, in 
Verdünnungsmittel Typ B 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+30 °C 
+30 °C 

+35 °C 
+35 °C 

 tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT, höchstens 32 %, in Verdün-
nungsmittel Typ A 

31A 1250 0 °C +10 °C 

 tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT, höchstens 42 %, stabile 
Dispersion in Wasser 

31A 1250 -5 °C +5 °C 
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 tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT, höchstens 52 %, als stabile 
Dispersion in Wasser 

31A 1250 -5 °C +5 °C 

 tert-BUTYLPEROXYPIVALAT, höchstens 27 %, in Verdünnungs-
mittel Typ B 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+10 °C 
+10 °C 

+15 °C 
+15 °C 

 tert-BUTYLPEROXYPIVALAT, höchstens 42 %, in Verdünnungs-
mittel Typ A 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+10 °C 
+10 °C 

+15 °C 
+15 °C 

 CUMYLPEROXYNEODECANOAT, höchstens 52 %, stabile Dis-
persion in Wasser 

31A 1250 -15 °C -5 °C 

 DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)-PEROXYDICARBONAT, höchs-
tens 42 %, stabile Dispersion in Wasser 

31HA1 1000 +30 °C +35 °C 

 DICETYLPEROXYDICARBONAT, höchstens 42 %, stabile Disper-
sion in Wasser 

31HA1 1000 +30 °C +35 °C 

 DICYCLOHEXYLPEROXYDICARBONAT mit höchstens 42 % als 
stabile Dispersion in Wasser 

31A 1250 +10 °C +15 °C 

 DI-(2-ETHYLHEXYL)-PEROXYDICARBONAT, höchstens 62 %, 
stabile Dispersion in Wasser 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

-20 °C 
-20 °C 

-10 °C 
-10 °C 

 DIISOBUTYRYLPEROXID, höchstens 28 %, stabile Dispersion in 
Wasser 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

-20 ºC 
-20 ºC 

-10 ºC 
-10 ºC 

 DIISOBUTYRYLPEROXID, höchstens 42 %, stabile Dispersion in 
Wasser 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

-25 ºC 
-25 ºC 

-15 ºC 
-15 ºC 

 DIMYRISTYLPEROXYDICARBONAT, höchstens 42 %, stabile Dis-
persion in Wasser 

31HA1 1000 +15 °C +20 °C 

 DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)-BENZEN, höchs-
tens 42 %, als stabile Dispersion in Wasser 

31A 1250 -15 °C -5 °C 

 DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)-PEROXID, höchstens 52 %, in 
Verdünnungsmittel Typ A 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+10 °C 
+10 °C 

+15 °C 
+15 °C 

 DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)-PEROXID, höchstens 52 %, 
stabile Dispersion in Wasser 

31A 1250 +10 °C +15 °C 

 3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYLPEROXYNEODECANOAT, 
höchstens 52 %, als stabile Dispersion in Wasser 

31A 1250 -15 °C -5 °C 

 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT, 
höchstens 67 %, in Verdünnungsmittel Typ A 

31HA1 1000 +15 °C +20 °C 

 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXYNEODECANOAT, höchs-
tens 52 %, stabile Dispersion in Wasser 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

-5 ºC 
-5 °C 

+5 ºC 
+5 °C 

3120 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATURKON-
TROLLIERT 
keine Zubereitungen zugeordnet 

    

 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Die Grosspackmittel (IBC) müssen mit einer Einrichtung zur Entlüftung während der Beförderung versehen sein. Der 

Einlass der Druckentlastungseinrichtung muss sich bei höchster Befüllung während der Beförderung in der Dampf-
phase des Grosspackmittels (IBC) befinden. 

2. Um ein explosionsartiges Zerbersten von metallenen IBC oder Kombinations-IBC mit vollwandigem Metallgehäuse zu 
vermeiden, müssen die Notfall-Druckentlastungseinrichtungen so ausgelegt sein, dass alle Zersetzungsprodukte und 
Dämpfe abgeführt werden, die bei selbstbeschleunigender Zersetzung oder bei Feuereinwirkung während eines Zeit-
raums von mindestens einer Stunde, berechnet nach der in Absatz 4.2.1.13.8 angegebenen Formel, entwickelt werden. 
Die in dieser Verpackungsanweisung angegebenen Kontroll- und Notfalltemperaturen beziehen sich auf ein nicht wär-
meisoliertes Grosspackmittel (IBC). Beim Versand eines organischen Peroxids in einem Grosspackmittel (IBC) gemäss 
dieser Verpackungsanweisung hat der Absender die Pflicht, sicherzustellen, dass 
a) die am Grosspackmittel (IBC) angebrachten Druck- und Notfall-Druckentlastungseinrichtungen unter entsprechen-

der Berücksichtigung der selbstbeschleunigenden Zersetzung des organischen Peroxids und einer Feuereinwirkung 
ausgelegt sind und, 

b) sofern zutreffend, die angegebenen Kontroll- und Notfalltemperaturen unter Berücksichtigung der Auslegung (z. B. 
Wärmeisolierung) des zu verwendenden Grosspackmittels (IBC) geeignet sind. 
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IBC 620 VERPACKUNGSANWEISUNG IBC 620 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3291. 

Folgende Grosspackmittel (IBC) sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, ausgenommen 
Absatz 4.1.1.15, 4.1.2 und 4.1.3 erfüllt sind: 

starre dichte IBC, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 
 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Es muss genügend saugfähiges Material vorhanden sein, um die gesamte Menge der im Grosspackmittel (IBC) ent-

haltenen flüssigen Stoffe aufzunehmen. 
2. Die Grosspackmittel (IBC) müssen in der Lage sein, flüssige Stoffe zurückzuhalten. 
3. Grosspackmittel (IBC), die für scharfe oder spitze Gegenstände wie Glasscherben und Nadeln vorgesehen sind, müs-

sen durchstossfest sein. 
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4.1.4.3  Anweisungen für die Verwendung von Grossverpackungen 
 
 
LP 01 VERPACKUNGSANWEISUNG (FLÜSSIGE STOFFE) LP 01 

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt 
sind: 
 
Innenverpackungen 

 
Grossverpackungen als  
Aussenverpackungen 

 
Verpackungs-
gruppe I 

 
Verpackungs-
gruppe II 

 
Verpackungs-
gruppe III 

aus Glas  10 Liter 
aus Kunststoff 30 Liter 
aus Metall  40 Liter 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als 
 Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 

 
 
 
nicht zugelassen 

 
 
 
nicht zugelassen 

 
 
 
Höchstvolumen: 
3 m3 

 
 
  



4.1-133 

LP 02 VERPACKUNGSANWEISUNG (FESTE STOFFE) LP 02 

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt 
sind: 
 
Innenverpackungen 

 
Grossverpackungen als  
Aussenverpackungen 

 
Verpackungs-
gruppe I 

 
Verpackungs-
gruppe II 

 
Verpackungs-
gruppe III 

aus Glas 10 kg 
aus Kunststoffb) 50 kg 
aus Metall 50 kg 
aus Papiera),b) 50 kg 
aus Pappea),b) 50 kg 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als 
 Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 
aus flexiblem Kunststoff (51H)c) 

 
 
 
nicht zugelassen 

 
 
 
nicht zugelassen 

 
 
 
Höchstvolumen: 
3 m3 

a) Diese Innenverpackungen dürfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu befördernden Stoffe während der Beför-
derung verflüssigen können. 

b) Diese Innenverpackungen müssen staubdicht sein. 
c) Nur mit flexiblen Innenverpackungen zu verwenden. 
 
Sondervorschriften für die Verpackung 
 

L 2 (gestrichen) 
L 3 Bem. Für die UN-Nummern 2208 und 3486 ist eine Seebeförderung in Grossverpackungen nicht zugelas-

sen. 
 
RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung 
 
LL 1 Für UN 3509 müssen die Grossverpackungen nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 entsprechen. 

Es müssen Grossverpackungen verwendet werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.6.4 entsprechen und 
die flüssigkeitsdicht oder mit einer flüssigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Innenausklei-
dung oder einem flüssigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Sack ausgerüstet sind. 
Wenn die einzigen enthaltenen Rückstände feste Stoffe sind, die sich bei den während der Beförderung voraus-
sichtlich auftretenden Temperaturen nicht verflüssigen können, dürfen flexible Grossverpackungen verwendet 
werden. 
Wenn flüssige Rückstände vorhanden sind, müssen starre Grossverpackungen, die über Rückhaltemittel (z. B. 
saugfähiges Material) verfügen, verwendet werden. 
Vor der Befüllung und der Übergabe zur Beförderung muss jede Grossverpackung überprüft werden, um si-
cherzustellen, dass sie frei von Korrosion, Verunreinigung oder anderen Schäden ist. Grossverpackungen mit 
Anzeichen verminderter Widerstandsfähigkeit dürfen nicht mehr verwendet werden (kleinere Beulen und Risse 
gelten dabei nicht als Verringerung der Widerstandsfähigkeit der Grossverpackung). 
Grossverpackungen für die Beförderung von leeren, ungereinigten Altverpackungen mit Rückständen der 
Klasse 5.1 müssen so gebaut oder angepasst sein, dass die Güter nicht mit Holz oder anderen brennbaren 
Werkstoffen in Berührung kommen können. 
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LP 03 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 03 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3537 bis 3548. 

(1) Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 
erfüllt sind: 
starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen: 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 

(2) Darüber hinaus müssen folgende Vorschriften erfüllt sein: 
a) In Gegenständen enthaltene Gefässe, die flüssige oder feste Stoffe enthalten, müssen aus geeigneten Werk-

stoffen hergestellt und im Gegenstand so gesichert sein, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen 
nicht zerbrechen oder durchstossen werden können oder ihr Inhalt nicht in den Gegenstand oder die Aussen-
verpackung austreten kann. 

b) Gefässe, die flüssige Stoffe enthalten und mit Verschlüssen ausgerüstet sind, müssen so verpackt werden, 
dass die Verschlüsse richtig ausgerichtet sind. Die Gefässe müssen darüber hinaus den Vorschriften für die 
Innendruckprüfung des Unterabschnitts 6.1.5.5 entsprechen. 

c) Gefässe, die zerbrechlich sind oder leicht durchstossen werden können, wie Gefässe aus Glas, Porzellan oder 
Steinzeug oder aus gewissen Kunststoffen, müssen in geeigneter Weise gesichert werden. Beim Austreten 
des Inhalts dürfen die schützenden Eigenschaften des Gegenstandes oder der Aussenverpackung nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. 

d) In Gegenständen enthaltene Gefässe, die Gase enthalten, müssen den Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bzw. 
des Kapitels 6.2 entsprechen oder in der Lage sein, ein gleichwertiges Schutzniveau wie die Verpackungsan-
weisung P 200 oder P 208 zu erzielen. 

e) Wenn innerhalb des Gegenstandes kein Gefäss vorhanden ist, muss der Gegenstand die gefährlichen Stoffe 
vollständig umschliessen und ihre Freisetzung unter normalen Beförderungsbedingungen verhindern. 

(3) Die Gegenstände müssen so verpackt sein, dass Bewegungen und eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung unter 
normalen Beförderungsbedingungen verhindert werden. 

 
 
 
LP 99 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 99 

Es dürfen nur von der zuständigen Behörde für diese Güter zugelassene Grossverpackungen verwendet werden. Jeder 
Sendung muss eine Kopie der Zulassung der zuständigen Behörde beigefügt werden, oder das Beförderungspapier muss 
eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zuständige Behörde zugelassen ist. 
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LP 101 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 101 

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 sowie 
die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 
Innenverpackungen 

 
Zwischenverpackungen 

 
Aussengrossverpackungen 

 
 
 
nicht erforderlich 

 
 
 
nicht erforderlich 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl 
 oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
L 1 Folgendes gilt für die UN-Nummern 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 

0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 
0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 
0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 und 0510: 
Grosse und robuste Gegenstände mit Explosivstoff, die normalerweise für militärische Verwendung vorgese-
hen sind und die keine Zündmittel enthalten oder deren Zündmittel mit mindestens zwei wirksamen Siche-
rungsvorrichtungen ausgerüstet sind, dürfen ohne Verpackung befördert werden. Enthalten diese Gegen-
stände Treibladungen oder sind die Gegenstände selbstantreibend, müssen ihre Zündungssysteme gegen-
über Belastungen geschützt sein, die unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten können. Ist das 
Ergebnis der an einem unverpackten Gegenstand durchgeführten Prüfungen der Prüfreihe 4 negativ, kann 
eine Beförderung des Gegenstandes ohne Verpackung vorgesehen werden. Solche unverpackten Gegen-
stände dürfen auf Schlitten befestigt oder in Verschlägen oder anderen geeigneten Handhabungseinrichtun-
gen eingesetzt sein. 

 
 
 
LP 102 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 102 

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 sowie 
die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 erfüllt sind: 
 
Innenverpackungen 

 
Zwischenverpackungen 

 
Aussengrossverpackungen 

 
Säcke 
 wasserbeständig 
 
Behälter 
 aus Pappe 
 aus Metall 
 aus Kunststoff 
 aus Holz 
 
Einwickler 
 aus Wellpappe 
 
Hülsen 
 aus Pappe 

 
nicht erforderlich 

 
aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl 
 oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 
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LP 200 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 200 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 1950 und 2037. 

Folgende Grossverpackungen sind für Druckgaspackungen und Gaspatronen zugelassen, wenn die allgemeinen Vor-
schriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen: 
aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 

 
Sondervorschrift für die Verpackung 
 
L 2 Die Grossverpackungen müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass gefährliche Bewegungen und eine unbeab-

sichtigte Entleerung unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert werden. Grossverpackungen für Abfall-
Druckgaspackungen, die gemäss Sondervorschrift 327 befördert werden, müssen ausserdem mit einem Mittel 
versehen sein, das jegliche freie Flüssigkeit, die während der Beförderung frei werden kann, zurückhält, z. B. 
saugfähiges Material. Bei Abfall-Druckgaspackungen und Abfall-Gaspatronen, die gemäss Sondervorschrift 327 
befördert werden, müssen die Grossverpackungen ausreichend belüftet sein, um die Bildung gefährlicher Atmo-
sphären und einen Druckaufbau zu verhindern. 

 
 
 
LP 621 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 621 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3291. 

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt 
sind: 
(1) Für klinische Abfälle, die in Innenverpackungen verpackt sind: starre, dichte Grossverpackungen, die den Vorschrif-

ten des Kapitels 6.6 für feste Stoffe entsprechen und die Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II erfüllen, 
vorausgesetzt, es ist genügend saugfähiges Material vorhanden, um die gesamte Menge der in der Grossverpa-
ckung enthaltenen flüssigen Stoffe aufzunehmen, und die Grossverpackung ist in der Lage, flüssige Stoffe zurück-
zuhalten. 

(2) Für Versandstücke, die grössere Mengen flüssiger Stoffe enthalten: starre Grossverpackungen, die den Vorschriften 
des Kapitels 6.6 für flüssige Stoffe entsprechen und die Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II erfüllen. 

 
Zusätzliche Vorschrift 

Grossverpackungen, die für scharfe oder spitze Gegenstände wie Glasscherben oder Nadeln vorgesehen sind, müssen 
durchstossfest und in der Lage sein, flüssige Stoffe unter den Prüfbedingungen des Kapitels 6.6 zurückzuhalten. 
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LP 622 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 622 

Diese Anweisung gilt für Abfälle der UN-Nummer 3549, die zur Entsorgung befördert werden. 

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt 
sind: 

Innenverpackungen Zwischenverpackungen Aussenverpackungen 
aus Metall 
aus Kunststoff 

aus Metall 
aus Kunststoff 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl o-

der Aluminium (50N) 
aus Sperrholz (50D) 
aus starrer Pappe (50G) 
aus starrem Kunststoff (50H) 

Die Aussenverpackung muss den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe I für feste Stoffe entsprechen. 
 
Zusätzliche Vorschriften 
1. Zerbrechliche Gegenstände müssen entweder in einer starren Innenverpackung oder in einer starren Zwischenverpa-

ckung verpackt werden. 
2. Innenverpackungen, die scharfe oder spitze Gegenstände, wie Glasscherben oder Nadeln, enthalten, müssen starr und 

durchstossfest sein. 
3. Die Innenverpackung, die Zwischenverpackung und die Aussenverpackung müssen in der Lage sein, flüssige Stoffe 

zurückzuhalten. Aussenverpackungen, die bauartbedingt nicht in der Lage sind, flüssige Stoffe zurückzuhalten, müssen 
mit einer Innenauskleidung versehen sein oder es müssen geeignete Massnahmen getroffen werden, um flüssige Stoffe 
zurückzuhalten. 

4. Die Innenverpackung und/oder die Zwischenverpackung dürfen flexibel sein. Wenn flexible Verpackungen verwendet 
werden, müssen sie in der Lage sein, die Schlagfestigkeitsprüfung von mindestens 165 g gemäss der Norm ISO 7765-
1:1988 «Kunststofffolien und -bahnen – Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammerverfahren – Teil 1: 
Eingrenzungsverfahren» und die Reissfestigkeitsprüfung von mindestens 480 g sowohl in paralleler als auch in senk-
rechter Ebene zur Länge des Sacks gemäss der Norm ISO 6383-2:1983 «Kunststoffe – Folien und Bahnen – Bestim-
mung der Reissfestigkeit – Teil 2: Elmendorf-Verfahren» zu bestehen. Die Nettomasse jeder flexiblen Innenverpackung 
darf höchstens 30 kg betragen. 

5. Jede flexible Zwischenverpackung darf nur eine Innenverpackung enthalten. 
6. Innenverpackungen, die eine geringe Menge freier Flüssigkeit enthalten, dürfen in Zwischenverpackungen enthalten 

sein, vorausgesetzt, in der Innenverpackung oder Zwischenverpackung ist genügend saugfähiges oder verfestigendes 
Material enthalten, um den gesamten vorhandenen flüssigen Inhalt aufzusaugen oder zu verfestigen. Es muss geeig-
netes saugfähiges Material verwendet werden, das den unter normalen Beförderungsbedingungen auftretenden Tem-
peraturen und Vibrationen standhält. 

7. Zwischenverpackungen müssen mit geeignetem Polstermaterial und/oder saugfähigem Material in den Aussenverpa-
ckungen gesichert sein. 
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LP 902 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 902 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummer 3268. 

Verpackte Gegenstände: 

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe III entsprechen: 
aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 

Die Verpackungen müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass Bewegungen der Gegenstände und eine unbeabsichtigte 
Auslösung unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert werden. 

Unverpackte Gegenstände: 

Die Gegenstände dürfen zum, vom oder zwischen dem Herstellungsort und einer Montagefabrik, einschliesslich Orten 
der Zwischenbehandlung, auch unverpackt in besonders ausgerüsteten Handhabungseinrichtungen oder Güterbeförde-
rungseinheiten befördert werden. 
 
Zusätzliche Vorschrift 

Druckgefässe müssen den Vorschriften der zuständigen Behörde für den (die) im Druckgefäss enthaltenen Stoff(e) ent-
sprechen. 

 
 
 
 

LP 903 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 903 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481. 

Folgende Grossverpackungen sind für eine einzelne Batterie und für eine einzelne Ausrüstung, die Batterien enthält, 
zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen: 
 aus Stahl (50A) 
 aus Aluminium (50B) 
 aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
 aus starrem Kunststoff (50H) 
 aus Naturholz (50C) 
 aus Sperrholz (50D) 
 aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
 aus starrer Pappe (50G) 

Die Batterie oder Ausrüstung muss so verpackt werden, dass die Batterie oder Ausrüstung vor Beschädigungen geschützt 
ist, die durch Bewegungen der Batterie oder Ausrüstung in der Grossverpackung oder durch das Einsetzen der Batterie 
oder Ausrüstung in die Grossverpackung verursacht werden können. 
 
Zusätzliche Vorschrift 
 
Die Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 
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LP 904 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 904 

Diese Anweisung gilt für einzelne beschädigte oder defekte Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481 und 
für einzelne Ausrüstungen, die beschädigte oder defekte Zellen und Batterien dieser UN-Nummern enthalten. 

Folgende Grossverpackungen sind für eine einzelne beschädigte oder defekte Batterie und für eine einzelne Ausrüstung, 
die beschädigte oder defekte Zellen und Batterien enthält, zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 
4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

Für Batterien und Ausrüstungen, die Zellen und Batterien enthalten: 

starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen: 
aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Sperrholz (50D) 

1. Die beschädigte oder defekte Batterie oder die Ausrüstung, die solche Zellen oder Batterien enthält, muss einzeln in 
einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung eingesetzt sein. Die Innen- oder Aussenverpackung 
muss dicht sein, um ein mögliches Austreten des Elektrolyts zu verhindern. 

2. Die Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung mit einer ausreichenden Menge nicht 
brennbaren und nicht elektrisch leitfähigen Wärmedämmstoffs umschlossen sein. 

3. Dicht verschlossene Verpackungen müssen gegebenenfalls mit einer Entlüftungseinrichtung ausgestattet sein. 

4. Es müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stössen gering zu 
halten und Bewegungen der Batterien oder der Ausrüstung im Versandstück, die zu weiteren Schäden und gefährli-
chen Bedingungen während der Beförderung führen können, zu verhindern. Für die Erfüllung dieser Vorschrift darf 
auch nicht brennbares und nicht elektrisch leitfähiges Polstermaterial verwendet werden. 

5. Die Nichtbrennbarkeit muss in Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, in dem die 
Verpackung ausgelegt oder hergestellt wird, anerkannt ist. 

Im Fall von auslaufenden Zellen und Batterien muss der Innen- oder Aussenverpackung ausreichend inertes saugfähiges 
Material beigegeben werden, um freiwerdenden Elektrolyt aufzusaugen. 
 
Zusätzliche Vorschrift 
 
Die Zellen und Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 
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LP 905 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 905 

Diese Anweisung gilt für Produktionsserien von höchstens 100 Zellen oder Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 
und 3481 und für Vorproduktionsprototypen von Zellen oder Batterien dieser UN-Nummern, sofern diese Prototypen für 
die Prüfung befördert werden. 

Folgende Grossverpackungen sind für eine einzelne Batterie oder für eine einzelne Ausrüstung, die Zellen oder Batterien 
enthält, zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
(1) Für eine einzelne Batterie: 

starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen: 
aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 

Die Grossverpackungen müssen auch den folgenden Vorschriften entsprechen: 
a) Eine Batterie unterschiedlicher Grösse, Form oder Masse darf in einer Aussenverpackung einer der oben auf-

geführten geprüften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die Gesamtbruttomasse des Versandstücks ist 
nicht grösser als die Bruttomasse, für welche die Bauart geprüft worden ist. 

b) Die Batterie muss in einer Innenverpackung verpackt und in eine Aussenverpackung eingesetzt sein. 
c) Die Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung vollständig durch ausreichend 

nicht brennbares und nicht elektrisch leitfähiges Wärmedämmmaterial umgeben sein. 
d) Es müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stössen zu 

minimieren und Bewegungen der Batterie innerhalb des Versandstücks zu verhindern, die zu Schäden und 
gefährlichen Bedingungen während der Beförderung führen können. Wenn für die Einhaltung dieser Vorschrift 
Polstermaterial verwendet wird, darf dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfähig sein. 

e) Die Nichtbrennbarkeit muss gemäss einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Grossverpa-
ckung ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist. 

(2) Für eine einzelne Ausrüstung, die Zellen oder Batterien enthält: 
starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen: 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Naturholz (50C) 
aus Sperrholz (50D) 
aus Holzfaserwerkstoff (50F) 
aus starrer Pappe (50G) 

Die Grossverpackungen müssen auch den folgenden Vorschriften entsprechen: 
a) Eine einzelne Ausrüstung unterschiedlicher Grösse, Form oder Masse muss in einer Aussenverpackung einer 

der oben aufgeführten geprüften Bauarten verpackt sein, vorausgesetzt, die Gesamtbruttomasse des Versand-
stücks ist nicht grösser als die Bruttomasse, für welche die Bauart geprüft worden ist. 

b) Die Ausrüstung muss so gebaut oder verpackt sein, dass eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung während der 
Beförderung verhindert wird. 

c) Es müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stössen zu 
minimieren und Bewegungen der Ausrüstung innerhalb des Versandstücks zu verhindern, die zu Schäden und 
gefährlichen Bedingungen während der Beförderung führen können. Wenn für die Einhaltung dieser Vorschrift 
Polstermaterial verwendet wird, darf dieses nicht brennbar und nicht elektrisch leitfähig sein. 

d) Die Nichtbrennbarkeit muss gemäss einer Norm ermittelt werden, die in dem Land, in dem die Grossverpa-
ckung ausgelegt oder hergestellt wurde, anerkannt ist. 

 
Zusätzliche Vorschrift 
 
Die Zellen und Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 
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LP 906 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 906 

Diese Anweisung gilt für beschädigte oder defekte Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481, die unter 
normalen Beförderungsbedingungen zu einer schnellen Zerlegung, gefährlichen Reaktion, Flammenbildung, gefährlichen 
Wärmeentwicklung oder einem gefährlichen Ausstoss giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder Dämpfe neigen. 

Folgende Grossverpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt 
sind: 
Für Batterien und Ausrüstungen, die Batterien enthalten: 
starre Grossverpackungen, die den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe I entsprechen: 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Sperrholz (50D) 
aus starrer Pappe (50G). 

(1) Die Grossverpackung muss bei einer schnellen Zerlegung, einer gefährlichen Reaktion, einer Flammenbildung, ei-
ner gefährlichen Wärmeentwicklung oder einem gefährlichen Ausstoss giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase 
oder Dämpfe der Batterie in der Lage sein, die folgenden zusätzlichen Prüfanforderungen zu erfüllen: 
a) die Temperatur der äusseren Oberfläche des vollständigen Versandstücks darf nicht grösser sein als 100 °C. 

Eine kurzzeitige Temperaturspitze von bis zu 200 °C ist zulässig; 
b) ausserhalb des Versandstücks darf sich keine Flamme bilden; 
c) aus dem Versandstück dürfen keine Splitter austreten; 
d) die bauliche Unversehrtheit des Versandstücks muss aufrechterhalten werden und 
e) die Grossverpackungen müssen gegebenenfalls über ein Gasmanagementsystem (z. B. Filtersystem, Luftzir-

kulation, Gasbehälter, gasdichte Verpackung) verfügen. 

(2) Die zusätzlichen Prüfanforderungen an die Grossverpackung müssen durch eine von der zuständigen Behörde 
einer Vertragspartei des ADR festgelegte Prüfung überprüft werden, wobei diese zuständige Behörde auch eine 
von der zuständigen Behörde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADR ist, festgelegte Prüfung anerkennen 
kann, vorausgesetzt, diese wurde in Übereinstimmung mit den gemäss dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-
Code oder den Technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren festgelegta. 

Auf Anfrage muss ein Überprüfungsbericht zur Verfügung gestellt werden. In dem Überprüfungsbericht müssen 
mindestens der Name der Batterien, ihr gemäss der Begriffsbestimmung in Abschnitt 38.3.2.3 des Handbuchs Prü-
fungen und Kriterien festgelegter Typ, die höchste Anzahl an Batterien, die Gesamtmasse der Batterien, der Ge-
samtenergiegehalt der Batterien, die Identifikation der Grossverpackung und die Prüfdaten gemäss der von der 
zuständigen Behörde festgelegten Überprüfungsmethode aufgeführt sein. Eine Zusammenstellung spezifischer An-
weisungen, welche die Art und Weise der Verwendung des Versandstücks beschreiben, muss ebenfalls Teil des 
Überprüfungsberichts sein. 

(3) Bei Verwendung von Trockeneis oder flüssigem Stickstoff als Kühlmittel gelten die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3. 
Die Innen- und Aussenverpackungen müssen bei der Temperatur des verwendeten Kühlmittels sowie bei den Tem-
peraturen und Drücken, die bei einem Ausfall der Kühlung auftreten können, unversehrt bleiben. 

(4) Die spezifischen Anweisungen für die Verwendung des Versandstücks sind von den Verpackungsherstellern und 
den nachfolgenden Vertreibern dem Absender zur Verfügung zu stellen. Sie müssen mindestens die Identifizierung 
der Batterien und Ausrüstungen, die in der Verpackung enthalten sein können, die höchste Anzahl der im Versand-
stück enthaltenen Batterien und den höchsten Gesamtenergiegehalt der Batterien sowie die Anordnung innerhalb 
des Versandstücks, einschliesslich der während der Leistungsüberprüfung verwendeten Abtrennungen und Schutz-
vorrichtungen, enthalten. 

 
Zusätzliche Vorschrift 
 
Die Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 
 
a Folgende Kriterien können, sofern zutreffend, für die Bewertung der Grossverpackung herangezogen werden: 

a) Die Bewertung muss unter einem Qualitätssicherungssystem (wie z. B. in Absatz 2.2.9.1.7 e) beschrieben) vor-
genommen werden, das die Nachvollziehbarkeit der Prüfergebnisse, der Bezugsdaten und der verwendeten 
Charakterisierungsmodelle ermöglicht. 

b) Die voraussichtlichen Gefahren im Falle einer thermischen Instabilität des Batterietyps in dem Zustand, in dem 
er befördert wird (z. B. Verwendung einer Innenverpackung, Ladezustand, Verwendung von ausreichend nicht 
brennbarem, nicht elektrisch leitfähigem und absorbierendem Polstermaterial), müssen klar bestimmt und quan-
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tifiziert werden; die Referenzliste möglicher Gefahren für Lithiumbatterien (schnelle Zerlegung, gefährliche Re-
aktion, Flammenbildung, gefährliche Wärmeentwicklung oder gefährlicher Ausstoss giftiger, ätzender oder ent-
zündbarer Gase oder Dämpfe) kann für diesen Zweck verwendet werden. Die Quantifizierung dieser Gefahren 
muss auf der Grundlage verfügbarer wissenschaftlicher Literatur erfolgen. 

c) Die Eindämmungswirkungen der Grossverpackung müssen auf der Grundlage der Art des vorhandenen Schut-
zes und der Eigenschaften der Bauwerkstoffe bestimmt und charakterisiert werden. Für die Untermauerung der 
Bewertung muss eine Aufstellung technischer Eigenschaften und Zeichnungen (Dichte (kg·m-3), spezifische 
Wärmekapazität (J·kg-1·K-1), Heizwert (kJ·kg-1), Wärmeleitfähigkeit (W·m-1·K-1), Schmelztemperatur und Entzün-
dungstemperatur (K), Wärmedurchgangskoeffizient der Aussenverpackung (W·m-2·K-1) …) verwendet werden. 

d) Die Prüfung und alle unterstützenden Berechnungen müssen die Folgen einer thermischen Instabilität der Bat-
terie innerhalb der Grossverpackung unter normalen Beförderungsbedingungen bewerten. 

e) Wenn der Ladezustand der Batterie unbekannt ist, muss die Bewertung mit dem höchstmöglichen Ladezustand, 
der den Verwendungsbedingungen der Batterie entspricht, erfolgen. 

f) Die Umgebungsbedingungen, in denen die Grossverpackung verwendet und befördert werden darf, müssen 
gemäss dem Gasmanagementsystem der Grossverpackung beschrieben werden (einschliesslich möglicher Fol-
gen von Gas- oder Rauchemissionen für die Umgebung, wie Entlüftung oder andere Methoden). 

g) Die Prüfungen oder Modellberechnungen müssen für die Auslösung und die Ausbreitung der thermischen Insta-
bilität innerhalb der Batterie den schlimmsten Fall berücksichtigen; dieses Szenario schliesst das denkbar 
schlimmste Versagen unter normalen Beförderungsbedingungen, die grösste Wärme und die grössten Flamme-
nemissionen bei einer möglichen Ausbreitung der Reaktion ein. 

h) Diese Szenarien müssen über einen ausreichend langen Zeitraum bewertet werden, um das Eintreten aller 
möglichen Auswirkungen zu ermöglichen (z. B. ein Zeitraum von 24 Stunden). 

i) Im Falle von mehreren Batterien und mehreren Ausrüstungen, die Batterien enthalten, müssen zusätzliche An-
forderungen, wie die höchste Anzahl an Batterien und Ausrüstungen, der höchste Gesamtenergiegehalt der 
Batterien und die Anordnung innerhalb des Versandstücks, einschliesslich der Abtrennungen und der Schutz-
vorrichtungen der Teile, berücksichtigt werden. 
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4.1.4.4 (gestrichen) 

4.1.5 Besondere Vorschriften für das Verpacken von Gütern der Klasse 1 

4.1.5.1 Die allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.1.1 müssen erfüllt sein. 

4.1.5.2 Alle Verpackungen für Güter der Klasse 1 müssen so ausgelegt und ausgeführt sein, dass: 
a) die explosiven Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff geschützt werden, ihr Entweichen verhindert 

wird und unter normalen Beförderungsbedingungen, einschliesslich vorhersehbarer Temperatur-, Feuch-
tigkeits- oder Druckänderungen, keine Erhöhung des Risikos einer unbeabsichtigten Entzündung oder 
Zündung eintritt; 

b) das vollständige Versandstück unter normalen Beförderungsbedingungen sicher gehandhabt werden 
kann; 

c) die Versandstücke jeder Belastung durch vorhersehbare Stapelung, die während der Beförderung erfol-
gen kann, standhalten, ohne dass die von den explosiven Stoffen oder den Gegenständen mit Explosiv-
stoff ausgehenden Risiken erhöht werden, ohne dass die Tauglichkeit der Verpackungen für die Auf-
nahme von Gütern beeinträchtigt wird und ohne dass die Versandstücke so verformt werden, dass ihre 
Festigkeit verringert wird oder dies zu einer Instabilität eines Stapels von Versandstücken führt. 

4.1.5.3 Alle explosiven Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff müssen in versandfertigem Zustand nach dem in 
Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Verfahren zugeordnet werden. 

4.1.5.4 Die Güter der Klasse 1 müssen in Übereinstimmung mit der entsprechenden in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 
(8) angegebenen und in Abschnitt 4.1.4 beschriebenen Verpackungsanweisung verpackt werden. 

4.1.5.5 Sofern im ADR nicht etwas anderes festgelegt ist, müssen Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel 
(IBC) und Grossverpackungen, den Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.5 bzw. 6.6 entsprechen und die Prüfvor-
schriften für die Verpackungsgruppe II erfüllen. 

4.1.5.6 Die Verschlusseinrichtung der Verpackungen für flüssige explosive Stoffe muss einen doppelten Schutz ge-
gen Leckagen bieten. 

4.1.5.7 Die Verschlusseinrichtung von Fässern aus Metall muss eine geeignete Dichtung enthalten; weist die Ver-
schlusseinrichtung ein Gewinde auf, muss das Eindringen von explosiven Stoffen in das Gewinde verhindert 
werden. 

4.1.5.8 Wasserlösliche explosive Stoffe müssen in wasserbeständigen Verpackungen verpackt sein. Die Verpackun-
gen für desensibilisierte oder phlegmatisierte Stoffe müssen so verschlossen sein, dass Konzentrationsän-
derungen während der Beförderung verhindert werden. 

4.1.5.9 Enthält eine Verpackung eine mit Wasser gefüllte doppelte Umhüllung und könnte das Wasser während der 
Beförderung gefrieren, ist das Wasser mit einer genügenden Menge Frostschutzmittel zu versetzen, um das 
Gefrieren zu verhindern. Frostschutzmittel, die wegen ihrer Entzündbarkeit eine Brandgefahr darstellen könn-
ten, dürfen nicht verwendet werden. 

4.1.5.10 Nägel, Klammern und andere Verschlusseinrichtungen aus Metall ohne Schutzüberzug dürfen nicht in das 
Innere der Aussenverpackung eindringen, es sei denn, die explosiven Stoffe und Gegenstände mit Explosiv-
stoff sind durch die Innenverpackung vor einem Kontakt mit dem Metall wirksam geschützt. 

4.1.5.11 Die Innenverpackungen, die Abstandshalter und das Polstermaterial sowie die Anordnung der explosiven 
Stoffe oder der Gegenstände mit Explosivstoff in den Versandstücken müssen so sein, dass sich die explo-
siven Stoffe unter normalen Beförderungsbedingungen nicht in der Aussenverpackung verteilen können. Die 
metallenen Teile der Gegenstände dürfen mit den Metallverpackungen nicht in Kontakt kommen. Gegen-
stände mit Explosivstoffen, die nicht in einer äusseren Umhüllung eingeschlossen sind, müssen so vonei-
nander getrennt werden, dass Reibung und Stösse verhindert werden. Zu diesem Zweck dürfen Polsterma-
terial, Horden, unterteilende Trennwände in der Innen- oder Aussenverpackung, Formpressteile oder Behäl-
ter verwendet werden. 

4.1.5.12 Die Verpackungen müssen so aus Werkstoffen, die mit den im Versandstück enthaltenen explosiven Stoffen 
oder Gegenständen mit Explosivstoff verträglich und für diese undurchlässig sind, hergestellt sein, dass we-
der eine Wechselwirkung zwischen den explosiven Stoffen oder den Gegenständen mit Explosivstoff und 
den Werkstoffen der Verpackung noch ein Austreten aus der Verpackung dazu führt, dass die explosiven 
Stoffe oder die Gegenstände mit Explosivstoff die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigen oder sich die 
Gefahrenunterklasse oder die Verträglichkeitsgruppe ändert. 

4.1.5.13 Das Eindringen von explosiven Stoffen in die Zwischenräume der Verbindungsstellen von gefalzten Metall-
verpackungen muss verhindert werden. 

4.1.5.14 Bei Kunststoffverpackungen darf nicht die Gefahr der Erzeugung oder der Ansammlung solcher Mengen 
elektrostatischer Ladung gegeben sein, dass eine Entladung die Zündung, die Entzündung oder das Auslö-
sen des verpackten explosiven Stoffes oder des Gegenstandes mit Explosivstoff verursachen könnte. 
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4.1.5.15 Grosse und robuste Gegenstände mit Explosivstoff, die normalerweise für eine militärische Verwendung vor-
gesehen sind und die keine Zündmittel enthalten oder deren Zündmittel mit mindestens zwei wirksamen 
Sicherungsvorrichtungen ausgerüstet sind, dürfen ohne Verpackung befördert werden. Enthalten diese Ge-
genstände Treibladungen oder sind die Gegenstände selbstantreibend, müssen ihre Zündungssysteme ge-
genüber Belastungen geschützt sein, die unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten können. Ist 
das Ergebnis der an einem unverpackten Gegenstand durchgeführten Prüfungen der Prüfreihe 4 negativ, 
kann eine Beförderung des Gegenstandes ohne Verpackung vorgesehen werden. Solche unverpackten Ge-
genstände dürfen auf Schlitten so befestigt oder in Verschlägen oder anderen geeigneten Handhabungs-, 
Lagerungs- oder Abschusseinrichtungen so eingesetzt sein, dass sie sich unter normalen Beförderungsbe-
dingungen nicht lockern können. 
Werden solche grossen Gegenstände mit Explosivstoff im Rahmen der Prüfung ihrer Betriebssicherheit und 
Eignung Prüfverfahren unterworfen, die den Anforderungen des ADR entsprechen, und haben diese Gegen-
stände diese Prüfungen bestanden, darf die zuständige Behörde diese Gegenstände zur Beförderung nach 
dem ADR zulassen. 

4.1.5.16 Explosive Stoffe dürfen nicht in Innen- oder Aussenverpackungen verpackt werden, in denen Unterschiede 
zwischen Innen- und Aussendruck auf Grund thermischer oder anderer Wirkungen eine Explosion oder ein 
Zubruchgehen des Versandstücks zur Folge haben können. 

4.1.5.17 Sofern freie explosive Stoffe oder explosive Stoffe eines nicht oder nur teilweise mit einer Umhüllung verse-
henen Gegenstandes mit der inneren Oberfläche der Metallverpackungen (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 
4A, 4B, 4N und Behälter aus Metall) in Kontakt kommen können, muss die Metallverpackung mit einer In-
nenauskleidung oder -beschichtung ausgestattet sein (siehe Unterabschnitt 4.1.1.2). 

4.1.5.18 Die Verpackungsanweisung P 101 darf für jeden explosiven Stoff oder Gegenstand mit Explosivstoff verwen-
det werden, sofern die Verpackung von einer zuständigen Behörde genehmigt wurde, und unabhängig da-
von, ob die Verpackung der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (8) zugeordneten Verpackungsanweisung ent-
spricht oder nicht. 

4.1.6 Besondere Vorschriften für das Verpacken von Gütern der Klasse 2 und von Gütern anderer Klassen, 
die der Verpackungsanweisung P 200 zugeordnet sind 

4.1.6.1   Dieser Abschnitt enthält allgemeine Vorschriften für die Verwendung von Druckgefässen und offenen Kryo-
Behältern zur Beförderung von Gasen der Klasse 2 und Gütern anderer Klassen, die der Verpackungsan-
weisung P 200 zugeordnet sind (z. B. UN 1051 Cyanwasserstoff, stabilisiert). Druckgefässe sind so herzu-
stellen und zu verschliessen, dass ein Austreten des Inhalts unter normalen Beförderungsbedingungen, ein-
schliesslich Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- oder Druckänderung (z. B. hervorgerufen durch 
Höhenunterschiede), verhindert wird. 

4.1.6.2   Die Teile der Druckgefässe und offenen Kryo-Behälter, die unmittelbar mit gefährlichen Gütern in Berührung 
kommen, dürfen durch diese gefährlichen Güter nicht angegriffen oder geschwächt werden und dürfen kei-
nen gefährlichen Effekt auslösen (z. B. eine katalytische Reaktion oder eine Reaktion mit den gefährlichen 
Gütern). 

4.1.6.3   Die Druckgefässe, einschliesslich ihrer Verschlüsse, und die offenen Kryo-Behälter sind für die Aufnahme 
eines Gases oder eines Gasgemisches nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.2.1.2 und den Vorschrif-
ten der zutreffenden Verpackungsanweisungen in Unterabschnitt 4.1.4.1 auszuwählen. Dieser Unterab-
schnitt gilt auch für Druckgefässe, die Elemente eines MEGC oder eines Batterie-Fahrzeugs sind. 

4.1.6.4   Ein Wechsel der Verwendung von wiederbefüllbaren Druckgefässen muss Entleerungs-, Reinigungs- und 
Entgasungsmassnahmen in einem für den sicheren Betrieb notwendigen Masse einschliessen (siehe auch 
Verzeichnis der Normen am Ende dieses Abschnitts). Darüber hinaus darf ein Druckgefäss, das zuvor einen 
ätzenden Stoff der Klasse 8 oder einen Stoff einer anderen Klasse mit der Nebengefahr ätzend enthalten 
hat, nicht für die Beförderung eines Stoffes der Klasse 2 zugelassen werden, es sei denn, die in Unterab-
schnitt 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5 festgelegte Kontrolle und Prüfung wurde durchgeführt. 

4.1.6.5   Vor dem Befüllen muss der Verpacker eine Kontrolle des Druckgefässes oder des offenen Kryo-Behälters 
durchführen und sicherstellen, dass das Druckgefäss oder der offene Kryo-Behälter für den zu befördernden 
Stoff und bei einer Chemikalie unter Druck für das Treibmittel zugelassen ist und die Vorschriften erfüllt sind. 
Nach dem Befüllen müssen die Verschlussventile geschlossen werden und während der Beförderung ver-
schlossen bleiben. Der Absender muss überprüfen, dass die Verschlüsse und die Ausrüstung nicht undicht 
sind. 
Bem. Verschlussventile einzelner Flaschen in Bündeln dürfen während der Beförderung geöffnet werden, 

es sei denn, der beförderte Stoff unterliegt der Sondervorschrift für die Verpackung «k» oder «q» in 
Verpackungsanweisung P 200. 
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4.1.6.6   Die Druckgefässe und offenen Kryo-Behälter müssen entsprechend den in der für den einzufüllenden Stoff 
zutreffenden Verpackungsanweisung festgelegten Betriebsdrücken, Füllungsgraden und Vorschriften und 
unter Berücksichtigung der niedrigsten Druckstufe aller Bauteile befüllt werden. Bedienungsausrüstungen, 
die eine niedrigere Druckstufe als andere Bauteile haben, müssen jedoch den Vorschriften des Absatzes 
6.2.1.3.1 entsprechen. Reaktionsfähige Gase und Gasgemische müssen mit einem solchen Druck eingefüllt 
werden, damit bei einer vollständigen Zersetzung des Gases der Betriebsdruck des Druckgefässes nicht 
überschritten wird. 

4.1.6.7   Die Druckgefässe, einschliesslich ihrer Verschlüsse, müssen den in Kapitel 6.2 aufgeführten Vorschriften für 
die Auslegung, den Bau, die Kontrolle und die Prüfung entsprechen. Sofern Aussenverpackungen vorge-
schrieben sind, sind die Druckgefässe und die offenen Kryo-Behälter darin sicher und fest zu verpacken. 
Sofern in den einzelnen Verpackungsanweisungen nichts anderes vorgeschrieben ist, dürfen eine oder meh-
rere Innenverpackungen in eine Aussenverpackung eingesetzt werden. 

4.1.6.8   Die Verschlussventile und andere Anbauteile, die während der Beförderung am Verschlussventil verbleiben 
(z. B. Handhabungseinrichtungen oder Adapter), müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie von sich 
aus in der Lage sind, Beschädigungen ohne Freiwerden von Füllgut standzuhalten, oder sie müssen durch 
eine oder mehrere der folgenden Methoden gegen Beschädigungen, die zu einem unbeabsichtigten Frei-
werden von Füllgut des Druckgefässes führen können, geschützt sein (siehe auch Verzeichnis der Normen 
am Ende dieses Abschnitts): 
a) die Verschlussventile sind im Innern des Gefässhalses angebracht und durch einen aufgeschraubten 

Stopfen oder eine Schutzkappe geschützt; 
b) die Verschlussventile sind durch Schutzkappen oder Schutzkörbe geschützt. Die Schutzkappen müssen 

mit Entlüftungslöchern mit genügendem Querschnitt versehen sein, damit bei einem Undichtwerden der 
Verschlussventile die Gase entweichen können; 

c) die Verschlussventile sind durch einen Verstärkungsrand oder durch dauerhafte Schutzbefestigungen 
geschützt; 

d) die Druckgefässe werden in Schutzrahmen befördert (z. B. Flaschen in Bündeln) oder 
e) die Druckgefässe werden in Schutzkisten befördert. Bei UN-Druckgefässen muss die versandfertige Ver-

packung in der Lage sein, die in Unterabschnitt 6.1.5.3 festgelegte Fallprüfung für die Prüfanforderungen 
der Verpackungsgruppe I zu bestehen. 

4.1.6.9   Nicht wiederbefüllbare Druckgefässe: 
a) müssen in einer Aussenverpackung, wie eine Kiste oder ein Verschlag, oder in Trays mit Dehn- oder 

Schrumpffolie befördert werden; 
b) müssen, wenn sie mit einem entzündbaren oder giftigen Gas befüllt sind, einen mit Wasser ausgeliterten 

Fassungsraum von höchstens 1,25 Liter haben; 
c) dürfen nicht für giftige Gase mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 verwendet werden und 
d) dürfen nach der Inbetriebnahme nicht repariert werden. 

4.1.6.10  Wiederbefüllbare Druckgefässe mit Ausnahme von verschlossenen Kryo-Behältern sind wiederkehrenden 
Prüfungen entsprechend den Vorschriften des Unterabschnitts 6.2.1.6 oder für Druckgefässe, die keine UN-
Druckgefässe sind, entsprechend den Vorschriften des Absatzes 6.2.3.5.1 und der jeweils geltenden Verpa-
ckungsanweisung P 200, P 205, P 206 oder P 208 zu unterziehen. Die Druckentlastungseinrichtungen von 
verschlossenen Kryo-Behältern müssen nach den Vorschriften des Absatzes 6.2.1.6.3 und der Verpackungs-
anweisung P 203 wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden. Druckgefässe dürfen nach Fälligkeit der 
wiederkehrenden Prüfung nicht befüllt werden, jedoch dürfen sie nach Ablauf der Frist befördert werden, um 
sie der Prüfung oder der Entsorgung zuzuführen, einschliesslich aller Zwischenbeförderungen. 

4.1.6.11  Reparaturen müssen in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die Herstellung und die Prüfung der an-
wendbaren Auslegungs- und Baunormen durchgeführt werden und sind nur zugelassen, wenn dies in den 
entsprechenden, in Kapitel 6.2 aufgeführten Normen für die wiederkehrende Prüfung angegeben ist. Druck-
gefässe, mit Ausnahme der Umhüllung von verschlossenen Kryo-Behältern, dürfen keinen Reparaturen der 
nachfolgenden Mängel unterzogen werden: 
a) Schweissnahtrisse oder andere Schweissnahtmängel; 
b) Risse in der Gefässwand; 
c) Undichtheiten oder Mängel des Werkstoffes der Wand, des Oberteils oder des Bodens der Gefässe. 

4.1.6.12  Druckgefässe dürfen nicht zur Befüllung übergeben werden: 
a) wenn sie so stark beschädigt sind, dass die Unversehrtheit des Druckgefässes oder seiner Bedienungs-

ausrüstung beeinträchtigt sein könnte; 
b) wenn bei der Untersuchung der Betriebszustand des Druckgefässes und seiner Bedienungsausrüstung 

nicht für gut befunden wurde und 
c) wenn die vorgeschriebenen Kennzeichen für die Zertifizierung, die wiederkehrende Prüfung und die Fül-

lung nicht lesbar sind. 
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4.1.6.13  Befüllte Druckgefässe dürfen nicht zur Beförderung übergeben werden: 
a) wenn sie undicht sind; 
b) wenn sie so stark beschädigt sind, dass die Unversehrtheit des Druckgefässes oder seiner Bedienungs-

ausrüstung beeinträchtigt sein könnte; 
c) wenn bei der Untersuchung der Betriebszustand des Druckgefässes und seiner Bedienungsausrüstung 

nicht für gut befunden wurde und 
d) wenn die vorgeschriebenen Kennzeichen für die Zertifizierung, die wiederkehrende Prüfung und die Fül-

lung nicht lesbar sind. 

4.1.6.14  Die Eigentümer müssen der zuständigen Behörde auf deren begründetes Verlangen alle Informationen, die 
für den Nachweis der Konformität des Druckgefässes erforderlich sind, in einer Sprache aushändigen, die 
von der zuständigen Behörde leicht verstanden werden kann. Sie müssen mit dieser Behörde auf deren 
Verlangen bei allen Massnahmen zur Abwendung der Nichtkonformität der in ihrem Eigentum stehenden 
Druckgefässe kooperieren. 

4.1.6.15  Für UN-Druckgefässe sind die in der Tabelle 4.1.6.15.1 aufgeführten ISO- und EN-ISO-Normen mit Aus-
nahme der Normen EN ISO 14245 und EN ISO 15995 anzuwenden. Für Informationen darüber, welche 
Norm zum Zeitpunkt der Herstellung der Ausrüstung angewendet werden muss, siehe Unterabschnitt 6.2.2.3. 

Für andere Druckgefässe gelten die Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der jeweils zutreffen-
den Normen der Tabelle 4.1.6.15.1 als erfüllt. Für Informationen darüber, welche Normen für die Herstellung 
von Ventilen mit Eigenschutz angewendet werden müssen, siehe Unterabschnitt 6.2.4.1. Für Informationen 
über die Anwendbarkeit von Normen für die Herstellung von Ventilschutzkappen und Ventilschutzkörben 
siehe Tabelle 4.1.6.15.2. 

Tabelle 4.1.6.15.1: Normen für UN-Druckgefässe und Druckgefässe, die keine UN-Druckgefässe 
sind 

 

anwend-
bar für 
Unterab-
schnitt 

Referenz Titel des Dokuments 

4.1.6.2 EN ISO 11114-
1:2020 

Gasflaschen – Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und 
Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen – Teil 1: Metallische 
Werkstoffe 

EN ISO 11114-
2:2013 

Gasflaschen – Verträglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit 
den in Berührung kommenden Gasen – Teil 2: Nichtmetallische Werk-
stoffe 

4.1.6.4 ISO 11621:1997 
oder EN ISO 
11621:2005 

Gasflaschen – Verfahren für den Wechsel der Gasart 

4.1.6.8 
Ventile mit 
Eigen-
schutz 

Abschnitt 4.6.2 in 
EN ISO 
10297:2006  
oder 
Abschnitt 5.5.2 in 
EN ISO 
10297:2014  
oder 
Abschnitt 5.5.2 in 
EN ISO 
10297:2014 + 
A1:2017 

Gasflaschen – Flaschenventile – Spezifikation und Baumusterprüfun-
gen 

Abschnitt 5.3.8 in 
EN 13152:2001 + 
A1:2003 

Spezifikation und Prüfung für Flüssiggas- (LPG-) 
Flaschenventile – Selbstschliessend 

Abschnitt 5.3.7 in 
EN 13153:2001 + 
A1:2003 

Spezifikation und Prüfung für Flüssiggas- (LPG-) 
Flaschenventile – Handbetätigt 

Abschnitt 5.9 in 
EN ISO 
14245:2010, 
Abschnitt 5.9 in 
EN ISO 
14245:2019 
oder Abschnitt 
5.9 in EN ISO 
14245:2021 

Gasflaschen – Spezifikation und Prüfung von Flaschenventilen für Flüs-
siggas (LPG) – Selbstschliessend 
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anwend-
bar für 
Unterab-
schnitt 

Referenz Titel des Dokuments 

Abschnitt 5.10 in 
EN ISO 
15995:2010, 
Abschnitt 5.9 in 
EN ISO 
15995:2019 
oder Abschnitt 
5.9 in EN ISO 
15995:2021 

Gasflaschen – Spezifikation und Prüfung von Flaschenventilen für Flüs-
siggas (LPG) – Handbetätigt 

Abschnitt 5.4.2 in 
EN ISO 
17879:2017 

Gasflaschen – Selbstschliessende Flaschenventile – Spezifikation und 
Baumusterprüfung 

 Abschnitt 7.4 in 
EN 12205:2001 
oder Abschnitt 
9.2.5 in EN ISO 
11118:2015  
oder  
Abschnitt 9.2.5 in 
EN ISO 
11118:2015 + 
A1:2020 

Gasflaschen – Metallische Einwegflaschen – Spezifikationen und Prüf-
verfahren 

4.1.6.8 b) ISO 11117:1998 
oder EN ISO 
11117:2008 + 
Cor 1:2009 oder 
EN ISO 
11117:2019 

Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Schutzkörbe – Auslegung, Bau 
und Prüfungen 

EN 962:1996 + 
A2:2000 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Ventilschutzvor-
richtungen für Gasflaschen in industriellem und medizinischem Einsatz 
– Gestaltung, Konstruktion und Prüfungen 

4.1.6.8 c) Anforderungen an Verstärkungsränder oder dauerhafte Schutzbefestigungen, die als Ven-
tilschutz gemäss Unterabschnitt 4.1.6.8 c) verwendet werden, sind in den entsprechenden 
Auslegungsnormen für Druckgefässkörper angegeben (siehe Unterabschnitt 6.2.2.3 für 
UN-Druckgefässe und Unterabschnitt 6.2.4.1 für Druckgefässe, die keine UN-Druckgefässe 
sind). 

4.1.6.8 b) 
und c) 

ISO 16111:2008 
oder 
ISO 16111:2018 

Ortsveränderliche Gasspeicherbehälter – in Metallhydriden reversibel 
absorbierter Wasserstoff 

Tabelle 4.1.6.15.2: Anwendbare Herstellungsdaten für Ventilschutzkappen und Ventilschutzkörbe, 
die an Druckgefässen angebracht sind, die keine UN-Druckgefässe sind 

 

Referenz Titel des Dokuments für die Herstel-
lung anwendbar 

ISO 11117:1998 Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Ventilschutzvorrich-
tungen für Gasflaschen in industriellem und medizinischem 
Einsatz – Gestaltung, Konstruktion und Prüfungen 

bis zum 31. De-
zember 2014 

EN ISO 11117:2008 
+ Cor 1:2009 

Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Ventilschutzkörbe – 
Auslegung, Bau und Prüfungen 

bis zum 31. De-
zember 2024 

EN ISO 11117:2019 Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Schutzkörbe – Ausle-
gung, Bau und Prüfungen 

bis auf 
Weiteres 

EN 962:1996 + 
A2:2000 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Ventil-
schutzvorrichtungen für Gasflaschen in industriellem und me-
dizinischem Einsatz – Gestaltung, Konstruktion und Prüfun-
gen 

bis zum 31. De-
zember 2014 
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4.1.7 Besondere Vorschriften für das Verpacken organischer Peroxide der Klasse 5.2 und selbstzersetzli-
cher Stoffe der Klasse 4.1 

4.1.7.0.1 Bei organischen Peroxiden müssen alle Gefässe «wirksam verschlossen» sein. Wenn in einem Versand-
stück durch die Entwicklung von Gas ein bedeutender Innendruck entstehen kann, darf eine Lüftungseinrich-
tung angebracht werden, vorausgesetzt, das ausströmende Gas stellt keine Gefahr dar; andernfalls ist der 
Füllungsgrad zu begrenzen. Lüftungseinrichtungen müssen so gebaut sein, dass kein flüssiger Stoff entwei-
chen kann, wenn sich das Versandstück in aufrechter Position befindet, und müssen das Eindringen von 
Verunreinigungen verhindern. Die Aussenverpackung muss, soweit vorhanden, so ausgelegt sein, dass sie 
die Funktion der Lüftungseinrichtung nicht beeinträchtigt. 

4.1.7.1 Verwendung von Verpackungen (ausgenommen Grosspackmittel (IBC)) 

4.1.7.1.1 Verpackungen für organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe müssen den Vorschriften des Kapitels 
6.1 entsprechen und dessen Prüfvorschriften für die Verpackungsgruppe II erfüllen. 

4.1.7.1.2 Die Verpackungsmethoden für organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe sind in der Verpackungs-
anweisung P 520 aufgeführt und werden mit OP1 bis OP8 bezeichnet. Die für jede Verpackungsmethode 
angegebenen Mengen stellen die für die Versandstücke zugelassenen Höchstmengen dar. 

4.1.7.1.3 Für alle bereits zugeordneten organischen Peroxide und selbstzersetzlichen Stoffe sind die anzuwendenden 
Verpackungsmethoden in den Tabellen der Unterabschnitte 2.2.41.4 und 2.2.52.4 aufgeführt. 

4.1.7.1.4 Für neue organische Peroxide, neue selbstzersetzliche Stoffe oder neue Zubereitungen von bereits zuge-
ordneten organischen Peroxiden oder von bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoffen ist die geeignete 
Verpackungsmethode wie folgt zu bestimmen: 
a)  ORGANISCHES PEROXID TYP B oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B: 
  Die Verpackungsmethode OP5 ist anzuwenden, wenn das organische Peroxid (oder der selbstzersetzli-

che Stoff) die Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Absatz 20.4.3 b) (bzw. 20.4.2 b)) in einer 
durch die Verpackungsmethode zugelassenen Verpackung erfüllt. Kann das organische Peroxid (oder 
der selbstzersetzliche Stoff) diese Kriterien nur in einer kleineren Verpackung als der durch die Verpa-
ckungsmethode OP5 zugelassenen erfüllen (d. h. in einer der für OP1 bis OP4 aufgeführten Verpackun-
gen), ist die entsprechende Verpackungsmethode mit der niedrigeren OP-Nummer anzuwenden; 

b)  ORGANISCHES PEROXID TYP C oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C: 
  Die Verpackungsmethode OP6 ist anzuwenden, wenn das organische Peroxid (oder der selbstzersetzli-

che Stoff) die Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Absatz 20.4.3 c) (bzw. 20.4.2 c)) in einer 
durch die Verpackungsmethode zugelassenen Verpackung erfüllt. Kann das organische Peroxid (oder 
der selbstzersetzliche Stoff) diese Kriterien nur in einer kleineren Verpackung als der durch die Verpa-
ckungsmethode OP6 zugelassenen erfüllen, ist die entsprechende Verpackungsmethode mit der niedri-
geren OP-Nummer anzuwenden; 

c)  ORGANISCHES PEROXID TYP D oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D: 
  Für diesen Typ des organischen Peroxids oder des selbstzersetzlichen Stoffs ist die Verpackungsme-

thode OP7 anzuwenden. 
d)  ORGANISCHES PEROXID TYP E oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E: 
  Für diesen Typ des organischen Peroxids oder des selbstzersetzlichen Stoffs ist die Verpackungsme-

thode OP8 anzuwenden. 
e)  ORGANISCHES PEROXID TYP F oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F: 
  Für diesen Typ des organischen Peroxids oder des selbstzersetzlichen Stoffs ist die Verpackungsme-

thode OP8 anzuwenden. 

4.1.7.2 Verwendung von Grosspackmitteln (IBC) 

4.1.7.2.1 Die bereits zugeordneten organischen Peroxide, die in Verpackungsanweisung IBC 520 aufgeführt sind, dür-
fen in Grosspackmitteln (IBC) gemäss dieser Verpackungsanweisung befördert werden. Grosspackmittel 
(IBC) müssen den Vorschriften des Kapitels 6.5 entsprechen und dessen Prüfvorschriften für die Verpa-
ckungsgruppe II erfüllen. 

4.1.7.2.2 Die anderen organischen Peroxide und die selbstzersetzlichen Stoffe des Typs F dürfen in Grosspackmitteln 
(IBC) unter den von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes festgesetzten Bedingungen befördert 
werden, wenn die zuständige Behörde auf Grund von Prüfungen bestätigt, dass eine solche Beförderung 
sicher durchgeführt werden kann. Die Prüfungen müssen Folgendes ermöglichen: 
a) den Nachweis, dass das organische Peroxid (oder der selbstzersetzliche Stoff) den Grundsätzen der 

Klassifizierung im Handbuch Prüfungen und Kriterien Absatz 20.4.3 f) (bzw. 20.4.2 f)), Ausgang Box F in 
Abbildung 20.1 b) des Handbuchs entspricht; 

b) den Nachweis der Verträglichkeit mit allen Werkstoffen, die mit dem Stoff während der Beförderung nor-
malerweise in Berührung kommen; 
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c) soweit erforderlich, die Bestimmung der für die Beförderung des Stoffes im vorgesehenen Grosspack-
mittel (IBC) geltenden, von der SADT abgeleiteten Kontroll- und Notfalltemperaturen; 

d) soweit erforderlich, die Auslegung der Druckentlastungs- und der Notfall-Druckentlastungseinrichtungen 
und 

e) die Festsetzung eventuell erforderlicher Sondervorschriften, die für die sichere Beförderung des Stoffes 
notwendig sind. 

Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so müssen diese Bedingungen von der zuständigen 
Behörde der ersten von der Sendung berührten Vertragspartei des ADR anerkannt werden. 

4.1.7.2.3 Selbstbeschleunigende Zersetzung und Feuereinwirkung sind als Notfälle zu berücksichtigen. Um ein explo-
sionsartiges Zerbersten von metallenen IBC oder Kombinations-IBC mit vollwandigem Metallgehäuse zu 
vermeiden, müssen die Notfall-Druckentlastungseinrichtungen so ausgelegt sein, dass alle Zersetzungspro-
dukte und Dämpfe abgeführt werden, die bei selbstbeschleunigender Zersetzung oder bei Feuereinwirkung 
während eines Zeitraums von mindestens einer Stunde, berechnet nach der in Absatz 4.2.1.13.8 angegebe-
nen Formel, entwickelt werden. 

4.1.8 Besondere Vorschriften für das Verpacken ansteckungsgefährlicher Stoffe der Klasse 6.2 

4.1.8.1 Der Absender von ansteckungsgefährlichen Stoffen muss sicherstellen, dass die Versandstücke so vorbe-
reitet sind, dass sie ihren Bestimmungsort in gutem Zustand erreichen und keine Gefahr für Personen oder 
Tiere während der Beförderung darstellen. 

4.1.8.2 Die Begriffsbestimmungen in Abschnitt 1.2.1 und die allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1 
bis 4.1.1.17, ausgenommen Unterabschnitte 4.1.1.10 bis 4.1.1.12 und 4.1.1.15, gelten für Versandstücke mit 
ansteckungsgefährlichen Stoffen. Flüssige Stoffe dürfen jedoch nur in Verpackungen eingefüllt werden, die 
gegenüber einem Innendruck, der sich unter normalen Beförderungsbedingungen entwickeln kann, ausrei-
chend fest sind. 

4.1.8.3 Eine detaillierte Auflistung des Inhalts muss zwischen der zweiten Verpackung und der Aussenverpackung 
enthalten sein. Wenn die zu befördernden ansteckungsgefährlichen Stoffe nicht bekannt sind, jedoch unter 
dem Verdacht stehen, dass sie den Kriterien für eine Aufnahme in Kategorie A entsprechen, muss im Doku-
ment innerhalb der Aussenverpackung der Wortlaut «Verdacht auf ansteckungsgefährlichen Stoff der Kate-
gorie A» nach der offiziellen Benennung für die Beförderung in Klammern angegeben werden. 

4.1.8.4 Bevor eine leere Verpackung dem Absender zurückgesandt oder an einen anderen Empfänger versandt 
wird, muss sie desinfiziert oder sterilisiert werden, um jede Gefahr auszuschliessen; Bezettelungen und 
Kennzeichen, die darauf hinweisen, dass die Verpackung ansteckungsgefährliche Stoffe enthalten hat, müs-
sen entfernt oder unkenntlich gemacht werden. 

4.1.8.5 Sofern eine gleichwertige Leistungsfähigkeit sichergestellt ist, sind folgende Abweichungen für die Primär-
gefässe, die in eine Sekundärverpackung eingesetzt sind, zulässig, ohne dass das gesamte Versandstück 
weiteren Prüfungen unterzogen werden muss: 
a)  Primärgefässe gleicher oder kleinerer Grösse als die geprüften Primärgefässe dürfen verwendet werden, 

vorausgesetzt: 
(i) die Primärgefässe sind ähnlich ausgeführt wie die geprüften Primärgefässe (z. B. Form: rund, recht-

eckig usw.); 
(ii) der Werkstoff des Primärgefässes (z. B. Glas, Kunststoff, Metall usw.) weist eine gleiche oder höhere 

Festigkeit gegenüber Aufprall- und Stapelkräften auf wie das geprüfte Primärgefäss; 
(iii) die Primärgefässe haben gleiche oder kleinere Öffnungen und der Verschluss ist ähnlich ausgeführt 

(z. B. Schraubverschluss, Stopfen usw.); 
(iv) zusätzliches Polstermaterial wird in ausreichender Menge verwendet, um Hohlräume auszufüllen 

und bedeutsame Bewegungen der Primärgefässe zu verhindern, und 
(v) die Primärgefässe sind in der Sekundärverpackung in gleicher Weise ausgerichtet wie im geprüften 

Versandstück. 
b)  Eine geringere Anzahl von geprüften Primärgefässen oder anderen Arten von Primärgefässen nach Ab-

satz a) darf verwendet werden, vorausgesetzt, es wird genügend Polstermaterial hinzugefügt, um den 
Hohlraum (die Hohlräume) auszufüllen und bedeutsame Bewegungen der Primärgefässe zu verhindern. 

4.1.8.6 Die Unterabschnitte 4.1.8.1 bis 4.1.8.5 gelten nur für ansteckungsgefährliche Stoffe der Kategorie A (UN-
Nummern 2814 und 2900). Sie gelten weder für UN 3373 BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B (siehe 
Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 650) noch für UN 3291 KLINISCHER ABFALL, UNSPEZI-
FIZIERT, N.A.G., oder (BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G., oder UNTER DIE VORSCHRIFTEN FAL-
LENDER MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. 
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4.1.8.7 Für die Beförderung tierischer Stoffe dürfen Verpackungen oder Grosspackmittel (IBC), die nicht ausdrück-
lich durch die anwendbaren Verpackungsanweisungen zugelassen sind, nicht zur Beförderung eines Stoffes 
oder Gegenstandes verwendet werden, es sei denn, die zuständige Behörde des Ursprungslandes3) hat dies 
im Einzelnen zugelassen und folgende Voraussetzungen werden erfüllt: 
a)  die alternative Verpackung erfüllt die allgemeinen Vorschriften dieses Teils; 
b)  die alternative Verpackung erfüllt die Vorschriften des Teils 6, wenn die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 

(8) angegebene Verpackungsanweisung dies festlegt; 
c)  die zuständige Behörde des Ursprungslandes3) stellt fest, dass die alternative Verpackung mindestens 

das gleiche Sicherheitsniveau gewährleistet wie die Verpackung des Stoffes in Übereinstimmung mit 
einer Methode, die in der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (8) angegebenen besonderen Verpackungsan-
weisung festgelegt ist, und 

d)  eine Kopie der Zulassung der zuständigen Behörde ist jeder Sendung beigefügt oder das Beförderungs-
papier enthält einen Hinweis, dass die alternative Verpackung von der zuständigen Behörde zugelassen 
wurde. 

4.1.9 Besondere Vorschriften für das Verpacken von radioaktiven Stoffen 

4.1.9.1 Allgemeines 

4.1.9.1.1 Radioaktive Stoffe, Verpackungen und Versandstücke müssen den Vorschriften des Kapitels 6.4 entspre-
chen. Die Menge radioaktiver Stoffe in einem Versandstück darf die in den Absätzen 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 
2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, in Kapitel 3.3 Sondervorschrift 336 und in Unterabschnitt 4.1.9.3 festge-
legten Grenzwerte nicht überschreiten. 

Die vom ADR erfassten Typen von Versandstücken für radioaktive Stoffe sind: 
a)  freigestelltes Versandstück (siehe Unterabschnitt 1.7.1.5); 
b)  Industrieversandstück des Typs 1 (Typ IP-1-Versandstück); 
c)  Industrieversandstück des Typs 2 (Typ IP-2-Versandstück); 
d)  Industrieversandstück des Typs 3 (Typ IP-3-Versandstück); 
e)  Typ A-Versandstück; 
f)  Typ B(U)-Versandstück; 
g)  Typ B(M)-Versandstück; 
h)  Typ C-Versandstück. 

Versandstücke, die spaltbare Stoffe oder Uranhexafluorid enthalten, unterliegen zusätzlichen Vorschriften. 

4.1.9.1.2 Die nicht festhaftende Kontamination an den Aussenseiten eines Versandstücks muss so gering wie möglich 
sein und darf unter Routine-Beförderungsbedingungen folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 
a) 4 Bq/cm2 für Beta- und Gammastrahler sowie für Alphastrahler geringer Toxizität; 
b) 0,4 Bq/cm2 für alle anderen Alphastrahler. 

Diese Grenzwerte sind anwendbar, wenn sie über eine Fläche von 300 cm2 jedes Teils der Oberfläche ge-
mittelt werden. 

4.1.9.1.3 Ausser Gegenständen, die für die Verwendung radioaktiver Stoffe notwendig sind, darf ein Versandstück 
keine anderen Gegenstände enthalten. Die Wechselwirkung zwischen diesen Gegenständen und dem Ver-
sandstück darf unter den für das Baumuster anwendbaren Beförderungsbedingungen die Sicherheit des 
Versandstücks nicht verringern. 

4.1.9.1.4 Sofern in Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 nichts anderes vorgeschrieben ist, darf die Höhe der nicht 
festhaftenden Kontamination an den Aussen- und Innenseiten einer Umverpackung, eines Containers oder 
eines Fahrzeugs die in Absatz 4.1.9.1.2 aufgeführten Grenzwerte nicht überschreiten. Diese Vorschrift gilt 
nicht für die inneren Oberflächen von Containern, die als Verpackungen verwendet werden, unabhängig 
davon, ob diese beladen oder leer sind. 

4.1.9.1.5 Bei radioaktiven Stoffen mit anderen gefährlichen Eigenschaften müssen diese Eigenschaften bei der Aus-
legung des Versandstücks berücksichtigt werden. Radioaktive Stoffe mit einer Nebengefahr, die in Versand-
stücken verpackt sind, für die keine Zulassung der zuständigen Behörde erforderlich ist, müssen in Verpa-
ckungen, Grosspackmitteln (IBC), Tanks oder Schüttgut-Containern befördert werden, die vollständig dem 
jeweils zutreffenden Kapitel des Teils 6 sowie den für diese Nebengefahr anwendbaren Vorschriften des 
Kapitels 4.1, 4.2 oder 4.3 entsprechen. 

                                                           

3)   Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zuständige Behörde der ersten Vertragspartei 
des ADR, die von der Sendung berührt wird. 
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4.1.9.1.6 Bevor eine Verpackung erstmalig für die Beförderung radioaktiver Stoffe verwendet wird, ist zu bestätigen, 
dass sie in Übereinstimmung mit den Bauartspezifikationen hergestellt wurde, um die Einhaltung der zutref-
fenden Vorschriften des ADR und eines eventuell anwendbaren Zulassungszeugnisses sicherzustellen. Die 
folgenden Vorschriften sind, sofern anwendbar, ebenfalls zu erfüllen: 
a) Überschreitet der Auslegungsdruck der dichten Umschliessung 35 kPa (Überdruck), so ist sicherzustel-

len, dass die dichte Umschliessung jeder Verpackung den Vorschriften in Bezug auf die Erhaltung seiner 
Unversehrtheit unter diesem Druck der zugelassenen Bauart entspricht. 

b) Für jede Verpackung, die für die Verwendung als Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstück vorge-
sehen ist, und für jede Verpackung, die für die Aufnahme spaltbarer Stoffe vorgesehen ist, ist sicherzu-
stellen, dass die Wirksamkeit der Abschirmung und der dichten Umschliessung und, soweit erforderlich, 
der Wärmeübertragungseigenschaften und die Wirksamkeit des Einschliessungssystems innerhalb der 
Grenzen liegen, die auf die zugelassene Bauart anwendbar oder für diese festgelegt sind. 

c) Für jede Verpackung, die für die Aufnahme spaltbarer Stoffe vorgesehen ist, ist sicherzustellen, dass die 
Wirksamkeit der Kritikalitätssicherheitseinrichtungen innerhalb der Grenzwerte liegt, die für die Bauart 
anwendbar sind oder festgelegt wurden, und in Fällen, in denen Neutronengifte ausdrücklich einbezogen 
sind, um den Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.11.1 zu genügen, sind zur Bestätigung des Vorhan-
denseins und der Verteilung dieser Neutronengifte Kontrollen durchzuführen. 

4.1.9.1.7 Vor jeder Beförderung eines Versandstücks ist sicherzustellen, dass das Versandstück 
a) weder Radionuklide enthält, die von den für das Versandstückmuster festgelegten abweichen, 
b) noch Inhalte in einer Form oder in einem physikalischen oder chemischen Zustand enthält, die von den 

für das Versandstückmuster festgelegten abweichen. 

4.1.9.1.8 Vor jeder Beförderung eines Versandstücks ist sicherzustellen, dass alle in den zutreffenden Vorschriften 
des ADR und in den anwendbaren Zulassungszeugnissen festgelegten Anforderungen erfüllt worden sind. 
Die folgenden Vorschriften sind, sofern anwendbar, ebenfalls zu erfüllen: 
a) Es ist sicherzustellen, dass Lastanschlagvorrichtungen, welche die Vorschriften des Unterabschnitts 

6.4.2.2 nicht erfüllen, nach Unterabschnitt 6.4.2.3 entfernt oder auf andere Art für das Anheben des 
Versandstücks unbrauchbar gemacht worden sind. 

b) Jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstück ist so lange zurückzuhalten, bis sich annähernd 
ein Gleichgewichtszustand für den Nachweis der Übereinstimmung mit den Temperatur- und Druckvor-
schriften eingestellt hat, sofern nicht eine Freistellung von diesen Vorschriften unilateral zugelassen 
wurde. 

c) Für jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstück ist durch Inspektion und/oder durch geeignete 
Prüfungen sicherzustellen, dass alle Verschlüsse, Ventile und andere Öffnungen der dichten Umschlies-
sung, durch die der radioaktive Inhalt entweichen könnte, in der Weise ordnungsgemäss verschlossen 
und gegebenenfalls abgedichtet sind, für die der Nachweis der Übereinstimmung mit den Vorschriften 
der Unterabschnitte 6.4.8.8 und 6.4.10.3 erbracht wurde. 

d) Für Versandstücke, die spaltbare Stoffe enthalten, sind die in Unterabschnitt 6.4.11.5 b) aufgeführte 
Messung und die in Unterabschnitt 6.4.11.8 aufgeführten Prüfungen für den Nachweis des Verschlusses 
jedes Versandstücks durchzuführen. 

e) Für Versandstücke, die nach der Lagerung für die Beförderung verwendet werden sollen, muss sicher-
gestellt sein, dass alle Verpackungsbestandteile und der radioaktive Inhalt während der Lagerung in 
einem solchen Zustand erhalten wurden, dass alle in den zutreffenden Vorschriften des ADR und in den 
anwendbaren Zulassungszeugnissen festgelegten Anforderungen erfüllt worden sind. 

4.1.9.1.9 Der Absender muss auch eine Kopie der Anweisungen zum richtigen Verschliessen des Versandstücks und 
anderer Vorbereitungen für die Beförderung haben, bevor er eine Beförderung nach den Vorschriften dieser 
Zeugnisse vornimmt. 

4.1.9.1.10 Mit Ausnahme von Sendungen unter ausschliesslicher Verwendung darf weder die Transportkennzahl für 
jedes einzelne Versandstück oder jede einzelne Umverpackung 10 noch die Kritikalitätssicherheitskennzahl 
für jedes einzelne Versandstück oder jede einzelne Umverpackung 50 überschreiten. 

4.1.9.1.11 Mit Ausnahme von Versandstücken oder Umverpackungen, die unter ausschliesslicher Verwendung gemäss 
Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (3.5) a) befördert werden, darf die höchste Dosisleistung an keinem 
Punkt der Aussenfläche eines Versandstücks oder einer Umverpackung 2 mSv/h überschreiten. 

4.1.9.1.12 Die höchste Dosisleistung darf an keinem Punkt der Aussenfläche eines unter ausschliesslicher Verwendung 
beförderten Versandstücks oder einer unter ausschliesslicher Verwendung beförderten Umverpackung 
10 mSv/h überschreiten. 
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4.1.9.2 Vorschriften und Kontrollmassnahmen für die Beförderung radioaktiver Stoffe mit geringer spezifi-
scher Aktivität (LSA-Stoffe) und oberflächenkontaminierter Gegenstände (SCO-Gegenstände) 

4.1.9.2.1 Die Menge der LSA-Stoffe oder der SCO-Gegenstände in einem Typ IP-1-Versandstück, Typ IP-2-Versand-
stück, Typ IP-3-Versandstück oder Gegenstand oder gegebenenfalls in einer Gesamtheit von Gegenständen 
ist so zu beschränken, dass die äussere Dosisleistung in einem Abstand von 3 m von dem nicht abgeschirm-
ten Stoff oder Gegenstand oder der Gesamtheit von Gegenständen 10 mSv/h nicht überschreitet. 

4.1.9.2.2 Für LSA-Stoffe und SCO-Gegenstände, die spaltbare Stoffe sind oder solche enthalten, sofern diese nicht 
gemäss Absatz 2.2.7.2.3.5 freigestellt sind, müssen die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 7.5.11 
Sondervorschrift CV 33 Absätze (4.1) und (4.2) eingehalten werden. 

4.1.9.2.3 Für LSA-Stoffe und SCO-Gegenstände, die spaltbare Stoffe sind oder solche enthalten, müssen die anwend-
baren Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.11.1 eingehalten werden. 

4.1.9.2.4 LSA-Stoffe und SCO-Gegenstände in den Gruppen LSA-I, SCO-I und SCO-III dürfen unter folgenden Bedin-
gungen unverpackt befördert werden: 
a) alle unverpackten Stoffe, ausgenommen Erze, die ausschliesslich in der Natur vorkommende Radionuk-

lide enthalten, müssen so befördert werden, dass bei Routine-Beförderungsbedingungen kein Inhalt aus 
dem Fahrzeug entweicht und keine Abschirmung verloren geht; 

b) jedes Fahrzeug muss unter ausschliesslicher Verwendung stehen, es sei denn, es werden mit ihm nur 
SCO-I-Gegenstände befördert, auf denen die Kontamination auf den zugänglichen und unzugänglichen 
Oberflächen nicht höher als das 10fache des gemäss der Begriffsbestimmung für Kontamination in Ab-
satz 2.2.7.1.2 anwendbaren Wertes ist; 

c) ist bei SCO-I-Gegenständen zu vermuten, dass auf den unzugänglichen Oberflächen mehr nicht festhaf-
tende Kontamination vorhanden ist als in den in Absatz 2.2.7.2.3.2 a) (i) festgelegten Werten, so sind 
Massnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass radioaktive Stoffe nicht in das Fahrzeug entweichen kön-
nen; 

d) unverpackte spaltbare Stoffe müssen den Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.3.5 e) entsprechen und 
e) für SCO-III-Gegenstände: 

(i) Die Beförderung muss unter ausschliesslicher Verwendung erfolgen. 
(ii) Stapeln ist nicht zugelassen. 
(iii) Alle mit der Beförderung zusammenhängende Tätigkeiten, einschliesslich Strahlenschutz, Notfall-

massnahmen und besondere Vorsichtsmassnahmen oder besondere administrative oder betriebli-
che Kontrollen, die während der Beförderung durchzuführen sind, müssen in einem Beförderungs-
plan beschrieben werden. Aus dem Beförderungsplan muss hervorgehen, dass das allgemeine Si-
cherheitsniveau bei der Beförderung mindestens dem gleichwertig ist, das gegeben wäre, wenn die 
Vorschriften des Abschnitts 6.4.7.14 (nur für die Prüfung nach Absatz 6.4.15.6, der die Prüfungen 
nach den Abschnitten 6.4.15.2 und 6.4.15.3 vorausgehen) erfüllt worden wären. 

(iv) Die Vorschriften der Abschnitte 6.4.5.1 und 6.4.5.2 für ein Typ IP-2-Versandstück müssen erfüllt sein, 
mit der Ausnahme, dass der in Abschnitt 6.4.15.4 erwähnte grösstmögliche Schaden auf der Grund-
lage von Bestimmungen im Beförderungsplan bestimmt werden darf und dass die Vorschriften des 
Unterabschnitts 6.4.15.5 nicht anwendbar sind. 

(v) Der Gegenstand und eine eventuelle Abschirmung sind in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 
6.4.2.1 am Beförderungsmittel gesichert. 

(vi) Die Beförderung unterliegt einer multilateralen Genehmigung. 
  



4.1-153 

4.1.9.2.5 LSA-Stoffe und SCO-Gegenstände sind, sofern in Absatz 4.1.9.2.4 nichts anderes bestimmt ist, gemäss 
nachstehender Tabelle zu verpacken. 

Tabelle 4.1.9.2.5: Vorschriften für Industrieversandstücke, die LSA-Stoffe und SCO-Gegenstände 
enthalten 

Radioaktiver Inhalt Typ des Industrieversandstücks 

 ausschliessliche Verwendung nicht unter ausschliesslicher 
Verwendung 

LSA-I 
 festa) 
 flüssig 

 
Typ IP-1 
Typ IP-1 

 
Typ IP-1 
Typ IP-2 

LSA-II 
 fest 
 flüssig und gasförmig 

 
Typ IP-2 
Typ IP-2 

 
Typ IP-2 
Typ IP-3 

LSA-III Typ IP-2 Typ IP-3 

SCO-Ia) Typ IP-1 Typ IP-1 

SCO-II Typ IP-2 Typ IP-2 

a)  Unter den Bedingungen des Absatzes 4.1.9.2.4 dürfen LSA-I-Stoffe und SCO-I-Gegenstände unver-
packt befördert werden. 

4.1.9.3 Versandstücke, die spaltbare Stoffe enthalten 

Der Inhalt von Versandstücken, die spaltbare Stoffe enthalten, muss entweder dem direkt im ADR oder im 
Zulassungszeugnis für das Versandstückmuster festgelegten Inhalt entsprechen. 

4.1.10   Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

4.1.10.1  Wenn die Zusammenpackung auf Grund der Vorschriften dieses Abschnitts zugelassen ist, dürfen gefährli-
che Güter mit anderen gefährlichen Gütern oder anderen Gütern in zusammengesetzten Verpackungen nach 
Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, vorausgesetzt, sie reagieren nicht gefährlich miteinan-
der und die übrigen entsprechenden Vorschriften dieses Kapitels sind erfüllt. 
Bem. 1. Siehe auch Unterabschnitte 4.1.1.5 und 4.1.1.6. 

2. Für radioaktive Stoffe siehe Abschnitt 4.1.9. 

4.1.10.2  Mit Ausnahme der Versandstücke, die nur Güter der Klasse 1 oder nur Stoffe der Klasse 7 enthalten, darf 
ein Versandstück, das verschiedene zusammengepackte Güter enthält, bei Verwendung von Kisten aus Holz 
oder Pappe als Aussenverpackungen nicht schwerer sein als 100 kg. 

4.1.10.3  Sofern eine anwendbare Sondervorschrift des Unterabschnitts 4.1.10.4 nichts anderes vorschreibt, dürfen 
gefährliche Güter derselben Klasse und desselben Klassifizierungscodes zusammengepackt werden. 

4.1.10.4  Folgende Sondervorschriften sind, wenn sie in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (9b) bei einer Eintragung ange-
geben sind, für die Zusammenpackung der dieser Eintragung zugeordneten Güter mit anderen Gütern in 
einem Versandstück anwendbar: 

MP 1  Darf nur mit einem Gut desselben Typs und derselben Verträglichkeitsgruppe zusammengepackt werden. 

MP 2  Darf nicht mit anderen Gütern zusammengepackt werden. 

MP 3  Nur die Zusammenpackung von UN-Nummer 1873 und UN-Nummer 1802 ist zugelassen. 

MP 4  Darf weder mit Gütern der übrigen Klassen noch mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 
zusammengepackt werden. Ist dieses organische Peroxid jedoch ein Härter oder Mehrkomponentensystem 
für Stoffe der Klasse 3, ist eine Zusammenpackung mit diesen Stoffen der Klasse 3 zugelassen. 

MP 5  Die Stoffe der UN-Nummern 2814 und 2900 dürfen in einer zusammengesetzten Verpackung nach Verpa-
ckungsanweisung P 620 zusammengepackt werden. Sie dürfen nicht mit anderen Gütern zusammenge-
packt werden; dies gilt nicht für UN 3373 Biologischer Stoff, Kategorie B, der nach Verpackungsanweisung 
P 650 verpackt ist, oder für Stoffe, die zur Kühlung beigegeben werden, z. B. Eis, Trockeneis oder tiefgekühlt 
verflüssigter Stickstoff. 

MP 6  Darf nicht mit anderen Gütern zusammengepackt werden. Dies gilt nicht für Stoffe, die zur Kühlung beige-
geben werden, z. B. Eis, Trockeneis oder tiefgekühlt verflüssigter Stickstoff. 



4.1-154 

MP 7  Darf in Mengen von höchstens 5 Liter je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, soweit eine Zusammen-

packung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 8  Darf in Mengen von höchstens 3 Liter je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, soweit eine Zusammen-

packung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 9  Darf mit 
– anderen Gütern der Klasse 2, 
– Gütern der übrigen Klassen, soweit eine Zusammenpackung auch für Güter dieser Klassen zugelassen 

ist, und/oder 
– Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer für zusammengesetzte Verpackungen des Unterabschnitts 6.1.4.21 vorgesehenen Aussenverpa-
ckung zusammengepackt werden, wenn sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 10 Darf in Mengen von höchstens 5 kg je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der 

übrigen Klassen, soweit eine Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 11 Darf in Mengen von höchstens 5 kg je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der 

übrigen Klassen (mit Ausnahme von Stoffen der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe I oder II), soweit eine 
Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 

– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 12 Darf in Mengen von höchstens 5 kg je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der 

übrigen Klassen (mit Ausnahme von Stoffen der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe I oder II), soweit eine 
Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 

– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

Ein Versandstück darf nicht schwerer sein als 45 kg; bei Verwendung einer Kiste aus Pappe darf das Ver-
sandstück nicht schwerer sein als 27 kg. 

MP 13 Darf in Mengen von höchstens 3 kg je Innenverpackung und Versandstück 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der 

übrigen Klassen, soweit eine Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 
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MP 14 Darf in Mengen von höchstens 6 kg je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der 

übrigen Klassen, soweit eine Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 15 Darf in Mengen von höchstens 3 Liter je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der 

übrigen Klassen, soweit eine Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 16 (bleibt offen) 

MP 17 Darf in Mengen von höchstens 0,5 Liter je Innenverpackung und 1 Liter je Versandstück  
– mit Gütern der übrigen Klassen mit Ausnahme der Klasse 7, soweit eine Zusammenpackung auch für 

diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 18 Darf in Mengen von höchstens 0,5 kg je Innenverpackung und 1 kg je Versandstück  
– mit Gütern der übrigen Klassen mit Ausnahme der Klasse 7, soweit eine Zusammenpackung auch für 

diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 19 Darf in Mengen von höchstens 5 Liter je Innenverpackung 
– mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der 

übrigen Klassen, soweit eine Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder 
– mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn 
sie nicht gefährlich miteinander reagieren. 

MP 20 Darf mit Stoffen, die unter dieselbe UN-Nummer fallen, zusammengepackt werden. 

Darf nicht mit Gütern der Klasse 1, die unter verschiedene UN-Nummern fallen, zusammengepackt werden, 
es sei denn, dies ist durch die Sondervorschrift für die Zusammenpackung MP 24 vorgesehen. 

Darf nicht mit Gütern der übrigen Klassen oder mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 
zusammengepackt werden. 

MP 21 Darf mit Gegenständen, die unter dieselbe UN-Nummer fallen, zusammengepackt werden. 

Darf nicht mit Gütern der Klasse 1, die unter verschiedene UN-Nummern fallen, zusammengepackt werden, 
ausgenommen 
a)  mit seinen eigenen Zündmitteln, vorausgesetzt, 

(i) die Zündmittel können unter normalen Beförderungsbedingungen nicht ausgelöst werden, oder 
(ii) diese Zündmittel enthalten zumindest zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen, die die Auslösung 

einer Explosion im Falle eines unbeabsichtigten Auslösens des Zündmittels verhindern, oder 
(iii) – bei Zündmitteln, die nicht zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen enthalten (d. h. Zündmittel, die 

der Verträglichkeitsgruppe B zugeordnet sind) – eine unbeabsichtigte Auslösung der Zündmittel zieht 
nach Auffassung der zuständigen Behörde des Ursprungslandes4) unter normalen Beförderungsbe-
dingungen keine Explosion eines Gegenstandes nach sich, und 

  

                                                           

4)   Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so muss die Festlegung von der zuständigen Be-
hörde der ersten von der Sendung berührten Vertragspartei des ADR anerkannt werden. 
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b)  mit Gegenständen der Verträglichkeitsgruppen C, D und E. 

Darf nicht mit Gütern der übrigen Klassen oder mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 
zusammengepackt werden. 

Beim Zusammenpacken von Gütern nach dieser Vorschrift ist eine mögliche Änderung der Klassifizierung 
der Versandstücke gemäss Unterabschnitt 2.2.1.1 zu beachten. 

Für die Bezeichnung der Güter im Beförderungspapier siehe Absatz 5.4.1.2.1 b). 

MP 22 Darf mit Gegenständen, die unter dieselbe UN-Nummer fallen, zusammengepackt werden. 

Darf nicht mit Gütern der Klasse 1, die unter verschiedene UN-Nummern fallen, zusammengepackt werden, 
ausgenommen 
a)  mit seinen eigenen Anzündmitteln, vorausgesetzt, die Anzündmittel können unter normalen Beförde-

rungsbedingungen nicht ausgelöst werden, 
b)  mit Gegenständen der Verträglichkeitsgruppen C, D und E oder 
c)  dies ist durch die Sondervorschrift für die Zusammenpackung MP 24 vorgesehen. 

Darf nicht mit Gütern der übrigen Klassen oder mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 
zusammengepackt werden. 

Beim Zusammenpacken von Gütern nach dieser Vorschrift ist eine mögliche Änderung der Klassifizierung 
der Versandstücke gemäss Unterabschnitt 2.2.1.1 zu beachten. 

Für die Bezeichnung der Güter im Beförderungspapier siehe Absatz 5.4.1.2.1 b). 

MP 23 Darf mit Gegenständen, die unter dieselbe UN-Nummer fallen, zusammengepackt werden. 

Darf nicht mit Gütern der Klasse 1, die unter verschiedene UN-Nummern fallen, zusammengepackt werden, 
ausgenommen 
a)  mit seinen eigenen Anzündmitteln, vorausgesetzt, die Anzündmittel können unter normalen Beförde-

rungsbedingungen nicht ausgelöst werden, oder 
b)  dies ist durch die Sondervorschrift für die Zusammenpackung MP 24 vorgesehen. 

Darf nicht mit Gütern der übrigen Klassen oder mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, 
zusammengepackt werden. 

Beim Zusammenpacken von Gütern nach dieser Vorschrift ist eine mögliche Änderung der Klassifizierung 
der Versandstücke gemäss Unterabschnitt 2.2.1.1 zu beachten. 

Für die Bezeichnung der Güter im Beförderungspapier siehe Absatz 5.4.1.2.1 b). 
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MP 24 Darf mit Gütern der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten UN-Nummern unter folgenden Bedingungen 
in einem Versandstück zusammengepackt werden: 
– wenn in der Tabelle der Buchstabe «A» angegeben ist, dürfen die Güter dieser UN-Nummern ohne be-

sondere Massebegrenzung zusammengepackt werden; 
– wenn in der Tabelle der Buchstabe «B» angegeben ist, dürfen die Güter dieser UN-Nummern bis zu einer 

Gesamtexplosivstoffmasse von 50 kg zusammengepackt werden. 

Beim Zusammenpacken von Gütern nach dieser Vorschrift ist eine mögliche Änderung der Klassifizierung 
der Versandstücke gemäss Unterabschnitt 2.2.1.1 zu beachten. 
Für die Bezeichnung der Güter im Beförderungspapier siehe Absatz 5.4.1.2.1 b). 
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0012  A                               
0014 A                                
0027    B B  B B                        B 
0028   B  B  B B                        B 
0044   B B   B B                        B 
0054         B B B B B B B B      B B B B B B B B B B  
0160   B B B   B                        B 
0161   B B B  B                         B 
0186      B    B B B B B B B      B B B B B B B B B B  
0191      B   B  B B B B B B      B B B B B B B B B B  
0194      B   B B  B B B B B      B B B B B B B B B B  
0195      B   B B B  B B B B      B B B B B B B B B B  
0197      B   B B B B  B B B      B B B B B B B B B B  
0238      B   B B B B B  B B      B B B B B B B B B B  
0240      B   B B B B B B  B      B B B B B B B B B B  
0312      B   B B B B B B B       B B B B B B B B B B  
0333                  A A A A            
0334                 A  A A A            
0335                 A A  A A            
0336                 A A A  A            
0337                 A A A A             
0373      B   B B B B B B B B       B B B B B B B B B  
0405      B   B B B B B B B B      B  B B B B B B B B  
0428      B   B B B B B B B B      B B  B B B B B B B  
0429      B   B B B B B B B B      B B B  B B B B B B  
0430      B   B B B B B B B B      B B B B  B B B B B  
0431      B   B B B B B B B B      B B B B B  B B B B  
0432      B   B B B B B B B B      B B B B B B  B B B  
0505      B   B B B B B B B B      B B B B B B B  B B  
0506      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B  B  
0507      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B B   
0509   B B B  B B                         

 
  


